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Vorwort der Herausgeber

Die vorliegende Edition, die mit der Beendigung des 1923 verkündeten Ausnahme­
zustandes abschließt, bildet das letzte Glied eines mit der Novemberrevolution 
1918 einsetzenden Quellenwerks zum Verhältnis von Militär und Innenpolitik in 
den Jahren der Nachkriegswirren. Wie die voraufgegangenen Bände des Gesamt­
vorhabens strebt auch dieser keine lückenlose Dokumentation an. Das erschien 
schon angesichts der seit längerem vorliegenden leicht erreichbaren Quellenpubli­
kationen nicht sinnvoll. Wie bereits in der Einleitung zu dem Band „Zwischen 
Revolution und Kapp-Putsch“ dargelegt, wurden, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, schon edierte Stücke grundsätzlich nicht berücksichtigt. Es ging 
vielmehr darum, die veröffentlichten Dokumente zielgerichtet zu ergänzen, wobei 
allerdings erhebliche Lücken in der Überlieferung in Kauf genommen werden 
mußten. Die zentrale Frage für die Auswahl der aufgenommenen Dokumente 
lautete, welche Rolle die Armee als politischer Faktor in der Republik spielte und 
welches Selbstverständnis sie von ihrer politischen Rolle besaß.

Herausgeber und Bearbeiter hoffen, daß auch der letzte Band des Unternehmens 
dazu beiträgt, die Grundlagen für eine fundierte Antwort auf diese Frage, die sich 
kaum mit einer einfachen These wird beantworten lassen, in entscheidenden 
Punkten zu verbreitern. Dabei ist daran zu erinnern, daß die Armee ihre nach der 
Revolution neu befestigte Position als gegen den drohenden „Bolschewismus“ 
errichtete Ordnungsmacht infolge des Kapp-Putsches verloren hatte. Nach der 
anschließenden, vorwiegend der inneren Rekonstruktion gewidmeten Phase 
schien ihr das Jahr 1923 die Chance zu eröffnen, das verlorene Terrain 
zurückzuerobern. Ihrem Selbstverständnis nach hat sie sich in der Aufgabe, die 
sie als Inhaberin der vollziehenden Gewalt übernahm, als über den Parteien 
stehende Trägerin der Staatsgewalt uneingeschränkt bewährt. Das eindringlichste 
Zeugnis dafür ist die vom Reichswehrministerium veröffentlichte „Denkschrift 
über den Ausnahmezustand“ (Nr. 207 dieser Edition). Eine sorgfältige Analyse der 
Quellen wird allerdings ein wesentlich differenzierteres Bild vermitteln. Es war 
nicht eine in jeder Hinsicht intakte, in sich gefestigte Armee, welche die 
Geschicke des von einer tödlichen Krise geschüttelten Staates in ihre Hände 
nahm. Dabei ordnete sich ihre Führung keineswegs ohne weiteres den verantwort­
lichen politischen Instanzen unter, sondern verfolgte durchaus auch eigene 
politische Ziele, die allerdings infolge ihres vagen Charakters und der Unzuläng­
lichkeit des verfügbaren Quellenmaterials nicht mit der wünschenswerten Genau­
igkeit im Detail zu rekonstruieren sind. Den Zeitgenossen mochte es so scheinen, 
daß mit der Rückgabe der außerordentlichen Vollmachten des Generals von 
Seeckt an den Reichspräsidenten, sich die Reichswehr wie selbstverständlich der 
verfassungsmäßigen Normalität einordnete. Gleichwohl hatte der Verlauf der 
Krise keines der Probleme wirklich gelöst, die das Verhältnis zwischen Reichs­
wehr und Republik belasteten.
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Zum Abschluß dieses Editionsunternehmens erneuern die Herausgeber auch 
namens des Bearbeiters ihren Dank an die Leitungen und Mitarbeiter der Archive, 
aus denen die hier veröffentlichten Dokumente stammen. Sie danken zugleich den 
Mitarbeitern des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, die den Bearbeiter 
auch nach seiner Berufung an die Katholische Universität Eichstätt zuverlässig 
unterstützt haben. Fräulein cand. phil. Roswitha Pelle/Eichstätt hat sich durch 
ihre Mitarbeit am Register um die rasche Fertigstellung des vorliegenden Bandes 
verdient gemacht.

Erich Matthias Hans Meier-Welcker

Rimbach/Odenwald und Freiburg i. Br., im August 1980
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Die Reichswehr in der Krise des Reiches

Die inneren und äußeren Schwierigkeiten, welche die Republik von Weimar von 
ihrem Beginn an belastet hatten - die radikale Opposition von rechts und links, die 
materiellen Verluste durch den Ausgang des Krieges, das Streben des von der 
Friedensregelung enttäuschten Frankreich nach einer Verbesserung seiner Posi­
tion am Rhein -, verbanden sich im Laufe des Jahres 1923 zu einer Gesamtkrise, 
deren Ausgang auch kühl denkenden politischen Beobachtern mehr als zweifelhaft 
war. Gleichwohl hat die innerhalb der kurzen Frist jener hundert Tage von 
Stresemanns Kanzlerschaft erreichte Bewältigung dieser Probleme der Republik, 
deren Institutionen sich darin über alles Erwarten bewährten, kaum einen 
Zuwachs an Selbstvertrauen und keine Festigung ihrer politischen Substanz 
gebracht. „Politische Führer in Deutschland sind nicht gewohnt, daß ihnen die 
Öffentlichkeit Lorbeeren spendet“, schrieb der damalige britische Botschafter in 
Berlin, Lord D’Abernon, in sein Tagebuch, aber es unterblieb nicht allein der 
Dank an „diejenigen, die das Land durch diese Gefahren hindurch gesteuert 
haben“1, sondern auch die Besinnung auf jene Kräfte, die dem krisengeschüttelten 
Staat das Durchhalten ermöglicht hatten.
Der Anteil der Reichswehr an der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 
geordneter und friedlicher Zustände während dieser Zeit ist von ihr und ihren 
publizistischen Helfern deutlich genug betont worden. Die emphatischen Hinweise 
auf den selbstlosen Dienst der Armee für das gemeine Wohl waren und sind jedoch 
geeignet, die tiefe Zwiespältigkeit zu verdecken, in der sich die bewaffnete Macht 
der Republik im Jahre 1923 befand. Von der Stunde ihres Entstehens an hatte sie 
ihre raison d’etre darin gesehen, zentrale und entscheidende Ordnungsmacht in 
diesem Staat zu sein. Die langwierigen und auf den ersten Blick wenig erheblich 
erscheinenden Auseinandersetzungen um die praktische Handhabung des Art. 48 
der Weimarer Reichsverfassung2, des bekannten Diktaturparagraphen, hatten 
ihren politischen Sinn ja gerade darin gehabt, den Ort der Reichswehr im 
Kräftefeld dieses Staatswesens zu bestimmen. Durch die Ereignisse beim Kapp- 
Lüttwitz-Putsch war jedoch das Militär aus seiner im ersten Anlauf gewonnenen 
Position des innenpolitischen Krisenmanagers verdrängt und bei der Aufgabe, die 
staatliche Ordnung im Innern zu schützen, in den zweiten Rang hinter die Polizei 
verwiesen worden. Der Aufstand vom März des Jahres 1921, an dessen Niederwer­
fung die Reichswehr nur subsidiär beteiligt gewesen war, mochte - gegen den 
Widerspruch der Heeresleitung3 - als Beweis dafür genommen werden, daß die 
Republik auch neben der Armee geeignete Instrumente besaß, um ihrer Schwie­
rigkeiten im Innern Herr zu werden. Der Rekurs an die bewaffnete Macht, zu dem 
sich Reichspräsident und Reichsregierung Ende September 1923 unter deutlicher 
Verletzung der von ihnen mit anderen zivilen Instanzen eingegangenen Vereinba­

1 Edgar Vincent Viscount D’Abernon, Ein Botschafter der Zeitenwende. Leipzig 1929/30. Bd. 2 
S. 337.

2 Vgl. die Rezension von Band II durch Andreas Dorpalen, in: American Historical Review 83 (1978) 
S. 1282.

3 Band III Nr. 138.
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rungen veranlaßt sahen, bedeutete insofern eine Rückkehr zu Positionen, die vor 
dem März 1920 bestanden und dem Militär die ausschlaggebende Rolle bei allen 
inneren Auseinandersetzungen eingeräumt hatten, die nicht im Rahmen friedli­
cher Normalität zum Austrag kamen4.
Diese Entscheidung kam für die Reichswehrführung nicht unerwartet. Sie hatte 
zäh und konsequent, bis zur Androhung der Verteidigung mit Waffengewalt, ihre 
Rechtsposition behauptet, daß das Militär polizeilichem Zugriff entzogen sei5, und 
damit ihren Anspruch gewahrt, eine den Länderpolizeien gegenüber unabhängige 
und von ihnen nicht kontrollierbare Exekutive des Reiches zu sein. Welche 
Bedeutung die Heeresleitung dieser Auffassung beimaß, geht auch daraus hervor, 
daß sie im Zusammenhang ihrer Auseinandersetzungen mit dem preußischen 
Innenministerium über das von ihr für rechtswidrig erklärte Vorgehen der Polizei 
gegen den Verbindungsoffizier der Reichswehr in Hamburg den Reichskanzler auf 
die Möglichkeit aufmerksam machte, sich mit Hilfe des Art. 48 eine Einwirkungs­
möglichkeit auf die Polizeien der Länder zu schaffen6. Wenn diese Anregung auch 
ohne erkennbare Folgen blieb, so war damit das Instrument des Ausnahmezustan­
des wiederum in den Horizont politischer Planungen gerückt.
Als im Spätsommer 1923 die Notwendigkeit unabweisbar wurde, den passiven 
Widerstand gegen die Besetzung des Ruhrgebiets abzubrechen, kam diese 
„Diktatur des Reichspräsidenten“ erneut, sogar ohne die Nachhilfe durch die 
Reichswehr, ins Gespräch. Denn es bestand die Gefahr, daß rechtsradikale 
Gruppen zu gewaltsamen Aktionen gegen jede Regierung, die den Ruhrkampf 
abbrechen wollte, schreiten und damit ihrerseits den Anlaß zu neuen revolutionä­
ren Maßnahmen der Linken geben würden. Zur Abwehr einer solchen Situation 
der Staatsführung vorbeugend außerordentliche Vollmachten zu verleihen, wie es 
Art. 48 vorsah, lag darum nahe. Dies mußte jedoch nicht zwangsläufig eine 
Übertragung der exekutiven Gewalt an das Militär beinhalten, vielmehr ruhte es 
vollständig im Ermessen des Reichspräsidenten, in welcher Weise er die Möglich­
keiten des Art. 48 ausnutzen wollte. Die nach dem Kapp-Lüttwitz-Putsch für einen 
solchen Fall neu formulierten Modelle sahen sogar nur eine minimale Beteiligung 
der Reichswehr vor.
Die Ausrufung des Ausnahmezustandes wurde innerhalb der Heeresleitung 
spätestens vom 15. September an diskutiert, exakt seit jenem Zeitpunkt, an dem 
das Kabinett Stresemann mit Vertretern der betroffenen Länder die Aufgabe des 
passiven Widerstandes an der Ruhr erörterte7. Der Reichswehrminister Geßler, 

4 Zur Praxis des Ausnahmezustands vgl. Heinz Hürten, Reichswehr und Ausnahmezustand. Ein 
Beitrag zur Verfassungsproblematik der Weimarer Republik in ihrem ersten Jahrfünft. Rheinisch- 
Westfälische Akademie der Wissenschaften, Geisteswissenschaften. Vorträge G 222. Opladen 
1977.

5 Vgl. Nr. 15.
6 Materialsammlung des Generalleutnants z. V. Lieber aus Akten des Reichswehrministeriums und 

dem Tagebuch des Generalmajors Otto Hasse. BA-MA. N 62/40. Zur Zuverlässigkeit dieser 
Exzerpte, die zum Teil in Kabinette Stresemann als Anhang Nr. 1 aufgenommen worden sind, vgl. 
Meier-Welcker S. 10.

7 Kabinette Stresemann Nr. 59.
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dem am gleichen Tage in Aufzeichnungen der Heeresleitung attestiert wurde, bei 
der Behandlung dieser Frage „sehr ungeschickt“ gewesen zu sein8, hat nach 
Ausweis des Protokolls in dieser Sitzung das Wort nicht ergriffen. Während in der 
Umgebung des Generals v. Seeckt bereits seit dem 19. September der Gedanke 
erwogen wurde, die vollziehende Gewalt auf den Chef der Heeresleitung zu 
übertragen9, traten die Spitzen der anderen Reichsbehörden offenbar für eine 
Übertragung solcher Vollmachten an den Reichskanzler ein10. Auch der Reichs­
wehrminister scheint sich nicht für den Plan der Heeresleitung eingesetzt zu 
haben. Von der Reichsregierung wurde die Anwendung des Art. 48 nicht weiter 
betrieben. Am 25. September gab jedoch der preußische Ministerpräsident Otto 
Braun, der mit den übrigen Ministerpräsidenten vom Reichskanzler zu einer 
Unterredung über den Abbau des passiven Widerstandes empfangen wurde, in 
diesem Zusammenhang zu erwägen, „ob nicht mit Rücksicht auf die schwere 
innerpolitische Rückwirkung der jetzigen Entscheidung [den Ruhrkampf abzubre­
chen] und des dadurch geschaffenen Zustands die Verhängung des Ausnahmezu­
standes für das Reichsgebiet sich empfehlen würde“11. Diese Anregung fand im 
Kreise der versammelten Länderchefs geteilte Aufnahme; sie wurde auch in der 
abschließenden Zusammenfassung des Gesprächs durch den Reichskanzler nicht 
erwähnt. Am gleichen Tage fand jedoch im Reichsinnenministerium eine Referen­
tenbesprechung statt, welche die vorbereitenden Maßnahmen für einen eventuel­
len Ausnahmezustand beriet12.
Stresemann hat aber offensichtlich gemeint, die durch den Abbruch des passiven 
Widerstandes ausgelöste innenpolitische Reaktion auch ohne dieses besondere 
Machtmittel meistern zu können. Der Aufruf von Reichspräsident und Reichsre­
gierung vom 26. September13, der die „bittere Notwendigkeit“ verkündete, „den 
Kampf abzubrechen“, erging ohne einen Rückgriff auf die innenpolitische ultima 
ratio. Dieser wurde nach der Auffassung von Reichspräsident und Reichskanzler 
erst in der Nacht darauf notwendig, als die bayerische Staatsregierung ihrerseits 
eine solche Konsequenz zog und rechtlich im Vorgriff auf eine entsprechende 
Maßnahme des Reiches nach Art. 48 Abs. 4 dem Regierungspräsidenten v. Kahr 
als Generalstaatskommissar alle exekutive Gewalt übertrug. Das offensichtliche 
Mißverständnis der diesem Akt zugrundeliegenden Absichten14 veranlaßte das 
Kabinett Stresemann nun seinerseits, den Ausnahmezustand für das ganze Reich 
verhängen und die vollziehende Gewalt dem Reichswehrminister übertragen zu 
lassen, der sie - den Chef der Heeresleitung überspringend - an die Militärbefehls­
haber übertragen konnte15. General v. Seeckt zeigte sich am nächsten Morgen 

8 Ebd. Anhang Nr. 1.
9 Ebd.

10 Ebd.
11 Ebd. Nr. 79, Zitat S. 351.
12 Ebd. Nr. 83 Anm. 11.
13 Schultheß 1923 S. 177 f. Vgl. auch Kabinette Stresemann Nr. 81 Anm. 16.
14 Vgl. die Berichte des Vertreters der Reichsregierung in München, Gesandter Haniel v. Haimhau­

sen, vom 27. und 28. September 1923. Kabinette Stresemann Nr. 83 und Nr. 87.
15 Vgl. Nr. 34.
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„freudestrahlend“16; das politische Ziel, das die Reichswehr zielbewußt zu 
erlangen gestrebt hatte, nachdem sie es durch den Kapp-Lüttwitz-Putsch verspielt 
hatte, war wieder erreicht, als es durch die Haltung des Reichskanzlers schon 
entglitten zu sein schien.
Die Krise, in der die Armee durch Übertragung der vollziehenden Gewalt an den 
Reichswehrminister und bald darauf an den Chef der Heeresleitung erneut 
innenpolitische Verantwortung übernahm, griff aber weit über die Bereiche 
hinaus, in denen die Reichswehr überhaupt oder mit ausreichender Wirkung 
handeln konnte. Die Besetzung des Ruhrgebietes durch französische und belgi­
sche Truppen zu Anfang des Jahres 1923 hatte sie ohne jede nach außen 
erkennbare Reaktion hinnehmen müssen, weil der weitaus größte Teil dieses 
Territoriums aufgrund des Versailler Vertrages von deutschem Militär nicht 
betreten werden durfte und überdies jeder bewaffnete Widerstand, auch in dem 
der Reichswehr vertragsgemäß zugänglichen Gebiet, die Gefahr eines neuen 
Krieges heraufbeschworen hätte. So hatten die deutschen Truppen Befehl 
erhalten, vor einem weiteren Ausgreifen der französischen und belgischen Kräfte 
auszuweichen17. Den aktiven Widerstand in Gestalt von Sabotageaktionen hat die 
Reichswehr in einem gewissen Umfang unterstützt; aber sie konnte hier weder 
offen in Erscheinung treten noch die eigentliche Schlüsselstellung erringen18. 
Welche Überlegungen innerhalb der Reichswehrführung dadurch ausgelöst wur­
den, läßt sich nur vermuten. Der Abbruch des Ruhrkampfes, der den Brennpunkt 
der Krise auf die Auseinandersetzung im Innern verlagerte, war darum ebensowe­
nig eine Entscheidung der Armee gewesen, wie die ihm folgenden Bemühungen 
um eine neue Regelung der Reparationsfragen in ihre Kompetenz fielen. Soweit 
unsere Kenntnisse reichen, haben diese Fragen, deren Erledigung für die 
außenpolitische Situation des Reiches wie für seine wirtschaftliche Entwicklung 
von gleich gewichtiger Bedeutung war, im Reichswehrministerium keine beson­
dere Aufmerksamkeit gefunden. Noch weiter entfernt war die Reichswehrführung 
von den Bemühungen, den separatistischen Bestrebungen im Rheinland Paroli zu 
bieten. Die Entscheidung fiel hier durch die Haltung der Bevölkerung. Die - in 
ihrer Brutalität erschreckenden - Gewaltmaßnahmen zur Vernichtung separatisti­
scher Führer und Gruppen bedeuteten weniger den Ausschlag in diesen Auseinan­
dersetzungen als ihren Abschluß, und die Reichswehr ist daran nicht beteiligt 
gewesen.
Schließlich und endlich war es auch die Währungsfrage, für welche die Reichs­
wehrführung nicht zuständig sein konnte. Obgleich General v. Seeckt, als er 
Inhaber der vollziehenden Gewalt geworden war, gelegentlich versuchte, seinen 
Einfluß auch auf diesem Gebiet geltend zu machen, scheiterten seine Bemühungen 
stets an der Haltung des Reichsfinanzministeriums, dessen fachlicher Kompetenz 

16 So die Tagebucheintragung von Seeckts Adjutanten, Oberleutnant v. Selchow. Kabinette Strese­
mann Nr. 83 Anm. 10.

17 Befehl des Chefs der Heeresleitung, Genera] d. Inf. v. Seeckt, an das Wehrkreiskommando VI vom 
16. Januar 1923, 17.30 Uhr. BA-MA. II M 100/1. Masch. Abschrift.

18 Einigen Aufschluß hierzu bieten die ungedruckten Memoiren des Generals d. Inf. a. D. Joachim 
v. Stülpnagel, 75 Jahre meines Lebens. Masch. Exemplar in BA-MA. N 5/27. Vgl. auch Severing I 
S. 404.
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die Armee nichts entgegenzusetzen hatte19. Aber nicht allein wesentliche Sachfra­
gen, deren hinreichende Erledigung für die Bewältigung der großen Krise des 
Reiches unerläßlich war, blieben der Zuständigkeit oder Einwirkungsmöglichkeit 
des militärischen Inhabers der vollziehenden Gewalt entrückt. Auch in territorialer 
Hinsicht blieb sein Wirkungsbereich eingegrenzt. Im besetzten Gebiet besaßen 
seine Verordnungen aufgrund der dort bestehenden Verhältnisse rechtlich keine 
Geltung20.
Das Krisenmanagement der Reichswehr war also sachlich wie territorial in einer 
Weise beschränkt, die auch durch den denkbar weitgehenden Auftrag des 
Reichspräsidenten vom 8. November an General v. Seeckt, „alle zur Sicherung 
des Reiches erforderlichen Maßnahmen zu treffen“21, nicht überschritten werden 
konnte. Die Reichweite dieser Ermächtigung mochte freilich nicht deutlich 
erkennbar und darum gelegentlich streitig sein, aber Seeckts Vollmachten Hefen 
keineswegs darauf hinaus, die Regierungen des Reiches und der Länder funktions­
los zu machen oder zu einem Schattendasein herabzuwürdigen. Selbstbewußte 
Ressortchefs und sogar der Reichspräsident haben dem Inhaber der vollziehenden 
Gewalt im Konfliktfall deutlich die Grenzen seiner Kompetenz gezeigt22. Die 
Regierung des Reichskanzlers Marx, die während der Ausübung der Exekutive 
durch den so beauftragten General v. Seeckt ins Amt trat, hat aus dieser Lage 
auch keineswegs den Schluß gezogen, daß die der vorangegangenen Regierung 
Stresemann vom Reichstag erteilten Sondervollmachten überflüssig geworden 
seien, sondern durch das Ermächtigungsgesetz vom 8. Dezember 1923 noch 
weitergehende, fast uneingeschränkte Vollmachten für sich erwirkt, nämlich „die 
Maßnahmen zu treffen, die sie im Hinblick auf die Not von Volk und Reich für 
erforderlich und dringend erachtet“23. Neben dem militärischen Ausnahmezu­
stand, der wegen seiner äußeren Form besondere Beachtung fand, stand also 
gleichzeitig eine durch das Ermächtigungsgesetz begründete Sonderform ziviler 
Regierungsweise, die dem Kabinett außerordentliche Möglichkeiten einräumte. 
Bereits die Regierung Stresemann, deren Vollmachten im Ermächtigungsgesetz 
vom 13. Oktober 192324 geringer bemessen gewesen waren als die ihrer Nachfolge­
rin, hat davon weitgehenden Gebrauch gemacht; von den 69 Gesetzen und 
Verordnungen mit Gesetzeskraft, die zur Zeit dieser Regierung ergangen sind, 
beruhten allein 38 auf dem Ermächtigungsgesetz25. In der Zeit vom 8. Dezember 
1923 bis zum 16. Februar 1924 erließ das Kabinett Marx 63 Verordnungen aufgrund 
der ihm durch den Reichstag erteilten Ermächtigung26. Von einer ausschließlichen 
Konzentration der Staatsmacht in den Händen des Inhabers der vollziehenden 
Gewalt kann also keine Rede sein, und die beliebte Redefigur vom „Diktator“ in 

19 Vgl. Nr. 77 Anm. 3 sowie Kabinette Stresemann Nr. 243.
20 Vgl. Nr. 159.
21 Vgl. Nr. 77 Anm. 1.
22 Vgl. Kabinette Stresemann Nr. 251 Anm. 2.
23 Vgl. Nr. 133 Anm. 12.
24 Vgl. Nr. 133 Anm. 14.
25 Karl-Dietrich Erdmann und Martin Vogt, Einleitung zu: Kabinette Stresemann S. LI.
26 Vgl. Kabinette Marx Nr. 106.
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der Gestalt des Generals v. Seeckt ist nicht geeignet, diesen Sachverhalt ins rechte 
Licht zu rücken.
Dieses Nebeneinander außerordentlicher Ermächtigungen sowohl der Regierung 
wie des Inhabers der vollziehenden Gewalt ist von diesen beiden offensichtlich 
nicht als Konkurrenz betrachtet worden. Die Reichswehrführung hat auf das 
Ermächtigungsgesetz für die Regierung Marx mit deutlicher Genugtuung27 rea­
giert, während die Konzentration der vollziehenden Gewalt in den Händen des 
Reichswehrministers bzw. des Chefs der Heeresleitung von beiden Regierungs­
chefs in der Öffentlichkeit immer wieder verteidigt worden ist. Hierbei läßt sich 
jedoch feststellen, daß Stresemann trotz seines Eintretens für den militärischen 
Ausnahmezustand die dadurch entstandene verfassungspolitische Lage kritischer 
gesehen und seine Bemühungen darauf gerichtet hat, den Primat der politischen 
Führung zu wahren.
An der Frage, wie die Lage im Freistaat Sachsen zu bereinigen sei, kam dieser 
Gegensatz zum Austrag. Ende September 1923 war dort durch eine Koalition von 
SPD und KPD eine neuartige politische Situation entstanden, die um so brisanter 
wurde, als die am 10. Oktober gebildete „Regierung der republikanischen und 
proletarischen Verteidigung“ zumindest den Anschein nicht vermied, durch den 
Aufbau paramilitärischer Proletarischer Hundertschaften einen Bürgerkrieg vor­
zubereiten.
Der Regierungschef hat bezüglich des daraus rasch eskalierenden Konfliktes 
zwischen dem zuständigen Militärbefehlshaber und der sächsischen Staatsregie­
rung am 17. Oktober im Kabinett erklärt, daß nach seiner Meinung die 
Komplikationen dieses Falles zum Teil in der „Art des Ausnahmezustandes“ 
lägen, „die eine Zwischenschaltung des Reichskanzlers nicht vorsieht. Es sei 
darum zu überlegen, ob in künftigen Fällen eine andere Form des Ausnahmezu­
standes zu wählen sei“28. Das hier angeschnittene Problem ist vom Kabinett nach 
den Protokollen seiner Sitzungen nicht vertieft und anscheinend auch sonst nicht 
mehr erörtert worden. Aber Stresemann blieb gleichwohl gewillt, seine Führungs­
rolle zu behaupten. Als Reichswehrminister Geßler zehn Tage später dem Kabinett 
den Entschluß mitteilte, kraft der ihm durch Art. 48 übertragenen Vollmachten die 
sächsische Landesregierung abzusetzen und die Regierungsgewalt einem Kommis­
sar zu übertragen29, gelang es dem Reichskanzler, eine neue Verordnung des 
Reichspräsidenten zu erwirken, die ausschließlich ihm, und nicht dem Inhaber der 
vollziehenden Gewalt, die Vollmacht gab, das Personal der sächsischen Behörden 
auszuwechseln30. Die Pläne der Reichswehr, die Verwaltung Sachsens durch einen 
Reichskommissar zum Ausgangspunkt einer weitgreifenden politischen Umgestal­
tung zu machen31, waren damit durchkreuzt, noch ehe sie Gestalt annehmen 
konnten, und der Spielraum der Aktionsmöglichkeiten des Militärs in deutlicher 
Weise begrenzt. Wie sich dieses Vorgehen des Reichskanzlers auf sein Verhältnis 

27 Vgl. Nr. 133.
28 Kabinette Stresemann Nr. 144, Zitat S. 614.
29 Ebd. Nr. 186.
30 Vgl. Nr. 67 Anm. 1.
31 Brauweiler S. 119. S. auch Nr. 67 und Nr. 133.
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zur Reichswehr und zum Chef der Heeresleitung ausgewirkt hat, läßt sich nicht 
näher bestimmen. Wenn aber, wie aus den in diesem Band veröffentlichten 
Quellen hervorgeht, politische Absichten der Reichswehrführung in Sachsen 
durch Stresemann zunichte gemacht worden sind, dürfte das bekannte Streben 
Seeckts, ihn zu ersetzen und selbst mit der politischen Verantwortung betraut zu 
werden, dadurch neue Impulse gewonnen haben.
Ganz ohne Zweifel hatte sich die Führung der Armee für besondere Aufgaben, die 
im Laufe des Jahres 1923 an sie herantreten konnten, vorbereitet. Wie diese im 
einzelnen aussehen würden, und welcher sie den Vorzug geben sollte, war 
augenscheinlich nicht umstritten. Während der Chef der Heeresabteilung des 
Truppenamtes (T 1), Oberstleutnant v. Stülpnagel, den passiven Widerstand im 
Ruhrgebiet als Vorstufe eines aktiven betrachtete und für eine gewaltsame 
Auseinandersetzung mit der französischen und belgischen Besatzungsmacht schon 
beschränkte Vorbereitungen getroffen hatte32, verfolgte der ihm formell unter­
stellte, praktisch aber fast vollständig frei handelnde und unter Uberspringung 
aller Zwischeninstanzen unmittelbar mit den Spitzen des Reichswehrministeriums 
verkehrende Major v. Schleicher33 konsequent den Kurs, die Reichswehr zum 
entscheidenden Machtfaktor im Innern auszubauen. Für seine Anschauung 
bedeutete der tatsächliche Verlauf der Krise, die nicht zu einer auswärtigen 
Konflagration, sondern zu einer internen Machtprobe führte, eine wesentliche 
Bestätigung. Darüber hinaus haben im Laufe des Jahres 1923 auch hohe 
Kommandeure der Reichswehr aus der gegebenen Lage die ihnen angemessen 
erscheinenden Konsequenzen zu ziehen versucht34. Der von der Reichswehrfüh­
rung nicht immer gebilligte Wille, die Truppe durch Einstellung überplanmäßiger 
Freiwilliger und die Ausbildung potentieller Ergänzungsmannschaften für militäri­
sche Aufgaben möglichst schlagkräftig zu machen, führte zu einer verstärkten 
Bindung der Truppe an rechtsgerichtete Organisationen, die hinsichtlich der 
Absichten ihrer Führungen und ihres Anhangs von den verantwortlichen Instanzen 
der Reichswehr wenig oder gar nicht zu kontrollieren waren. Wenn auch die 
Armee sich auf diese Weise ein Reservoir wehrfähigen Ersatzes erschloß, wurde 
sie dadurch zugleich tiefer in die innenpolitischen Faktionskämpfe verstrickt. Der 
Zuwachs an personellen Ressourcen wurde erkauft durch die Beeinträchtigung der 
Möglichkeit, „nur den überparteilichen staatlichen Notwendigkeiten [zu] dienen“ 
und sich „weder durch den Haß noch durch die Lockungen der politischen 
Richtungen von dieser Bahn abbringen [zu] lassen“, wie Seeckt es am 4. Novem­
ber 1923 vom Reichsheer verlangte35.

32 Vgl. Antn. 18 sowie Michael Geyer, Der zur Organisation erhobene Burgfrieden, in: Klaus-Jürgen 
Müller und Eckhardt Opitz (Hrsg.), Militär und Militarismus in der Weimarer Republik. Düsseldorf 
1978. S. 32.

33 Einen zeitgenössischen Bericht über die Eigenart der T 1 III enthält die Meldung des zum 
Truppenamt kommandierten Kapitänleutnants Mewis vom Dezember 1922, der die Selbständigkeit 
Schleichers betont: „Nur die wichtigsten Sachen werden dem Chef des Truppenamtes bzw. dem 
Chef der Heeresleitung vorgetragen“, in allen anderen Angelegenheiten verkehre Schleicher 
unmittelbar mit dem Reichswehrminister. BA-MA. II M 100/1. Masch. Ausfertigung.

34 Geyer (Anm. 32) S. 30-32.
35 Brauweiler S. 46-48 und Schüddekopf S. 184-186.
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Während des Ausnahmezustands hat die Reichswehrführung die „Wehrhaftma- 
chung“ des deutschen Volkes als letztes Ziel ihres innenpolitischen Engagements 
bezeichnet36. Dabei bleibt freilich unklar, was damit exakt gemeint sein sollte und 
ob dieser Terminus stets im gleichen Sinne verwendet wurde.
Es dürfte in die Irre führen, wenn man bramarbasierende Äußerungen einzelner, 
wenn auch an wichtiger Stelle stehender Offiziere wie etwa des Oberstleutnants 
v. Stülpnagel37 als Ausdruck formulierter Politik der Heeresleitung nehmen 
würde. Stülpnagels Arbeit über den Zukunftskrieg38, die in die Zeit des Ausnahme­
zustands fällt, geht auch nicht von einer alsbaldigen Eröffnung der Feindseligkei­
ten aus, sondern von einem sachlich zwar unausweichlichen, aber in seinem 
Zeitpunkt noch nicht fixierbaren Kriege. Für diesen waren aber gerade nach seiner 
Meinung die strategischen Auffassungen erst noch zu entwickeln; unter den 
gegebenen Bedingungen durfte ein Krieg also gar nicht erst begonnen werden. Das 
Ziel der „Wehrhaftmachung“ bedeutete also auch für ihn nicht den Willen zu 
einem militärischen Verzweiflungskampf binnen kurzer Frist, sondern eine 
Veränderung in den Voraussetzungen für eine gewaltsame Auseinandersetzung, 
die für unvermeidlich gehalten wurde. Wieweit die Auffassungen Stülpnagels 
Gemeingut der Reichswehrführung waren, läßt sich nicht exakt bestimmen, doch 
geben seine Memoiren einige Hinweise darauf, daß General v. Seeckt diese nicht 
durchgehend teilte und der einflußreiche Major v. Schleicher noch weniger mit 
ihnen übereinstimmte39. Die Möglichkeit eines Krieges gegen Frankreich, die 
durch die Besetzung des Ruhrgebietes wenigstens theoretisch aufgetaucht war, 
konnte nach dem Abbruch des passiven Widerstandes vollends nicht mehr als 
gegeben betrachtet werden. Aber auch in den Monaten zuvor waren nicht alle 
Vorbereitungsmaßnahmen der Reichswehr auf einen bald eintretenden Ernstfall 
abgestimmt gewesen. Vielmehr hatte das Reichswehrministerium erst am 1. Juli 
1923 in einem Befehl über die „Fortführung der Notwehrvorbereitung“ ausdrück­
lich angeordnet: „Oberster Gesichtspunkt muß vorläufig sein, daß innen- und 
außenpolitische Weiterungen vermieden werden und daß die Geheimhaltung für 
Jahre hinaus gewahrt bleibt“40. Es darf auch nicht übersehen werden, daß gerade 
Seeckt nach seinem Amtsantritt als Chef der Heeresleitung im Jahre 1920 in 
deutlicher Abkehr von den Maximen seines Vorgängers die Erwartungen auf einen 
baldigen Waffengang mit Frankreich gründlich zerstört hatte. Die damals formu­
lierte Einsicht, daß das Reich nicht in der Lage sei, „mit seinen westlichen 

36 Vgl. Nr. 133.
37 Vgl. Nr. 163.
38 Vgl. Nr. 184 sowie Nr. 201. In einer Stellungnahme zu einer von Oberst Hierl neu bearbeiteten 

„Anleitung für die obere Truppenführung“ erklärte Stülpnagel am 10. März 1924 u. a.: „Wir 
müssen das Neue zu durchdenken suchen, das heute schon in dumpfer Ahnung in unserer 
militärischen Jugend schlummert [. . .] Unsere Zeit fordert andere Mittel als der Weltkrieg! Solange 
diese nicht klar erkannt sind, ist es besser, wir geben kein altes Rezept als neue Vorschrift für 
Führer heraus“ (Insert in: „Zentrale“ Nr. 211/24 vom 6. Mai 1924. BA-MA. RH 8/v. 894. Masch. 
Durchschrift).

39 S. Anm. 18.
40 BA-MA. RH 8/v. 894. Vervielf. Ausfertigung.
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Gegnern Krieg zu führen“41, hatte seine Handlungsweise beim Einmarsch der 
französischen und belgischen Truppen ins Ruhrgebiet zu Beginn des Jahres 1923 
bestimmt42, und es gibt kein Anzeichen dafür, daß er von ihr abgewichen wäre. 
Gleichwohl hieß es in dem Truppenamtsvortrag vom 7. Dezember 192343: „Mit der 
Frage der Wehrhaftmachung steht und fällt die Einstellung der Reichswehr zu 
jeder Regierung.“ An anderer Stelle wird dort, wenn auch nur als „Zukunftsmu­
sik“, eine deutsche „Machtpolitik“ verlangt, wobei freilich unklar bleibt, ob damit 
die von Seeckt schon im Herbst 1918 verlangte „Bündnisfähigkeit“44 oder die 
Fähigkeit zu selbständiger Kriegführung gemeint war. Die Überwindung der 
außenpolitischen Machtlosigkeit des Reiches, die das Jahr 1923 deutlich vor 
Augen geführt hatte, war jedenfalls die wesentliche politische Richtschnur, an der 
die Reichswehrführung sich bei ihren innenpolitischen Aktionen orientierte und in 
der sie sich mit der Truppe einig wußte, wenngleich der Terminus „Wehrhaftma­
chung“ vielleicht nur ein Formelkompromiß war, der tiefere Meinungsverschie­
denheiten über Ziel und Weg verdeckte. Denn die kaum zu überblickende 
Divergenz der praktischen Vorbereitungen auf einen Ernstfall, die im Jahre 1923 
die militärische Praxis kennzeichnete45, läßt vermuten, daß ihre politische 
Zielrichtung von der Reichswehr kaum weniger diffus verstanden worden sein 
dürfte.
Eine ganz spezielle Vorbereitung auf den Ausnahmezustand hatte das Truppenamt 
zu einem nicht mehr exakt datierbaren Zeitpunkt getroffen, als der Abbau des 
Ruhrkampfes in den Bereich des Wahrscheinlichen rückte46. In einem Planspiel 
wurden innere Unruhen vorausgesetzt, die von der Reichswehr niedergeworfen 
werden sollten. Die Schlußbesprechung hob einige Punkte hervor, die für das 

41 Befehl des Chefs der Heeresleitung Nr. 785 T. I. B. Geheim. Nur durch Offiziere, vom 
18. Dezember 1920 (BHStA IV. Bayer. Gruppenkommando IV. Bd. 2, Akt 1. Masch. Ausfertigung). 
Demgegenüber hatte der Befehl des Truppenamtes T. 184 pers. B. Streng vertraulich. Durch 
Offizier geschrieben, vom 9. Februar 1920 (BHStA IV. Bayer. Gruppenkommando IV. Bd. 16, Akt 
2. Masch. Abschrift) für den Fall einer Wiederaufnahme der Feindseligkeiten wegen des Konflikts 
in der Auslieferungsfrage für die Truppen im Westen angeordnet: „Gegenüber einem bewaffneten 
Vorgehen des Feindes ist Widerstand zu leisten, wo irgend er Aussicht auf Erfolg bietet“. Der 
Oberbefehlshaber der Reichswehrgruppe 2, Generalleutnant v. Schoeler, hatte durch Befehl I a 
Nr. 323 pers. Streng geheim. Durch Offizier geschrieben, vom 24. Juni 1920 (am gleichen Fundort. 
Masch. Ausfertigung) angeordnet: „Jede Neubesetzung deutschen Gebiets bedeutet einen Bruch 
des Friedens. Ihr ist mit Waffengewalt entgegenzutreten“. Dieser Befehl, dessen Ausführung bei 
der Ruhrbesetzung offene Feindseligkeiten zur Folge gehabt hätte, wurde im November 1920 außer 
Kraft gesetzt.
Bereits einige Zeit zuvor hatte Seeckt erkennen lassen, daß er nicht mit einem kurz bevorstehenden 
Krieg rechnete. In der Stellungnahme Nr. 110.9.20.T.1.I.B vom 7. September 1920 (BHStA IV. 
Bayer. Gruppenkommando. Bd. 1, Akt 6. Masch. Durchschrift) hatte er bezüglich der „Befehlsfüh­
rung im Kriege“ erklärt: „Diese Frage ist z. Zt. nicht dringend. Ich schlage daher vor, von ihrer 
Erörterung in diesem Zusammenhänge abzusehen.“

42 Vgl. Anm. 17.
43 Nr. 133.
44 Vgl. Band II Nr. 11.
45 Geyer (Anm. 32) S. 31 f.
46 Schlußbesprechung T.l I A (Kriegsspiel-Studie). BA-MA. N 5/9. Masch. Durchschrift.
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Verhalten des Militärs in solchem Falle bereits früher ausschlaggebend gewesen 
waren und die auch in der Folgezeit wichtige Orientierungsmarken bildeten:
„In solchen Lagen [bei bewaffneten Aufständen] kommt es [. . .] darauf an, den 
entschlossenen Willen der Reichsregierung zum Schutze der Verfassung und zur Aufrecht­
erhaltung der Ruhe und Ordnung klar zum Ausdruck zu bringen und hierzu alle staatlichen 
Machtmittel zu gebrauchen. Dadurch wird am schnellsten der Widerstand der Aufständi­
schen gebrochen, entstehende Unruhen im Keime erstickt, schwankende Teile der 
Bevölkerung auf den gesetzmäßigen Weg gewiesen, die Ordnung wiederhergestellt.
Die Reichsautorität muß in solchen Lagen besonders hervorgehoben werden. Sonderwün­
schen der Einzelstaaten kann nur Rechnung getragen werden, soweit es das Reichsinter­
esse zuläßt.“
„Alle bearbeitenden Herren haben zutreffend erkannt, daß in unserer Lage die Einheitlich­
keit in der Durchführung aller militärischen und politischen Maßnahmen einheitliche 
Führung verlangt und daß hierfür die Übertragung der vollziehenden Gewalt an den 
Reichswehrminister und die von ihm beauftragten militärischen Stellen unentbehrlich ist.“ 
„Wird der Einsatz der Reichswehr notwendig, dann ist entschlossenes Auftreten von 
Führung und Truppe für den Erfolg Grundbedingung.“
„Innere Unruhen sind in der Zukunft leider nicht ausgeschlossen [. . .]. Möchte [!] uns dann 
die Regierung unbeirrt durch die parteipolitischen Strömungen, unter Aufrechterhaltung 
der Staatsautorität und unter rechtzeitigem und kraftvollem Einsatz ihrer Machtmittel 
führen.“
„Letzten Endes beruht aber die Sicherheit des Erfolges und damit der Bestand unseres 
Reiches in der inneren festen Haltung des Heeres. Nur wenn das Offizierkorps sich dieser 
heilig ernsten Aufgabe bewußt bleibt, der Geist der Treue, Manneszucht und des 
Vertrauens zwischen Offizier und Mann die Probe besteht und die Reichsregierung nicht 
die Augen vor den berechtigten Forderungen der Wehrmacht verschließt, ist damit zu 
rechnen, daß das Heer der Fels ist, an dem sich die Brandung aller illegalen Strömungen 
bricht.“
Traf also der Ausnahmezustand die Reichswehr keineswegs unvorbereitet, so war 
doch die Frage zu stellen, ob sie den damit verbundenen Belastungen gewachsen 
sein würde und sie tatsächlich ein „unbedingt zuverlässiges Instrument in der 
Hand ihrer Führer“ war, wie es General v. Seeckt in seinem Aufruf vom 4.Novem­
ber als Voraussetzung für das Gelingen der ihr auferlegten Probe bezeichnete47. 
Hier waren Zweifel erlaubt, wie sich schon aus dem beschwörenden Ton ergibt, 
den der Chef der Heeresleitung in diesem Befehl anschlug.
Zweifellos hatte der Chef der Heeresleitung Erhebliches geleistet, die durch den 
Kapp-Lüttwitz-Putsch in ihrem inneren Gefüge tief erschütterte Armee wieder zu 
festigen und durch Konzentration auf ihre eigentlichen militärischen Aufgaben vor 
disziplingefährdender Verstrickung in politische Auseinandersetzungen zu bewah­
ren. Dies dürfte jedoch in anderen Reichsteilen besser gelungen sein als in Bayern. 
Hier erreichten nicht allein die formell verbotenen Kontakte zu politischen 
Organisationen und die gleichfalls illegale Ausbildung ihrer Angehörigen im 
militärischen Dienst ein Ausmaß, das die von der Reichswehr allgemein geübte 
Praxis noch weit überstiegen haben dürfte. Die geistige Orientierung der 
7. (Bayer.) Division auf ihr Stammland erwies sich beim ersten Konflikt, der durch 

47 Vgl. Anm. 35.
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die Parallelität der von der Reichsregierung und von der bayerischen Staatsregie­
rung ausgerufenen Ausnahmezustände fast unmittelbar mit ihrer Verkündung 
eintrat, als so stark, daß sie sich der Einwirkung von Seiten des Chefs der 
Heeresleitung und aller anderen vorgesetzten militärischen Instanzen vollständig 
zu entziehen und von der bayerischen Staatsregierung ,,in Pflicht nehmen“ zu 
lassen vermochte48. Obwohl General v. Seeckt am 21. Oktober alle bayerischen 
Truppenteile telegraphisch mahnte: „Wer dieser Anordnung der bayerischen 
Regierung entspricht, bricht seinen dem Reich geleisteten Eid und macht sich des 
militärischen Ungehorsams schuldig. Ich fordere die 7. (Bayer.) Division des 
Reichsheeres feierlich auf, ihrem dem Reich geleisteten Eid treu zu bleiben und 
sich den Befehlen ihres höchsten militärischen Befehlshabers zu fügen“49, 
verweigerte kein einziger in Bayern stehender Truppenteil diese Verpflichtung. 
Damit war die ganze Division praktisch aus dem Verband des Reichsheeres 
ausgeschieden. Die Krise des Reiches hatte zu einer Krise der Armee geführt. 
Diese zeigte zugleich die Grenze, welche die politischen Verflechtungen der 
Verwendungsmöglichkeit der Truppe zogen. Das unterschiedliche Vorgehen des 
Reiches gegen Sachsen und Thüringen auf der einen und gegen Bayern auf der 
anderen Seite macht deutlich, wie wenig die Reichswehr ein von ihren Führern 
beliebig verwendbares Instrument war. Während sie beim Einsatz in Sachsen und 
Thüringen die von der Reichsleitung getroffenen Maßnahmen nur zu bereitwillig 
vollzog, war ihr ein militärisches Eingreifen in Bayern ebensowenig zuzumuten wie 
dreieinhalb Jahre zuvor den Berliner Truppen der Widerstand gegen die anrük- 
kende Brigade Ehrhardt. Es berührt daher den späteren Beobachter eigenartig, 
daß General v. Seeckt, dessen beschwörende Appelle zu Eidespflicht und 
Reichstreue von der 7. (Bayer.) Division einheitlich ignoriert wurden, schon im 
Dezember, lange vor der Beilegung des Konflikts mit Bayern, die innere 
Geschlossenheit und den Gehorsam eben dieser Division rühmend von dem 
Verhalten abhob, das die Schüler der Infanterie- und der Pionierschule am 8. und 
9. November 1923 durch ihre Beteiligung am Hitlerputsch an den Tag gelegt 
hatten50.
Allerdings ist die Spannung zwischen dem Reich und Bayern der einzige Anlaß zu 
größeren Insubordinationen geworden. Die Sorge vor einer Gefährdung der 
Disziplin blieb freilich gegeben. In treffender Einschätzung der Situation hatte 
Oswald Spengler wenige Tage, bevor Seeckt seinen erwähnten Aufruf an die 
bayerische Reichswehr richten mußte, diesem
„dringend geraten, in der heutigen Reichswehr nicht den Autoritätsbegriff aus der Zeit 
Moltkes und Roons vorauszusetzen. Eine junge, politisch erregte, militärisch immerhin 
nicht sehr starke Schöpfung, wird die Reichswehr in den Parteikampf verwickelt und ist 
mithin ein Instrument, bei welchem man auf die Stimmung erhebliche Rücksicht nehmen 
muß [. . .]. Daß die bayerische Reichswehr in Folge mangelnder Rücksicht auf ihre 
Stimmung bereits ein selbständiger Körper geworden ist, braucht gar nicht erwähnt zu 

48 Vgl. Gordon S. 134—152 sowie Nr. 41, Nr. 51 und Nr. 52.
49 Vgl. Nr. 52 Anm. 2.
50 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. v. Seeckt, über die Vorgänge an der 

Infanterieschule am 8./9. November 1923 vom 12. Dezember 1923. Offiziere im Bild von Dokumen­
ten S. 233-235.
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werden, aber dieses Ereignis kann, wenn man weiterhin die Imponderabilien vernachläs­
sigt, sich plötzlich aus irgend einem Anlaß mit ungeheuerer Geschwindigkeit auch im 
Norden durchsetzen. Man darf nicht vergessen, daß Freiwillige anders denken als 
Ausgehobene, zumal mitten in einer Revolution, und daß die politische Überzeugung in sehr 
vielen Fällen der Grund ihres Eintritts war“51.
Weit bedenklicher noch äußerte sich bald darauf der ehemalige Erste General­
quartiermeister und frühere Reichsverkehrsminister Generalleutnant a. D. Groe­
ner. In einem Brief an den Reichspräsidenten vom 1. November 192352 prognosti­
zierte er die Folgen eines militärischen Zusammenstoßes zwischen Kommunisten 
und Vaterländischen Verbänden. Süddeutschland würde einer Diktatur von der Art 
Kahrs anheimfallen, eine Reihe norddeutscher Provinzen von den Vaterländischen 
Verbänden gehalten, Sachsen, Thüringen, die Mark Brandenburg und Schlesien 
zu Schauplätzen blutiger Auseinandersetzungen werden. Die Reichswehr würde 
einer solchen Lage, träte sie erst einmal ein, nicht mehr gewachsen sein: 
„Zwischen solchen Mühlsteinen wird sie einfach zermalmt. Sie wird an dieser oder jener 
Stelle versuchen, gegen den einen oder anderen Front zu machen, im ganzen aber nicht 
erhalten bleiben können als Machtmittel einer Reichsregierung. Neubildungen auf beiden 
Seiten treten an ihre Stelle.“
Dieses Urteil ist um so bemerkenswerter, weil Groener nicht nur als militärischer 
Experte für seine Meinung Aufmerksamkeit beanspruchen konnte, sondern sich 
auch in seiner Amtszeit als Erster Generalquartiermeister anders als viele seiner 
Standesgenossen als klar und nüchtern denkender Beobachter erwiesen hatte. 
Wenn er angesichts solcher Zukunftsperspektiven „allein“ auf den Reichspräsi­
denten noch Vertrauen setzte, daß dieser „den richtigen Weg finden“ werde, um 
„vor dem schlimmsten Falle“, den Groener andernfalls kommen sah, „unser Volk 
und Vaterland zu retten“, zeigt sich allerdings, daß die Republik in ihrer 
Gefährdung noch über andere Ressourcen verfügte als die militärische Kraft der 
Reichswehr.
General v. Seeckt hat niemals eine derart düstere Prognose über das Schicksal der 
Reichswehr verlauten lassen. Nur einmal gab er zu, der Disziplin der bewaffneten 
Macht nicht vollständig sicher zu sein, als er bei einer Kabinettsberatung über 
Besoldungsfragen sprach und er seine Sorge vor einer Gefährdung der Disziplin als 
Druckmittel verwenden konnte: „Mit allem Ernst“, so verzeichnet das Protokoll 
der Kabinettssitzung vom 10. Dezember 1923, machte er darauf aufmerksam, daß 
„angesichts dieser geringen Besoldung er eine Verantwortung für die Zuverlässig­
keit der Reichswehr nicht mehr übernehmen könne“53. Wie tief seine Sorgen 
wirklich reichten, ist nicht überliefert.
Die Übertragung der vollziehenden Gewalt auf den Reichswehrminister, später 
den Chef der Heeresleitung bedeutete für deren Arbeitsstäbe angesichts der 
langen Dauer des Ausnahmezustandes eine nicht unerhebliche Belastung. Gleich­
wohl ist diese Arbeit offensichtlich ohne wesentliche Übergangsschwierigkeiten 

51 Kabinette Stresemann Nr. 158.
52 Privatbrief des Generalleutnants a. D. Groener an Reichspräsidenten Ebert vom 1. November 1923. 

BA-MA. N 42/19. Masch. Durchschrift.
53 Kabinette Marx Nr. 15, Zitat S. 73.
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zusätzlich zu den laufenden Geschäften von den Amtsstellen des Reichswehrmini­
steriums bewältigt worden. Aus den Aktenzeichen der einschlägigen Vorgänge 
geht hervor, daß diese in der Sektion T 1III bearbeitet wurden, die unter Leitung 
des Majors v. Schleicher stand. Sie war die Stelle des Reichswehrministeriums, 
welche für politische Angelegenheiten zuständig war und für ihren Chef schließ­
lich zum Sprungbrett wurde, das ihm die höchsten Ämter der Republik erreichbar 
machte. Diese Sektion war der Heeresabteilung des Truppenamtes (T 1) eingeglie­
dert, stand also im Rahmen jener Organisation des Reichswehrministeriums, 
welche die Funktion des aufgelösten Großen Generalstabs wahrnahm. Die 
bürokratische Organisation blieb daher auch, als das Militär weit in den zivilen 
Sektor eingriff, eine streng militärische. Aus den Exzerpten, die Generalleutnant 
z. V. Lieber aus heute verlorenen Quellen zog, dürfte mit hinreichender Deutlich­
keit hervorgehen, daß General v. Seeckt bei seinen Maßnahmen als Inhaber der 
vollziehenden Gewalt in ständigem und engem Gedankenaustausch mit den nach 
der Gliederung der Heeresleitung für die betroffenen Abteilungen zuständigen 
Persönlichkeiten stand, also dem Chef des Truppenamtes, Generalmajor Otto 
Hasse, dem Abteilungsleiter der T 1, Oberstleutnant v. Stülpnagel, und schließ­
lich dem Leiter der T 1 III, Major v. Schleicher. Dieses Gremium dürfte für die 
Konzeption und Durchführung des Ausnahmezustandes im Herbst und Winter 
1923 schlechthin ausschlaggebend gewesen sein, gerade wenn man annehmen 
darf, daß innerhalb der Reichswehr die Meinungen über den einzuschlagenden 
Weg wenigstens im Detail nicht einhellig waren. Dabei darf wohl davon ausgegan­
gen werden, daß dem Dienstjüngsten in diesem Gremium als dem politisch 
Versiertesten eine Schlüsselrolle zugefallen ist, wenngleich das von Lieber 
ausgewertete Hasse-Tagebuch Hinweise darauf bietet, daß der Kontakt mit 
Generalmajor Hasse für manche Entschlüsse Seeckts nicht ohne Bedeutung 
gewesen ist. Diesen drei ausschlaggebenden Generalstäblern stand jeweils eine 
Gruppe von Offizieren als Gehilfen zur Verfügung, denen aber kein bestimmender 
Einfluß zuzumessen sein dürfte. Ein wichtiger Mitarbeiter Schleichers war der 
damalige Hauptmann Marcks, der später für eine gewisse Zeit Ministerialdirektor 
und Pressechef der Reichsregierung wurde, als Papen und Schleicher Reichskanz­
ler waren, dann aber zu seiner militärischen Karriere zurückkehrte. Bürooffizier 
bei Schleicher war zu jener Zeit Hauptmann Vincenz Müller, der in seinen 
Erinnerungen über diese Epoche, aber ohne wesentlich neue Aufschlüsse zu 
geben, berichtet hat54.
Der Prozeß der Willensbildung bei den Inhabern der vollziehenden Gewalt, Geßler 
wie Seeckt, und der Anteil, den ihre Mitarbeiter daran gehabt haben, lassen sich 
mangels ausreichender Überlieferung nicht näher fassen. Der Verlust des Hasse- 
Tagebuchs ist darum um so mehr zu bedauern, weil wichtige Entscheidungen 
innerhalb des Reichswehrministeriums ohne großen Schriftverkehr vorbereitet 
worden sind, und die amtlichen Akten, die nur in Bruchstücken erhalten sind, 
wohl nicht so geführt worden sind, daß sie ein geschlossenes Bild der Vorgänge 
boten. ,,Zu Aktennotizen war 23/24 nicht geeignet“, schrieb der Major Marcks 
zurück, als ein anderer 1923 in der T1III tätiger Offizier, Hauptmann Ott, im 
Jahre 1927 von ihm nähere Einzelheiten über Vorgänge aus der Zeit des 

54 Vincenz Müller, Ich fand das wahre Vaterland, hrsg. von Klaus Mammach. (Ost-) Berlin 1963.
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Ausnahmezustands erfahren wollte55. Mitarbeiter aus dem zivilen Leben hat das 
Reichswehrministerium für die Aufgaben des Ausnahmezustandes anscheinend - 
soweit die Überlieferung reicht - nicht herangezogen. Für die Annahme, daß der 
spätere Reichskanzler Brüning über den Oberstleutnant a. D. Frhrn. v. Willisen 
Einfluß auf die Entschlüsse der militärischen Führung bezüglich der Ausübung der 
vollziehenden Gewalt besessen haben soll, bieten die Akten keinen Beleg56. 
Während in der privaten Korrespondenz des Generals v. Seeckt wie in den 
Aufzeichnungen Hasses oft von Besuchern die Rede ist, die den Inhaber der 
vollziehenden Gewalt für ihre Zwecke benutzen wollten, fehlt es in den Quellen 
völlig an Hinweisen auf Gespräche und Kontakte von der Art, wie sie für Brüning 
und Willisen in Anspruch genommen werden. Die Quellen lassen die kleine 
Entscheidungsgruppe im Reichswehrministerium weit abgesetzt von den politi­
schen Gruppen und Tendenzen der zivilen Außenwelt, gleichsam in einem 
sozialem Vakuum erscheinen.
Die technische Möglichkeit, mit einem kleinen Stab die vollziehende Gewalt 
auszuüben, war deren Inhaber darin gegeben, daß die ordnungsgemäßen staatli­
chen und kommunalen Verwaltungen im Dienst blieben und lediglich in ein neues 
Unterstellungsverhältnis zum Reichswehrminister bzw. zum Chef der Heereslei­
tung traten. Insofern konnte die Ausübung der vollziehenden Gewalt sich oft auf 
allgemeine Weisungen an die Zivilverwaltung und die Konzeption von Richtlinien 
beschränken, deren Verwirklichung durch den Fortfall rechtlicher Beschränkun­
gen und der jederzeit gegebenen Möglichkeiten zu ihrer Durchsetzung mit 
militärischer Gewalt leichter als unter normalen Umständen gewährleistet werden 
konnte. Der fachliche Sachverstand der Verwaltung stand dem Inhaber der 
vollziehenden Gewalt beliebig zu Verfügung57. Wieweit dabei die Praxis der 
Militärbehörden Vorschläge der zivilen Administration vollzog oder der Ausnah­
mezustand von Seiten der Verwaltung genutzt worden ist, um ihrerseits gehegte 
Vorstellungen ohne die mit dem normalen Gesetzgebungsverfahren verbundenen 
Hemmnisse zu realisieren, wie es einzelne Nachrichten andeuten58, bedarf noch 
näherer Untersuchung. Es gehört ja zu den verfassungsrechtlichen Eigentümlich­
keiten des aus dem Art. 48 entwickelten Ausnahmezustandes, daß er keine 
vollständigen und ein für allemal geltenden Kompetenzabgrenzungen kannte. Da 
er ausdrücklich die vollziehende Gewalt betraf, wurden Gesetzgebung und 
Rechtsprechung in ihren Zuständigkeiten nicht beeinträchtigt. Wenn auch der 

55 Hsl. Dorsalnotiz von Major Marcks auf Schreiben des Reichswehrministeriums Nr. 32/27 W gk vom 
14. März 1927. BA-MA. II M 65/12. Masch. Ausfertigung.

56 Eine ausführliche Kritik solcher Behauptungen bei Heinrich Brüning, Memoiren 1928-1934. 
Stuttgart 1970. S. 107 bietet Tilman P. Koops, Heinrich Brünings „Politische Erfahrungen“, in: 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 24 (1973) S. 197-221.

57 Vgl. die von Seiten des Reichswehrministeriums in Anspruch genommene Formulierungshilfe des 
Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung beim Verbot der radikalen Parteien. 
Kabinette Stresemann Nr. 273.

58 So erwähnt Severing Bd. 2 S. 8 eine an Seeckt gerichtete Denkschrift des Königsberger 
Oberbürgermeisters Lohmeyer über die Ausnutzung des Ausnahmezustandes zur Reform der 
preußischen Verwaltung. Auch im Kabinett Stresemann wurde die Möglichkeit erörtert, eine 
parlamentarisch nicht durchsetzbare Regelung durch Art. 48 in Kraft setzen zu lassen. Kabinette 
Stresemann S. XXXVI.
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Reichspräsident durch Verordnung eine gleichsam konkurrierende Gesetzgebung 
mit Hilfe des Art. 48 schaffen konnte, wurde doch der Tätigkeitsbereich der 
verfassungsmäßigen Gesetzgebungsorgane nicht eingeschränkt. Die vollziehende 
Gewalt ging jedoch in andere Hände über, die allerdings in der Regel nicht in der 
Lage waren, das gesamte Arbeitsfeld der Verwaltungsbehörden einfach zu 
übernehmen, und darum diesen notgedrungen einen gewissen Bereich selbststän­
digen Handelns überlassen mußten.
Im Konfliktfall war aber der Inhaber der vollziehenden Gewalt imstande, seine 
Auffassung als die maßgebliche durchzusetzen. Darüber hinaus wurde es ihm auch 
möglich, die ihm unterstellte Verwaltung hinsichtlich ihrer früheren Tätigkeit zu 
kontrollieren und personelle Veränderungen zu erzwingen, wie dies in Mittel­
deutschland offensichtlich mit einiger Planmäßigkeit betrieben worden ist.
Angesichts der aus den Lieber-Aufzeichnungen klar erkennbaren Absichten der 
Reichswehrführung, im Herbst 1923 einen militärischen Ausnahmezustand mit 
Übertragung der vollziehenden Gewalt an den Chef der Heeresleitung durchzuset­
zen59, entsteht die Frage, ob der gewünschte Effekt dieser Maßnahme ausschließ­
lich in der Praxis erblickt wurde, die vom September an Realität wurde.
Das Ziel einer Betrauung Seeckts mit außerordentlicher Machtfülle dürfte kaum in 
der Aufrechterhaltung des politischen Status quo bestanden haben, sondern in 
seiner Veränderung. Dafür gibt es allerdings nur wenig konkrete zeitgenössische 
Belege. Sie dürften aber hinreichend deutlich machen, daß die Aktion gegen 
Sachsen eine Schlüsselfunktion besaß, die vom Reichskanzler Stresemann ebenso 
nachhaltig wie diskret zerstört wurde60.
Nachdem somit die von der Reichswehr versuchte innenpolitische Umgestaltung 
im Ansatz gescheitert war und eine Berufung Seeckts zur Führung der Staatsge­
schäfte61 sich nicht hatte verwirklichen lassen, waren die legale Ausübung der 
übertragenen Vollmachten und ihre schließliche, rechtzeitige Rückgabe in die 
Hand des Reichspräsidenten die einzig sinnvolle Konsequenz aus der gegebenen 
Sachlage, nachdem die Krisenerscheinungen, die zur Verkündung des militäri­
schen Ausnahmezustandes geführt hatten, abgeebbt waren.
Die Chancen eines Experiments, wie es die Reichswehrführung mit der Über­
nahme der Staatsmacht 1923 anstrebte, sind nachträglich kaum abzuschätzen. 
Immerhin bleibt die politische Basis zu erörtern, auf der ein Regime Seeckt 
dauerhaften Erfolg hätte haben können. Die Militärs scheinen die Frage nicht 
geprüft zu haben, welche Gruppe der Bevölkerung ein solches System bejahen und 
dadurch politisch legitimieren könne. Erfüllt von der Überzeugung, daß die Armee 
als jenseits der Parteien stehende Größe die Nation verkörpere und darum in 
jedem Falle deren Interessen gleichsam mit Naturnotwendigkeit wahrnehme, ist 
diesen Offizieren wohl die Überlegung fremd geblieben, daß jegliche Politik 
partielle Interessen fördert und andere benachteiligt und daher in einem bestimm­
ten Kontext zur Gesellschaft steht. Soweit die Arbeiten Liebers Rückschlüsse auf 

59 Kabinette Stresemann Anhang Nr. 1.
60 Hürten (Anm. 4) S. 44-46.
61 Meier-Welcker S. 399-404.
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die Erwägungen der Führungsgruppe in der Heeresleitung zulassen, war man sich 
dort zwar der Gefahr bewußt, von der politischen Rechten ausgenutzt zu werden. 
Gegenüber den Versuchungen Seeckts, sich von Deutschnationalen und Vertre­
tern des Reichslandbundes einnehmen zu lassen, haben seine Berater, vor allem 
Hasse, wiederholt darauf hingewiesen, daß ein Regierungschef Seeckt „sich auf 
das Bürgertum und die national empfindenden Sozialisten stützen“62 müsse. Aber 
wie eine solche Koalition durch den sachlichen Inhalt seiner Politik bewerkstelligt 
werden solle, ist anscheinend offengeblieben. Infolgedessen zielten solche Pläne 
weitgehend eine „verselbständigte Exekutive“ an, wie sie Karl Marx am Beispiel 
der Herrschaft Napoleons III. exemplifiziert hat; bei einem Regime Seeckt-wenn 
es sich tatsächlich von einer Umklammerung durch die Rechte hätte freihalten 
können - war jedoch keine Sicherheit gegeben, ob eine Gruppe der Gesellschaft es 
zu tragen bereit gewesen wäre.
Die verfassungsrechtliche Legitimation einer solchen Regierung hätte durch den 
Reichspräsidenten Ebert erfolgen sollen, der sich in all den Jahren zuvor als 
genügend entschlossen gezeigt hatte, die Vollmachten, welche Art. 48 ihm gab, 
den Anforderungen der Situation, wie die Militärs sie verstanden, entsprechend 
anzuwenden. Daß solche Pläne gehegt und mit dem Reichspräsidenten diskutiert 
werden konnten, zeigt das hohe Maß an Vertrauen, das der Reichspräsident sich 
von seiner Zeit als Volksbeauftragter an bei den führenden Militärs zu verschaffen 
gewußt hat. Es verdeutlicht auch den Grad der Bereitschaft Eberts, an der Grenze 
der Verfassung liegende Absichten der Reichswehrführung als politische Möglich­
keit zu betrachten. Eine allein von seinem Vertrauen getragene Regierung Seeckt 
wäre - ohne Rückhalt am Parlament, an den Parteien und der Presse - ebenso 
schnell eine „Regierung ohne Volk“ geworden wie 1932 das Kabinett Papen, das 
in ausschließlicher Bindung an das Vertrauen des Reichspräsidenten Hindenburg 
entschlossen war, in einer anderen Krise des Reiches außerparlamentarische 
Wege zu gehen, und dabei seinen letzten Kredit verlor63. Die Reichswehr wurde 
damals zum letzten Pfeiler dieses Systems, aber Reichswehrminister Schleicher, 
der Leiter der T1III von 1923, entzog die Armee dieser Verwendung. Der 
Ausnahmezustand, den Papen verkünden lassen wollte, um seine Regierung zu 
erhalten, war 1932 für die Reichswehrführung nicht mehr vertretbar. Der 
Generalstabsoffizier, der dieses Ergebnis eines Planspiels der Regierung vortrug, 
war kein anderer als ein Mitarbeiter Schleichers aus der T1III im Jahre 192364. So 
erscheinen der Ausnahmezustand von 1923 und der Versuch Papens von 1932 
historisch aufeinander bezogen. Das Schicksal Papens konnte dem General 
v. Seeckt erspart bleiben, weil er nicht in die Lage geriet, eine Regierung bilden 
und zum Erfolg bringen zu müssen. Ob die politische Lage des Winters 1923/24 

62 Kabinette Stresemann Anhang Nr. 1. Eintragung zum 27. September 1923.
63 Eine treffende Kritik der Regierung Papen durch einen Zeitgenossen bietet Walter Gerhart (i.e. 

Waldemar Gurian), Um des Reiches Zukunft. Nationale Wiedergeburt oder politische Reaktion? 
Freiburg 1932. Das hier S. 207 gefällte Urteil: „Ein autoritärer Staat ohne Parlament und Parteien, 
der die Selbstverwaltung bejaht und den Volkswillen erfüllt, ist ein Traum jenseits aller 
Wirklichkeit“ dürfte auch für ähnliche Pläne aus dem Jahre 1923 gelten.

64 Thilo Vogelsang, Reichswehr, Staat und NSDAP. Beiträge zur deutschen Geschichte 
1930-1932 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte Bd. 11). Stuttgart 1962. S. 316-334.
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und ein besseres taktisches Geschick seiner Regierung größeren politischen Ertrag 
gesichert hätten, muß offenbleiben; aber es ist schwer vorstellbar, wie er die 
Konsequenzen hätte vermeiden können, die das analoge Unternehmen Papens 
zum Scheitern verurteilt haben. Für dieses Problem keinen Rat gewußt oder es 
nicht einmal gesehen zu haben, macht wohl die entscheidende Schwäche der um 
die Person Seeckts gewobenen Diktaturpläne im Jahre 1923 aus; den militärischen 
Ausnahmezustand hingegen trotz gelegentlicher Versuchungen als ein vorüberge­
hendes Provisorium und nicht als Dauerinstitution behandelt und darum nach 
einiger Zeit wieder durch die verfassungsmäßige Normalität abgelöst zu haben, die 
größte politische Klugheit des Generals.
Nicht ganz geklärt bleibt schließlich auch, weshalb die Reichswehrführung den 
Gedanken einer vom Chef der Heeresleitung geführten Regierung überhaupt 
ernsthaft erwog und welches die Ziele waren, die sie nur auf diese Weise für 
erreichbar hielt. Die Quellenedition „Akten der Reichskanzlei“ bietet für die 
beiden Kabinette des Reichskanzlers Stresemann, in deren Amtszeit solche Pläne 
erörtert wurden, manchen Anhalt dafür, daß der Dissens zwischen Regierung und 
Reichswehr geringer war, als oft angenommen wird. Zum Beispiel dafür kann auf 
die Erklärung Seeckts zur bayerischen Frage verwiesen werden, die er als 
Interview für die Münchner Neuesten Nachrichten65 abfaßte, die aber von dieser 
Zeitung nicht veröffentlicht wurde. Das Kabinett nahm keineswegs Anstoß an der 
Formulierung, daß „in schwarzer Stunde Deutschlands [. . .] der Grundsatz der 
Unterordnung der Militärgewalt unter die politisch-zivile der Staatsführung 
aufgestellt“ worden sei. Vielmehr fand der Text mit dieser Passage die „allge­
meine Billigung des Kabinetts“, und der sozialdemokratische Reichsinnenminister 
Sollmann gab gar „seiner Freude darüber Ausdruck, daß in den Münchner 
Neuesten Nachrichten eine Erklärung des Generals v. Seeckt in der vorgelesenen 
Form erscheinen solle“66. Das Kabinett hat dem Chef der Heeresleitung aber nicht 
allein zugestanden, seine Kritik an der verfassungsmäßigen Ordnung öffentlich zu 
äußern. Auch in Sachfragen gab es anscheinend Übereinstimmung. Reichsarbeits­
minister Dr. Heinrich Brauns war bereits während seiner Amtszeit im Kabinett 
Cuno als tatkräftiger Förderer der Aktivitäten der Reichswehr im Ruhrgebiet 
hervorgetreten. Seine Verbindungen und nicht zuletzt die Mittel aus dem Etat 
seines Ministeriums hatten dem Oberstleutnant v. Stülpnagel weitgehend erst die 
Voraussetzungen für seine Aktionen im Ruhrgebiet geschaffen67. Brauns, der der 
Reichsregierung auch unter Stresemann als Reichsarbeitsminister angehörte, 
blieb anscheinend auch in der Folgezeit offen für Anregungen der Reichswehr oder 
ging in seinen politischen Auffassungen mit ihr konform. So war er es, der in der 
Kabinettssitzung vom 2. Oktober das für die Reichswehr schlechthin zentrale 
Thema der „Wehrhaftmachung des Volkes“ als Ziel der Regierungspolitik 
aufstellte und ein „Programm der Tat“ verlangte, zu dem er alle Mitglieder des 
Kabinetts, „ohne Rücksicht auf Parteiprogramm und sonstige Gebundenheiten 
auf jedem Gebiete“, aufrief68. „Gewiß sei ein Krieg nicht möglich, doch müsse 

65 Nr. 41.
66 Kabinette Stresemann Nr. 117» Zitate S. 498 f.
67 Vgl. Anm. 18.
68 Kabinette Stresemann Nr. 102, Zitate S. 450.
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man sich seelisch und innerlich auf die Wehrhaftmachung des Volkes einstellen.“ 
Nach Ausweis des Sitzungsprotokolls fand er damit keinen Widerspruch. Reichs­
kanzler Stresemann, der als erster nach Brauns gesprochen haben dürfte, scheint 
auf dieses Thema nicht näher eingegangen zu sein. Aber Reichsinnenminister 
Sollmann, welcher der in ihrer Kabinettszugehörigkeit angefochtenen Sozialdemo­
kratie angehörte, ging auf den Gedankengang seines Kollegen ein und betonte für 
sich persönlich und für die überwiegende Mehrheit seiner Fraktion den Willen, 
eine Einigung für die Koalition zu suchen. Er glaubte insbesondere, daß diese in 
den außenpolitischen Fragen gegeben sei: „Das Deutsche Volk dürfe sich nicht 
weiter entwaffnen lassen. Was die Wehrhaftmachung auf wirtschaftlichem und 
sozialpolitischem Gebiete anbelange, so sei allerdings zu befürchten, daß die 
Hauptopfer von den Arbeitern verlangt würden.“ Das komplizierte Verhältnis des 
Generals v. Seeckt zum Reichskanzler Stresemann hat verhindert, daß diese 
Gemeinsamkeit oder Nähe der Auffassungen zur Basis einer Kooperation wurde 
oder auch nur die Schärfe des Gegensatzes milderte.
In ähnlicher Weise zeigt sich die im Reichswehrministerium gehegte Ansicht, daß 
die Sozialdemokratie aus „nationalen“ Gründen aus der Regierungsverantwortung 
im Reich und in Preußen entfernt werden müsse69, als sachlich mangelhaft 
begründet. Nicht allein, daß der damalige Reichsinnenminister sich im Kabinett 
für das Ziel der „Wehrhaftmachung“ als ansprechbar gezeigt hatte, auch in den 
Lieber-Notizen wird die Haltung der SPD oft nicht ungünstig beurteilt. Vom 
preußischen Innenminister Severing, mit dem Seeckt manchen Strauß hatte, 
meinte der erste Berater des Chefs der Heeresleitung, daß er einer Kanzlerschaft 
Seeckts in der nationalen Notlage offen gegenüberstünde, und es war auch Hasse, 
der seinen Vorgesetzten an die Notwendigkeit erinnerte, sich auf das Vertrauen 
der „national empfindenden Sozialisten“ zu stützen, und an der Meinung festhielt, 
„daß Seeckt bei den Sozialdemokraten eine sehr gute Position habe“70. Wenn nun 
trotz solcher Einschätzung der SPD und ihrer Führer die Regierungsbeteiligung 
dieser Partei einen vornehmlichen Anstoß zu den innenpolitischen Aktivitäten der 
Reichswehr im Herbst und Winter 1923 bildete, dann stellt sich naturgemäß die 
Frage nach den Gründen und Motiven dieser Handlungsweise. Sie läßt sich nach 
dem Stand unserer Kenntnisse nicht zufriedenstellend beantworten. Möglicher­
weise ist die vorgängige Ortsbestimmung für das innenpolitische Engagement der 
Reichswehr im Großen ebenso ausgeblieben wie im Detail. Nicht einmal hinsicht­
lich der Vaterländischen Verbände und der verwandten Organisationen ist eine 
solche Klärung erfolgt, obwohl ihre Notwendigkeit auf der Hand lag und 
offensichtlich auch von Hasse erkannt wurde71. Von solchen Voraussetzungen her 
wäre einer Regierung Seeckt wohl wenig Erfolg beschieden gewesen, wenn sie je 
in Funktion getreten wäre. Denn eine zivile, im Rahmen der üblichen Regeln und 
Gepflogenheiten gebildete Regierung konnte zum Maßstab ihrer Entscheidungen 
nur die Normen der Verfassung und die im Rahmen der üblichen Praxis hegenden 
Möglichkeiten nehmen und gegebenenfalls mit solchen Beschränkungen ihres 
Handlungsspielraums das Scheitern ihrer Pläne rechtfertigen. Eine Regierung 

69 Nr. 133.
70 Kabinette Stresemann Anhang Nr. 1. Eintragung zum 10. November 1923.
71 Ebd. Eintragung zum 31. Oktober 1923.
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jedoch, die mit dem Recht und dem Anspruch zur Anwendung außerordentlicher 
Methoden ins Amt getreten wäre, um die Krise des Reiches zu wenden, hätte ihr 
Ungenügen nicht mit verfassungsrechtlichen Hemmnissen erklären und sich an 
den geringen Leistungen ihrer Vorgängerinnen messen lassen können. Sie hätte 
auch ein klareres Programm besitzen müssen als nur den Willen zu entschlosse­
nem Handeln auf der Grundlage niemals definierter „nationaler“ Notwendigkei­
ten. Der Zwang zu festumrissenen Detailentscheidungen, die notwendig zu 
Stellungnahmen für oder gegen bestimmte Gruppen führen mußten, hätte sie 
alsbald aus ihrer angeblich überparteilichen Höhe herabgeholt, zu sozialer 
Verortung gezwungen und damit ihren Anspruch widerlegt, nichts anderes zu 
verkörpern als das nationale Gewissen und das gemeine Wohl. Vor solchem 
Scheitern, das die Stellung der Reichswehr in der Bevölkerung wohl schwerer 
belastet haben würde als alle anderen Maßnahmen zuvor und danach, ist die 
bewaffnete Macht der Republik bewahrt geblieben. Statt dessen bewährte sich die 
Realverfassung der Republik sowohl in der bayerischen Krise wie im Vorgehen 
gegen Sachsen und sogar im Verhältnis zu den extralegalen Wehrverbänden.
Das von seinen Mitarbeitern manchmal bemängelte Zögern Seeckts, seine 
Berufung an die Spitze der Reichsgeschäfte zu forcieren, um eine mit außerordent­
lichen Vollmachten ausgestattete Regierung zu bilden, war darum vielleicht doch 
Ausdruck größerer skeptischer Klugheit, als die Ungeduldigen in seiner Umge­
bung wahrhaben wollten, und die Scheu der Reichswehrführung vor einer 
Wiederholung des Experiments von 1923 könnte eine Frucht der hierbei gewonne­
nen Erfahrungen sein.
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Zur Edition

Zielsetzung und Auswahlkriterien

Die Absicht dieses Editionsunternehmens, die Reichswehr als einen Faktor der 
deutschen Innenpolitik darzustellen und den von ihr in dezidierter Wertsetzung 
oder in unreflektiertem Verharren bei überkommenen Mustern geübten Einfluß 
auf Stabilisierung oder Veränderung der gesellschaftlichen Ordnung deutlich zu 
machen, wie dies in Band II dieser Reihe näher beschrieben wurde, verursachte 
eine gewisse Verschiebung in der Auswahl der im Folgenden abgedruckten 
Stücke. In den vorangegangenen Bänden sollten vornehmlich, und soweit dies 
nach dem Befund der Überlieferung möglich war, die leitenden Prinzipien und die 
vorherrschenden Tendenzen in den Absichten der Reichswehr sichtbar gemacht 
werden; die Situation des Jahres 1923, in der die Reichswehr in die Lage geriet, 
stärker als je zuvor politisch gestaltend tätig zu werden, stellte dem Bearbeiter 
demgegenüber die Aufgabe zu dokumentieren, wie sich die politische Praxis der 
Reichswehr vollzog, als ihr die Chance gegeben wurde, in einem zwar immer noch 
durch die Verfassungsordnung bestimmten, aber doch den normalen Verhältnis­
sen gegenüber sehr viel weiteren Rahmen ihren Vorstellungen von einer Neuord­
nung Deutschlands im Innern nachzugehen.
Aus diesem Grunde treten in dem vorliegenden Bande faktische Einzelentschei­
dungen, auch solche von manchmal nur begrenztem Ausmaß und beschränkter 
Aussagekraft, in den Vordergrund. Die drei großen Probleme der deutschen 
Politik im Jahre 1923, welche die Reichswehr unmittelbar berührten, die Beset­
zung des Ruhrgebietes durch belgische und französische Truppen, der Hitler­
putsch und der große Ausnahmezustand, erscheinen in dieser Dokumentensamm­
lung höchst ungleich repräsentiert. Der Kampf gegen die Besatzung im Ruhrge­
biet, der passive Widerstand und der aktive in Gestalt von mancherlei Sabotageak­
tionen, war offiziell keine Angelegenheit der Reichswehr. Ihre Beteiligung an 
solchen Maßnahmen vollzog sich unter einem so dichten Geheimhaltungsschutz, 
daß es nicht Akten miütärischer Stellen, sondern solche ziviler Behörden sind, die 
in diesem Bande die offiziell stets abgestrittene Verwicklung der Reichswehr in 
derartige Aktivitäten belegen. Sie sind hier aufgenommen worden, weil sie 
zugleich zeigen, daß die Reichswehr durch ihr mit den staatlichen Stellen nicht 
immer koordiniertes Vorgehen innenpolitische Reibungen schuf oder wenigstens 
nicht vermied, die ihre ohnehin schon spannungsvolle Distanz zu den Behörden 
der inneren Verwaltung noch steigern mußte. Sie sind insofern auch ein Element 
in dem Komplex „Reichswehr und Innenpolitik“ und darum hier dokumentiert.
Die Verquickung der Reichswehr mit den an oder jenseits der Grenze der Legalität 
stehenden Vaterländischen Verbänden und ähnlichen Organisationen unter­
schiedlicher Provenienz, die unter den hierfür besonders günstigen Bedingungen 
in Bayern mit dem Eklat des Hitlerputsches in eine Krise geriet und anschließend 
wenigstens teilweise durch neue Formen ersetzt wurde, spielt quantitativ in 
diesem Bande ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle. Dieser Problemkreis hat 
die Forschung bereits sehr intensiv beschäftigt und ist in einer älteren, groß
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Zielsetzung und Auswahlkriterien

angelegten Edition, die durch zusätzliche ergänzt wurde72, bereits so eindringlich 
behandelt worden, daß zu dem schon Bekannten und Veröffentlichten an dieser 
Stelle nur noch einige wenige Ergänzungen geboten werden konnten. Demgegen­
über stellte sich der dritte Komplex, die Ausübung der vollziehenden Gewalt durch 
die Reichswehr im Herbst und Winter 1923/24, als noch weitgehend unbearbeitete 
Materie dar, was sich fast zwangsläufig dahin auswirkte, daß er den breitesten 
Raum in dieser Edition einnimmt. Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, die 
Realität des unter der Kontrolle des Militärs stehenden öffentlichen Lebens zu 
dokumentieren. Während einzelne große Linien in der Politik der Reichswehrfüh­
rung bereits aus den biographischen Arbeiten über den Chef der Heeresleitung, 
General v. Seeckt, bekannt und einige seiner markantesten Befehle publiziert 
sind, wurde in diesem Bande versucht, die Auswirkungen des militärischen 
Ausnahmezustands im täglichen Leben zu dokumentieren, soweit die Quellenlage 
dies zuließ. Ungleichmäßigkeiten im Hinblick auf die regionale Verteilung der 
edierten Dokumente waren dabei nicht zu vermeiden. Die vergleichsweise dicht 
belegbare Aktivität des Wehrkreiskommandos II in Stettin, zu dessen Bereich das 
ganze nordöstliche Deutschland mit Ausnahme Ostpreußens gehörte, kann wohl 
als Muster für jene Wehrkreise gelten, die nicht mit den Brennpunkten der 
innenpolitischen Verwicklungen, Bayern, Sachsen und Thüringen, in unmittelba­
rer Berührung standen. Für diese Gebiete ließen sich keine Informationen in 
ähnlicher Zahl und Qualität gewinnen. In Bayern trat überdies der militärische 
Ausnahmezustand und somit die Armee als Trägerin der staatlichen Verwaltungs­
funktionen überhaupt nicht in Erscheinung, weil die bayerische Staatsregierung 
und der zivile Generalstaatskommissar v. Kahr dem vom Reich verkündeten Aus­
nahmezustand jede Wirkung für Bayern bestritten und der zuständige Militärbe­
fehlshaber, diese Auffassung hinnehmend, auf jegliche Tätigkeit als Inhaber der 
vollziehenden Gewalt verzichtete. Die daraus entstandene spezifische Problema­
tik, der „Fall Lossow“ und die damit zusammenhängenden Spannungen zwischen 
dem Reich und Bayern, die ihrerseits stark in die Entstehungsbedingungen des 
Hitlerputsches vom 9. November 1923 hineinwirkten, haben, wie bereits erwähnt, 
schon an anderen Stellen ihre wissenschaftliche Bearbeitung gefunden. Für 
Sachsen und Thüringen hingegen, wo das Eingreifen des Militärs in die innerstaat­
liche Ordnung seinen Höhepunkt erreichte, ist die Überlieferung, insbesondere 
hinsichtlich der Quellen militärischer Herkunft, lückenhaft. Die vom thüringi­
schen Staatsministerium herausgegebenen Denkschriften enthalten zwar zahlrei­
che Schreiben militärischer Stellen, die hier auch vielfach aufgenommen worden 
sind, aber naturgemäß nicht den internen Schriftverkehr der zuständigen Militär­
befehlshaber und ihrer Behörden. Immerhin dürfte mit dem hier zusammengetra­
genen Material dazu beigetragen werden, ein schärferes Bild von der in den Alltag 
einschneidenden Realität des militärischen Ausnahmezustandes zu gewinnen, der 
aus den oben geschilderten Gründen unbeabsichtigt, aber doch auch nicht ohne 
Relation zu seinem historischen Gewicht, in den Mittelpunkt der Edition gerückt 
ist.

72 Neben der im folgenden häufig genannten Edition von Deuerlein ist vor allem auf Georges Bonnin, 
Le Putsch de Hitler ä Munich en 1923. o. O. u. J. sowie Thilo Vogelsang, Die Reichswehr in Bayern 
und der Münchner Putsch 1923, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 5 (1957) S. 91-101 zu 
verweisen.
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Das in diesem Band veröffentlichte Material ist zum überwiegenden Teil noch 
ungedruckt, eine Reihe von Dokumenten wurde den bereits erwähnten Denk­
schriften des thüringischen Staatsministeriums und der Denkschrift des Reichs­
wehrministeriums über den Ausnahmezustand entnommen. Da diese Denkschrif­
ten von der Forschung noch nicht benutzt worden sind, stehen die darin 
enthaltenen Stücke hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Auswertbarkeit den 
ungedruckten gleich.
Die Beschränkung auf ungedruckte bzw. an abgelegener Stelle veröffentlichte und 
wissenschaftlich noch nicht benutzte Materialien bringt - wie auch für diesen Band 
wiederum betont werden muß - zusätzlich zu den durch die Lücken der 
Überlieferung bedingten Proportionsverschiebungen perspektivische Verzerrun­
gen mit sich, die der Leser durch die Benutzung anderer Quelleneditionen über 
unseren Zeitraum ausgleichen wird.
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Die Quellen

Wie in den beiden vorangegangenen Bänden sind die veröffentlichten Aktenstücke 
durch eine breit angelegte Durchsicht der vornehmlich in Betracht kommenden 
Archivbestände gewonnen worden. Wiederum erwies es sich, daß dadurch die 
Verluste, die durch die kriegsbedingte Zerstörung der zentralen Aufbewahrungs­
stätten der militärischen Akten entstanden sind, nur zu einem Teil wettgemacht 
werden konnten und manche erstrebenswerte Detailkenntnis nicht mehr zu 
gewinnen sein wird. Besonders zu bedauern ist wiederum, daß mit den Akten des 
Reichswehrministeriums auch die seiner für die politischen Fragen des Ausnah­
mezustandes zuständigen Stelle T 1 III verlorengegangen sind. Die mehr oder 
weniger zufällige Erhaltung aufschlußreicher Stücke wie Nr. 67 und Nr. 133, die 
nur Splitter ursprünglicher Akteneinheiten darstellen, macht deutlich, wie schmal 
und wie sehr von äußeren Faktoren bedingt die Quellengrundlage für die 
Geschichte der Reichswehr ist und trotz der noch zu erhoffenden Einzelfunde an 
abgelegenen Stellen auch wohl bleiben wird.

Eine Besonderheit der Quellenlage in diesem Band hegt darin, daß eine beträcht­
liche Zahl von Schriftstücken, die als verloren gelten müssen, in Abschriften 
überliefert sind, die zu tagespolitischen Zwecken verfaßt wurden. Das thüringi­
sche Staatsministerium hat am 19. November und am 12. Dezember 1923 dem 
Präsidenten des Landtages umfangreiche gedruckte Denkschriften vorgelegt, in 
denen Teile seines Schriftverkehrs mit den militärischen Kommandobehörden, 
aber auch eine Reihe von Anordnungen der Militärbefehlshaber abgedruckt sind 
(in je einem Exemplar überliefert in BA. R 43 1/2314). Wenngleich diese Selektion 
von Aktenstücken offensichtlich unter bestimmten Gesichtspunkten vorgenom­
men wurde und die Denkschriften darum nicht als adäquate Dokumentationen 
des militärischen Ausnahmezustandes in Thüringen genommen werden können, so 
bilden die einzelnen darin abgedruckten Stücke eine wichtige Verbreiterung 
unserer Quellenbasis. Sie sind darum zu einem großen Teil in diesem Bande 
erneut abgedruckt. Die Denkschrift, die das Reichswehrministerium im August 
1924 über den Ausnahmezustand veröffentlichte (Nr. 207, je in einem Exemplar 
überliefert in BA. R 43 1/2701 und HStA Stuttgart. M 730 Bd. 206) ist gleichfalls 
aus dem Willen entstanden, politische Wirklichkeit zu gestalten und nicht 
historische Erkenntnisse zu suchen, bildet also selbst ein wichtiges Dokument in 
dem Komplex „Reichswehr und Innenpolitik“ und hat als solches Aufnahme in 
diesem Band gefunden. Die beigefügten Anlagen enthalten zahlreiche, oft ander­
weitig nicht mehr greifbare Befehle der Heeresleitung, die anstelle der verlorenen 
Originale erneut abgedruckt worden sind. Im übrigen entstammt das in diesem 
Bande publizierte Material denselben Archiven, aus denen auch die Vorlagen für 
die beiden vorangegangenen Bände gewonnen werden konnten, wobei sich 
allerdings im Einzelfall bemerkenswerte Verschiebungen ergeben haben.

So wurde im Rahmen des Bundesarchivs-Militärarchivs das bislang weniger stark 
ausgewertete Marinearchiv bedeutungsvoller für den Editionszweck, als dies bei 
den vorangegangenen Bänden der Fall gewesen war. Denn unter den Akten des 
Stationskommandos der Ostsee in Kiel, das im Ausnahmezustand zum Zuständig­
keitsbereich des Wehrkreiskommandos II in Stettin gehörte, haben sich zahlrei- 
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ehe Anordnungen des betreffenden Militärbefehlshabers, des Generalleutnants 
v. Tschischwitz, erhalten, so daß auf Grund dieser Überlieferung unter den 
Archivalien einer an dem dokumentierten Vorgang selbst nur am Rande beteiligten 
Stelle die Praxis des Wehrkreiskommandos II weit besser quellenmäßig zu 
erfassen ist als für irgendein anderes Wehrkreiskommando. Unter den Akten des 
Heeres, die im Bundesarchiv-Militärarchiv verwahrt werden, haben für diese 
Edition insbesondere solche bayerischer Truppenteile besondere Bedeutung 
erlangt. Die Erweiterungen der Quellengrundlage für die bayerische Krise, die 
dieser Band bringt, gehen wesentlich auf diese Archivaliengruppe zurück.
Die Nachlässe der drei militärischen Persönlichkeiten, die während des Ausnah­
mezustandes an entscheidender Stelle standen, des Chefs der Heeresleitung, 
General v. Seeckt, des Leiters der T 1 III, Major, später Oberstleutnant 
v. Schleicher, und seines mit dem Vorgehen seines Untergebenen nicht immer 
einverstandenen Vorgesetzten, des Abteilungsleiters im Truppenamt, Oberstleut­
nant Joachim v. Stülpnagel, sind in das Bundesarchiv-Militärarchiv gelangt und 
bilden eine wichtige Ergänzung zu dem amtlich überlieferten Schriftverkehr. Das 
Tagebuch, das der damalige Chef des Truppenamtes, der Oberst und spätere 
General Otto Hasse, geführt hat, ist jedoch nicht wieder aufgetaucht. Eine Reihe 
von Auszügen, die Generalleutnant z. V. Lieber bei der Vorbereitung der Seeckt- 
Biographie des Generals v. Rabenau daraus genommen hat, sind erhalten 
geblieben und wurden teilweise in dem Band „Die Kabinette Stresemann I und II“ 
der Editionsreihe „Akten der Reichskanzlei“ veröffentlicht. Der Nachlaß des 
damaligen Chefs der Marineleitung, Vizeadmiral Paul Behncke, ist im Zusammen­
hang des Marinearchivs gleichfalls in das Bundesarchiv-Militärarchiv gelangt. 
Durch die zeitweilige Unterstellung der Marine unter den Chef der Heeresleitung 
war Behncke allerdings von den zentralen politischen Entscheidungen der 
Reichswehrführung ausgeschlossen, wie überhaupt die Marine durch die Weiter­
verleihung der vollziehenden Gewalt an die zum Heere gehörenden Militärbefehls­
haber an der Praxis des Ausnahmezustandes weitgehend unbeteiligt war. Die aus 
diesem Fundus gewonnenen Stücke behandeln daher weniger die Aktivitäten des 
Militärs als innenpolitischer Faktor, sondern die Wirkungen, die durch die 
Betrauung mit der vollziehenden Gewalt im Gefüge der Reichswehr ausgelöst 
wurden.
Eine große Anzahl der in diesem Bande abgedruckten Dokumente ist wiederum 
den Beständen des Bundesarchivs, fast ausschließlich der Aktenüberlieferung der 
Reichskanzlei, entnommen. Die Übertragung der vollziehenden Gewalt an die 
Reichswehr ergab naturgemäß einen weit größeren Schriftverkehr ihrer Führung 
mit zivilen Ministerien und Behörden, aber auch mit dem Reichspräsidenten, der 
vielfach in den Geschäftsgang der Reichskanzlei gelangte, wie auch andererseits 
das Vorgehen des Militärs zu Stellungnahmen der in ihrem Wirkungskreis dadurch 
beeinträchtigten zivilen Stellen führte, die oft der Reichskanzlei zugestellt wurden. 
Eben dieser Sachverhalt begründet auch die enge sachliche Nähe, in der die 
Bände „Die Kabinette Stresemann“ und „Die Kabinette Marx“ der Reihe „Akten 
der Reichskanzlei“ zu unserer Edition stehen. Neben dem Bestand „Reichskanz­
lei“ sind von den Archivalien des Bundesarchivs die Nachlässe des Generals 
v. Epp, des Reichswehrministers Geßler und des Ministerialrats Wever für 
Zwecke dieser Edition ergiebig gewesen.
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Die Bedeutung des bayerischen Kriegsarchivs (BHStA IV) ist mit dem zeitlichen 
Ende der bayerischen Armee und der ihr entsprechenden Aktenüberlieferung für 
dieses Dokumentationsunternehmen naturgemäß geringer geworden. Dieses 
Archiv ist in dem vorliegenden Bande nur noch mit einigen Schreiben aus der 
Aktenüberlieferung des Bundes „Bayern und Reich“ vertreten. Die Abteilungen I 
und II des Bayerischen Hauptstaatsarchivs sind wiederum nur mit wenigen 
Stücken vertreten, allerdings bot der Fonds „Generalstaatskommissar“ der Abt. 
Allgemeines Staatsarchiv (BHStA I) ein so bedeutsames Stück wie Nr. 67. Das 
Militärarchiv des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, das für die vorangegangenen 
Bände wichtiges Material geliefert hat, fiel für den hier zu behandelnden Zeitraum 
aus den gleichen Gründen aus, wie das bei den Aktenbeständen militärischer 
Provenienz des bayerischen Kriegsarchivs der Fall ist. Dagegen boten die aus der 
Tätigkeit des württembergischen Staatsministeriums entstandenen Schriftstücke 
Gelegenheit, den Reflex bestimmter Maßnahmen der Reichswehr unter dem 
Gesichtswinkel einer Landesregierung zu betrachten.
Das Staatsarchiv Freiburg ist wiederum mit dem in der letzten Zeit dorthin 
gelangten Nachlaß des badischen Polizeiobersten Blankenhorn vertreten.
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Die Vorlagen sind in der gleichen Weise zum Druck gebracht worden, wie sie in 
der Einleitung zum Band II ausführlich beschrieben worden ist. Zur schnelleren 
Orientierung des Lesers sei sie im folgenden in den wichtigsten Zügen wiederholt.
Die Anordnung der Stücke ist chronologisch, nicht exakt datierbare Dokumente 
stehen unter dem frühestmöglichen Datum. Abweichend von dem sonst praktizier­
ten Verfahren, Protokolle und Berichte nicht nach dem Termin ihrer Entstehung, 
sondern nach dem des behandelten Vorgangs einzuordnen, sind die Denkschriften 
des Wehrkreiskommandos II und des Reichs Wehrministeriums über den militäri­
schen Ausnahmezustand (Nr. 205 und Nr. 207) nach dem Zeitpunkt ihrer 
Abfassung eingereiht. Beide Stücke tragen so sehr den Charakter des abschließen­
den Rückblicks, daß ihre Anordnung an zeitlich früherer Stelle ihrem perspektivi­
schen Charakter nicht gerecht geworden wäre. Gleichfalls außerhalb der strengen 
chronologischen Reihenfolge ist Nr. 35 gesetzt. Weil es sich hier um einen 
Gesamtüberblick über den ganzen Zeitraum des Ausnahmezustandes handelt, 
schien es sinnvoll, ihn an den Anfang des Kapitels zu rücken, das den 
Ausnahmezustand dokumentiert, und nicht nach dem Datum des ersten der 
zufällig erhaltenen Presseverbote einzuordnen.
Die Textgestaltung orientierte sich wiederum an den Richtlinien von J. Schultze73. 
Wo von der Regel des vollständigen Abdrucks abgegangen werden mußte, sind die 
ausgelassenen Stellen durch [. . .] gekennzeichnet und in der Anmerkung erläu­
tert. Bedeutungslose Schreibfehler und Versehen sind ohne Kennzeichnung 
richtiggesteßt worden, unsichere Lesungen wurden in spitze Klammern gesetzt, 
notwendige Hinzufügungen durch den Bearbeiter in eckige. Alle typographischen 
Hervorhebungen, die nicht rein ornamentalen Charakter haben, wurden einheit­
lich durch Sperrdruck gekennzeichnet. Der Zusatz ,,gez.“ ist stets der Vorlage 
entnommen. Stücke, die bereits an anderer Stelle gedruckt wurden, erscheinen in 
kleinerer Type.

73 Johannes Schultze, Richtlinien für die äußere Textgestaltung bei Herausgabe von Quellen zur 
neueren deutschen Geschichte, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 102 (1966) S. 1-10.
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Verzeichnis der Dokumente

Lfd. Nr. Datum Überschrift und Fundort Seite

1 Dezember Vortrag von Major Adam, Generalstabsoffizier im 3
1922 Wehrkreiskommando VII, vor Offizieren der 7. 

(Bayer.) Division über die Zusammenarbeit der 
Reichswehr mit den Wehrverbänden.
Bundesarchiv, Koblenz.

2 29. 1. 1923 Privatbrief des Vertreters der Reichsregierung in 
München, Gesandter Haniel von Haimhausen, an den 
Staatssekretär in der Reichskanzlei, Hamm, über die 
politische Haltung des Befehlshabers im Wehrkreis 
VII, Generalleutnant v. Lossow.
Bundesarchiv, Koblenz.

9

3 29. 1. 1923 Schreiben des Reichswehrministers Geßler an 
Reichsinnenminister Oeser über die Exemtion der 
Militärverwaltung von der Zuständigkeit der Polizei. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

10

4 31. 1. 1923 Befehl des Reichswehrministers Geßler über das 
Verbot verfassungsfeindlicher Betätigungen in der 
Reichswehr.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

11

5 4. 2. 1923 Schreiben von Frhr. Loeffelholz v. Colberg an Gene­
ralmajor v. Epp über Spannungen zwischen der 
Leitung des Bundes „Bayern und Reich“ und dem 
militärischen Führer dieser Organisation in Nieder­
bayern, Oberstleutnant Hofmann.
Bundesarchiv, Koblenz.

12

6 22. 2. 1923 Befehl des Reichswehrministers Geßler über die mili­
tärische Zusammenarbeit der Reichswehr mit priva­
ten Organisationen.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

17

7 27. 2. 1923 Bericht des stellv, bayerischen Bevollmächtigten zum 
Reichsrat, Ministerialrat Sperr, an das bayerische 
Staatsministerium des Äußeren über eine Erklärung 
des Reichswehrministers Geßler zur Zusammenarbeit

18

der Reichswehr mit Zeitfreiwilligen- und Selbst­
schutzformationen.
Bayerisches Hauptstaatsarchiv II, München.

8 22. 3. 1923 Aufzeichnung des Infanterieführers VII, Generalma­
jor v. Epp, über die Gründe für die Spannungen unter 
den bayerischen Wehrverbänden.
Bundesarchiv, Koblenz.

19

9 26. 3. 1923 Aufzeichnung des Infanterieführers VII, Generalma­
jor v. Epp, über die Lage der Reichswehr in Bayern 
nach der Unterstellung von drei durch Reichswehrof­
fiziere geführten Wehrverbänden unter Hitler. 
Bundesarchiv, Koblenz.

22
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10 11. 4. 1923 Schreiben des Oberstleutnants v. Bonin aus der 
Heeres-Organisations-Abteilung des Truppenamtes 
an Major v. Schleicher über militärische Propaganda. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

23

11 12. 4. 1923 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, an das Gruppenkommando 1 über 
die politische Lage in Sachsen.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

26

12 16. 4. 1923 Meldung des Wehrkreiskommandos IV an das 
Reichswehrministerium über die sächsische Polizei. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

27

13 26. 4. 1923 Schreiben der mit der Propagandatätigkeit im Ruhr­
gebiet beauftragten Abteilung des Reichswehrmini­
steriums an die Heeres-Transport-Abteilung über 
Maßnahmen gegen deutsche Eisenbahner in belgi­
schen und französischen Diensten.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

28

14 Nach
7. 5. 1923

Anonyme Aufzeichnung über Mißstände in der sächsi­
schen Polizei.
Bundesarchiv, Koblenz.

29

15 18. 5. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über die Sicherung militärischer Dienst­
räume gegen Übergriffe der Polizei.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

33

16 25. 5. 1923 Bericht von Kriminalkommissar Weitzel über die 
Tätigkeit der Organisation Hauenstein im besetzten 
Gebiet.
Bundesarchiv, Koblenz.

34

17 Nach
28. 5. 1923

Aufzeichnung von Beschwerden der Reichswehr über 
die sächsische Regierung.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

41

18 1. 6. 1923 Befehl des Infanterieführers VII, Generalmajor v. 
Epp, über die militärische Ausbildung von Zivilisten. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

43

19 2. 6. 1923 Aufzeichnung des Standortältesten von Regensburg 
und Kommandeurs des 20. Infanterie-Regiments, Ge­
neralmajor Herrgott, über politische und militärische 
Maßnahmen zur Grenzverteidigung.
Bayerisches Hauptstaatsarchiv IV, München.

47

20 12. 6. 1923 Schreiben des Hauptmanns Röhm an den militäri­
schen Führer der Arbeitsgemeinschaft der Kampfver­
bände, Oberstleutnant a.D. Kriebel, über die Kontrol­
le der im Besitz der Vaterländischen Verbände be­
findlichen Waffen durch das Wehrkreiskommando 
VII.
Bayerisches Hauptstaatsarchiv IV, München.

50

21 15. 6. 1923 Schreiben des badischen Staatspräsidenten Remmele 
an Reichskanzler Cuno über die geheime Sabotagetä­
tigkeit der Reichswehr im besetzten Gebiet. 
Bundesarchiv, Koblenz.

51
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22 27. 6. 1923 Schreiben des badischen Staatspräsidenten Remmele 
an Reichswehrminister Geßler über die geheime Sa­
botagetätigkeit der Reichswehr im besetzten Gebiet. 
Bundesarchiv, Koblenz.

52

23 28. 6. 1923 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, an den sächsischen Ministerpräsi­
denten Zeigner über die Angriffe des Polizeiobersten 
Dr. Schützinger auf die Reichswehr.
Bundesarchiv, Koblenz.

54

24 11. 7. 1923 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis VII, Ge­
neralleutnant v. Lossow, an den militärischen Führer 
des Bundes „Bayern und Reich“, Generalleutnant 
a. D. v. Tutschek, und den Regierungspräsidenten 
von Oberbayern, v. Kahr, über die gegen Hauptmann 
Röhm erhobenen Anschuldigungen.
Bayerisches Hauptstaatsarchiv IV, München.

55

25 14. 7. 1923 Schreiben des Majors v. Schleicher an den sächsi­
schen Ministerpräsidenten Zeigner wegen seiner An­
griffe auf die Reichswehr.
Bundesarchiv, Koblenz

58

26 24. 7. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, zur Zurückhaltung gegenüber politischen 
Bestrebungen.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

58

27 August 1923 Schreiben des Reichswehrministers Geßler an den 
sächsischen Ministerpräsidenten Zeigner über die 
Angriffe des Polizeiobersten Dr. Schützinger auf die 
Reichswehr.
Bundesarchiv, Koblenz.

60

28 10. 8. 1923 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, an den sächsischen Ministerpräsi­
denten Zeigner über ihren dienstlichen Verkehr.
Bundesarchiv, Koblenz.

62

29 Nach
10. 8. 1923

Liste von Beschwerdepunkten der Reichswehr gegen 
den sächsischen Ministerpräsidenten Zeigner.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

63

30 16. 8. 1923 Befehl des Reichswehrministers Geßler an den Be­
fehlshaber im Wehrkreis VII, Generalleutnant v. 
Lossow, die militärische Ausbildung von Zivilisten 
einzustellen.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg, i. Br.

65

31 23. 8. 1923 Schreiben des Reichswehrministers Geßler an den 
Reichskanzler Stresemann über die Angriffe von 
Heinrich Mann auf Reichstag und Reichsregierung 
bei der Verfassungsfeier der sächsischen Regierung. 
Bundesarchiv, Koblenz.

66

32 September
1923

Befehl des Reichswehrministers Geßler über die Ein­
stellung von Hilfsmannschaften in die Reichswehr. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

67
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33 10. 9. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über die Verwendung des Militärs im 
Innern.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

68

34 27. 9. 1923 Befehl des Reichswehrministers Geßler über die 
Handhabung der vollziehenden Gewalt durch die 
Militärbefehlshaber.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

71

35 September
1923 

bis Februar
1924

Verbote von Presseorganen während des Ausnahme­
zustands im Wehrkreis II (Auszüge).
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

75

36 28. 9. 1923 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis V, Gene­
ralleutnant Reinhardt, an das thüringische Staatsmi­
nisterium über die Einschränkung der Versamm­
lungsfreiheit.

81

37 29. 9. 1923 Schreiben des Reichswehrministers Geßler über die 
Vollmachten des Inhabers der vollziehenden Gewalt 
in der neutralen Zone.
Bundesarchiv, Koblenz.

82

38 29. 9. 1923 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis V, Gene­
ralleutnant Reinhardt, an den Vorsitzenden des thü­
ringischen Staatsministeriums, Frölich, über die Zu­
sammenarbeit während des Ausnahmezustands.

83

39 1. 10. 1923 Befehl des Reichswehrministers Geßler an die Militär­
befehlshaber über die Verbreitung von Nachrichten 
über Unruhen im unbesetzten Gebiet durch die 
Presse.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

84

40 3. 10. 1923 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis V, Gene­
ralleutnant Reinhardt, an das thüringische Staatsmi­
nisterium über die Durchführung seiner Anord­
nungen.

84

41 6. 10. 1923 Presseerklärung des Chefs der Heeresleitung, Gene­
ral d. Inf. v. Seeckt, über die Lage in Bayern.
Bundesarchiv, Koblenz.

86

42 6. 10. 1923 Verordnung des Befehlshabers im Wehrkreis V, Ge­
neralleutnant Reinhardt, über das Verbot von Hun­
dertschaften und Sturmtrupps.
Bundesarchiv, Koblenz.

88

43 7. 10. 1923 Schreiben des Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, 
Hörsing, an Reichskanzler Stresemann über die Um­
wandlung des militärischen Ausnahmezustands in 
einen zivilen.
Bundesarchiv, Koblenz.

89
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44 8. 10. 1923 Befehl des Chefs der Marinestation der Nordsee, Kon­
teradmiral Bauer, über Maßnahmen im Falle innerer 
Unruhen.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

90

45 9. 10. 1923 Befehl des Reichswehrministers Geßler an die Militär­
befehlshaber über die Ausübung der vollziehenden 
Gewalt.

91

46 15. 10. 1923 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, an die sächsische Regierung über 
die Veröffentlichung einer Regierungserklärung 
durch öffentlichen Anschlag.
Bundesarchiv, Koblenz.

93

47 16. 10. 1923 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis V, Gene­
ralleutnant Reinhardt, an das thüringische Ministe­
rium des Innern über den Verkehr der Militärbefehls­
haber mit lokalen Verwaltungsbehörden.

93

48 18. 10. 1923 Befehl des Reichswehrministers Geßler an die Wehr­
kreiskommandos I-V und die 2. Kavallerie-Division 
über das Einschreiten der Militärbefehlshaber gegen 
hochverräterische Umtriebe in Grenzgebieten und 
gegen die weifische Propaganda.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

94

49 19. 10. 1923 Befehl des Reichswehrministers Geßler über Maßnah­
men der Militärbefehlshaber im Ausnahmezustand. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

94

50 20. 10. 1923 Verordnung des Reichswehrministers Geßler über das 
Verbot, Militärgerät und Waffen anzubieten oder zu 
überlassen.
Bundesarchiv, Koblenz.

95

51 20. 10. 1923 Entschließung der bayerischen Regierung über die 
Inpflichtnahme der 7. (Bayer.) Division mit Ausfüh­
rungsbefehl des Befehlshabers im Wehrkreis VII, 
Generalleutnant v. Lossow.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

96

52 21. 10. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über die Unterbrechung des dienstlichen 
Verkehrs mit dem Wehrkreiskommando VII.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

98

53 ca.
21. 10. 1923

Verordnung des Reichswehrministers Geßler über die 
Verbreitung von Nachrichten über die bayerische 
Krise durch die Presse.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

98

54 22. 10. 1923 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis V, Gene­
ralleutnant Reinhardt, an das thüringische Staatsmi­
nisterium mit dem Ersuchen, über eine Rede des 
Justizministers Korsch Aufklärung zu schaffen.

99
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55 23. 10. 1923 Verordnung des Befehlshabers im Wehrkreis VI, 
Generalleutnant v. Loßberg, über Maßnahmen gegen 
Pressemeldungen über Waffenfunde und -transporte. 
Bundesarchiv, Koblenz.

101

56 23. 10. 1923 Verlautbarung des Befehlshabers im Wehrkreis V, 
Generalleutnant Reinhardt, über Maßnahmen zur 
Überwindung der wirtschaftlichen Not.
Hauptstaatsarchiv, Stuttgart.

101

57 23. 10. 1923 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis VH, General­
leutnant v. Lossow, hinsichtlich der Wiedereinfüh­
rung der schwarz-weiß-roten Kokarde.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

103

58 24. 10. 1923 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, an das sächsische Justizministe­
rium, mit dem Ersuchen, die Zuteilung politischer 
Strafsachen an besondere Staatsanwaltschaften zu 
beseitigen.
Bundesarchiv, Freiburg i. Br.

104

59 30. 10. 1923 Schreiben des Reichswehrministers Geßler an den 
Reichsausschuß der deutschen Betriebsräte über sei-

104

ne Auflösung.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

60 30. 10. 1923 Schreiben des Mecklenburg-Strelitzer Landbundes an 
den Chef der Heeresleitung, General d. Inf. v. Seeckt, 
über die Rolle der Reichswehr in der Beilegung der 
bayerischen Krise.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

105

61 2. 11. 1923 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis V, General­
leutnant Reinhardt, an das Reichswehrministerium 
über die Beschwerden des thüringischen Staatsmini­
steriums gegen seine Ausübung der vollziehenden 
Gewalt.

105

62 3. 11. 1923 Befehl des Reichswehrministers Geßler über die Be­
handlung wirtschaftlicher Fragen durch die Militärbe­
fehlshaber.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

110

63 3. 11. 1923 Schreiben des württembergischen Innenministers 
Bolz an den Befehlshabers im Wehrkreis V, General­
leutnant Reinhardt, über die Notwendigkeit schärfe­
ren Vorgehens gegen militärisch organisierte politi­
sche Gruppen.
Hauptstaatsarchiv, Stuttgart.

111

64 3. 11. 1923 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis IV, General­
leutnant Müller, an die sächsische Staatspolizeiver­
waltung, den Polizeioberst Dr. Schützinger vom 
Dienst zu entheben.
Bundesarchiv, Koblenz.

113
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65 5. 11. 1923 Schreiben des Wehrkreiskommandos III an Zivilbe­
hörden in seinem Befehlsbereich über die Bekämp­
fung von Felddiebstählen und Brandstiftungen auf 
dem Lande (Auszug).
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

114

66 5. 11. 1923 Anordnung des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Ge­
neralleutnant Müller, an den sächsischen Innenmini­
ster Liebmann über die Stellenbesetzung in der Poli­
zei.
Bayerisches Hauptstaatsarchiv I, München.

115

67 6. 11. 1923 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, über die politische Lage in Sach­
sen nach der Bildung des Kabinetts Fellisch.
Bayerisches Hauptstaatsarchiv I, München.

115

68 7. 11. 1923 Schreiben des Reichswehrministers Geßler an die 
Redaktion der Kommunistischen Arbeiterzeitung und 
des Kampfruf mit dem Verbot ihres Erscheinens. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

118

69 8. 11. 1923 Aufruf des Kommandeurs der 3. Kavallerie-Division, 
Generalleutnant Paul Hasse, an die Bevölkerung.

118

70 8. 11. 1923 Aufzeichnung über eine politische Besprechung baye­
rischer Reichswehroffiziere.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

119

71 9. 11. 1923 Schreiben des Kommandeurs der 3. Kavallerie-Divi­
sion, Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über die Unterstellung der Gendar­
merie und Kommunalpolizei.

121

72 9. 11. 1923 Aufzeichnung des Führers des 19. Infanterie-Regi­
ments, Oberstleutnant v. Wenz zu Niederlahnstein, 
über die Erklärung von Offizieren seines Regiments, 
auf Anhänger Hitlers nicht zu schießen.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

125

73 10. 11. 1923 Verfügung des Befehlshabers im Wehrkreis II, Gene­
ralleutnant v. Tschischwitz, zur Sparsamkeit in der 
Verwaltung.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

126

74 10. 11. 1923 Schreiben des Kommandeurs der 3. Kavallerie-Divi­
sion, Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über die Bekanntmachung des 
Verbots von Selbstschutzverbänden.

126

75 10. 11. 1923 Meldung des Führers des 19. Infanterie-Regiments, 
Oberstleutnant v. Wenz zu Niederlahnstein, an den 
Infanterieführer VII, Generalmajor v. Ruith, über die 
Stimmung der bei der Niederschlagung des Hitlerput­
sches eingesetzten Minenwerferkompagnie.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

127
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76 12. 11. 1923 Schreiben des Reichswehrministers Geßler an die 
Deutsche Friedensgesellschaft über das Verbot der 
Zeitschrift Menschheit und die Genehmigung von 
Versammlungen der Friedensgesellschaft.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

128

77 12. 11. 1923 Verordnung des Chefs der Heeresleitung, General d. 
Inf. v. Seeckt, über die Ausgabe wertbeständigen 
Notgeldes.

128

78 12. 11. 1923 Aufzeichnung des thüringischen Ministerialdirektors 
Brill über die Vorsprache des Vorsitzenden des thü­
ringischen Staatsministeriums, Frölich, bei Reichs­
präsident Ebert wegen des Vorgehens der Reichswehr 
in Thüringen.

130

79 13. 11. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über die Fürsorge für die notleidende 
Bevölkerung durch die Militärbefehlshaber.

132

80 13. 11. 1923 Schreiben des Chefs der Heeresleitung, General d. 
Inf. v. Seeckt, an die Redaktion der Zeitung Deut­
sches Tageblatt mit dem Verbot ihrer Erscheinens. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

133

81 13. 11. 1923 Schreiben des Kommandeurs der 3. Kavallerie-Divi­
sion, Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über Personalveränderungen in 
der höheren Beamtenschaft des Landes.

134

82 14. 11. 1923 Schreiben des Kommandeurs der 3. Kavallerie-Divi­
sion, Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über das Verfahren bei Schutzhaft.

134

83 14. 11. 1923 Schreiben des Kommandeurs der 3. Kavallerie-Divi­
sion, Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über die Unterstellung des Landes­
kriminalpolizeiamtes.

135

84 15. 11. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über Maßnahmen der Militärbefehlshaber 
zur Sicherung der Rentenmark.
Bundesarchiv, Koblenz.

135

85 15. 11. 1923 Schreiben des Kommandeurs der 3. Kavallerie-Divi­
sion, Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über das Verbot der Thüringer 
Landeszeitung.

136

86 15. 11. 1923 Aufzeichnung des Stabes der 3. Kavallerie-Division 
über den Antrag thüringischer Gemeinden, Zwangs­
eingemeindungen rückgängig zu machen.

137

87 16. 11. 1923 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, an die sächsische Regierung über 
die Aufstellung einer Hilfspolizei.
Bundesarchiv, Koblenz.

138
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88 16. 11. 1923 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, an den Oberpräsidenten der Pro­
vinz Sachsen, Hörsing, über die Vollmachten der 
Militärbefehlshaber im Ausnahmezustand.
Bundesarchiv, Koblenz.

139

89 16. 11. 1923 Schreiben des thüringischen Innenministeriums an 
den Kommandeur der 3. Kavallerie-Division, General­
leutnant Paul Hasse, über das Verbot der Thüringer 
Landeszeitung.

143

90 17. 11. 1923 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis VI, Gene­
ralleutnant v. Loßberg, an das Reichswehrministe­
rium über die preußische Polizei.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

143

91 17. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über die Befreiung vom Schulun­
terricht am Buß- und Bettag.

147

92 17. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshaber in Thüringen, Ge­
neralleutnant Paul Hasse, an das thüringische Staats­
ministerium, über die Relegation eines Schülers we­
gen Zugehörigkeit zum Jungdeutschen Orden.

147

93 17. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Wirtschaftsministerium über das Geschäftsgebaren 
der Thüringischen Getreide-A. G.

149

94 17. 11. 1923 Schreiben des sächsischen Innenministeriums an den 
Befehlshaber im Wehrkreis IV, Generalleutnant Mül­
ler, über die Ergänzung der staatlichen Polizei.
Bundesarchiv, Koblenz.

149

95 18. 11. 1923 Bericht des Vertreters der Reichsregierung in Mün­
chen, Gesandter Haniel v. Haimhausen, über die 
militärpolitische Lage in Bayern.
Bundesarchiv, Koblenz.

152

96 19. 11. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über die Bearbeitung wirtschaftlicher Fra­
gen durch die Militärbefehlshaber.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg, i. Br.

153

97 19. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über das Verbot des Jungdeut­
schen Ordens durch den Kreisdirektor von Altenburg.

153

98 19. 11. 1923 Schreiben des Chefs des Stabes des Militärbefehlsha­
bers in Thüringen, Major v. Livonius, an das thüringi­
sche Innenministerium über das Verbot der Thüringer 
Landeszeitung.

154

99 20. 11. 1923 Verordnung des Befehlshabers im Wehrkreis II, Ge­
neralleutnant v. Tschischwitz, über die Zensur von 
Pressemeldungen über Waffenfunde.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

154
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100 20. 11. 1923 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis IV, General­
leutnant Müller, an die sächsische Staatspolizeiver­
waltung über die Dienstenthebung von Offizieren und 
Beamten der Polizei.
Bundesarchiv, Koblenz.

155

101 20. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über das Verbot von Geländeübun­
gen geschlossener Verbände und anderen paramilitä­
rischen Tätigkeiten.

156

102 20. 11. 1923 Protokoll der zur Untersuchung der über Hauptmann 
Dietl umlaufenden Gerüchte eingesetzten Kommis­
sion.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

157

103 23. 11. 1923 Verfügung des Befehlshabers im Wehrkreis II, Gene­
ralleutnant v. Tschischwitz, über die Mitteilung mili­
tärischer Maßnahmen durch Zivilbehörden.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

158

104 23. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über die Aufhebung eines vom 
Gemeinderat Eisenberg gefaßten Beschlusses.

159

105 24. 11. 1923 Schreiben des Chefs der Heeresleitung, General d. 
Inf. v. Seeckt, an die Industrie- und Handels A.G. mit 
dem Vorführungsverbot von zwei Filmen.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

159

106 24. 11. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über die Handhabung der Erwerbslosen­
fürsorge durch die Militärbefehlshaber.

160

107 26. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über kommunistische Plakatak-

160

tionen.
108 27. 11. 1923 Schreiben des Geraer Hausbesitzervereins e.V. an 

den Militärbefehlshaber in Thüringen, Generalleut­
nant Paul Hasse, über Mietpreise.

161

109 28. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über die Auflösung der Gemeinde­
wehren.

162

110 28. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über Eingemeindungen.

163

111 28. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über die Unterstellung der Gendar­
merie und der kommunalen Polizei.

164
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112 28. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an den Direktor des 
Staatlichen Bauhauses, Gropius, über die Gründe für 
die bei ihm vorgenommene Haussuchung.

166

113 28. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Schlesien, Ge­
neralleutnant Ernst Hasse, an den Oberpräsidenten 
der Provinz Oberschlesien, Proske, über das Verbot 
der Deutschen Partei.
Bundesarchiv, Koblenz.

166

114 29. 11. 1923 Schreiben des Reichsfinanzministers Luther an den 
Chef der Heeresleitung, General d. Inf. v. Seeckt, 
über die Einrichtung außerordentlicher Gerichte.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

167

115 29. 11. 1923 Verordnung des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, über das Verbot von 
Versammlungen.

167

116 29. 11. 1923 Schreiben des Chefs des Stabes des Militärbefehlsha­
bers in Thüringen, Major v. Livonius, an das thüringi­
sche Staatsministerium über Kirmesfeiern und Befrei­
ung vom Schulunterricht.

168

117 30. 11. 1923 Vereinbarungen zwischen dem Chef der Heereslei­
tung, General d. Inf. v. Seeckt, und dem preußischen 
Innenminister, Severing, über die Ausübung der voll­
ziehenden Gewalt durch den Militärbefehlshaber in 
Preußen.

169

118 30. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über Mißhandlungen von Teilneh­
mern des „Deutschen Tages“ in Gotha.

170

119 30. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über dienstliche und persönliche 
Verhältnisse von Gymnasiallehrern.

170

120 30. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über dienstliche und persönliche 
Verhältnisse von Schulaufsichtsbeamten und Schul­
leitern.

171

121 30. 11. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über Eingemeindungen.

172

122 30. 11. 1923 Schreiben des Direktors des Staatlichen Bauhauses, 
Gropius, an den Militärbefehlshaber in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, über die Begründung der 
bei ihm vorgenommenen Haussuchung.

172

123 1. 12. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über die Verhängung der Schutzhaft.

173
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124 1. 12. 1923 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis VI, Gene­
ralleutnant v. Loßberg, an das Reichswehrministe­
rium über Unrichtigkeiten in einem Bericht des Regie­
rungspräsidenten von Münster, Haslinde, bezüglich 
Maßnahmen gegen alliierte Besatzungstruppen. 
Bundesarchiv, Koblenz.

174

125 4. 12. 1923 Befehl des Chefs der Marineleitung, Admiral Behn­
cke, an den Oberbefehlshaber der Seestreitkräfte, 
Vizeadmiral Zenker, den Chef der Marinestation der 
Nordsee, Konteradmiral Bauer, und den Chef der 
Marinestation der Ostsee, Vizeadmiral v. Gagern, 
über die Führung der Marine bei innenpolitischen 
Verwicklungen.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

176

126 5. 12. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über die Behandlung wirtschaftlicher Fra­
gen durch die Militärbefehlshaber.

181

127 5. 12. 1923 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, an das Reichswehrministerium 
über Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit dem 
Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, Hörsing.
Bundesarchiv, Koblenz.

183

128 6. 12. 1923 Note der sächsischen Regierung an die Reichsregie­
rung über die Eingriffe des Befehlshabers im Wehr­
kreis IV, Generalleutnant Müller, in die Verwaltung. 
Bundesarchiv, Koblenz.

184

129 6. 12. 1923 Meldung des Oberbefehlshabers der Gruppe 2, Gene­
ral d. Inf. v. Möhl, an den Chef der Heeresleitung, 
General d. Inf. v. Seeckt, über die preußische Polizei. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

187

130 6. 12. 1923 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an den Direktor des 
Staatlichen Bauhauses, Gropius, über die Gründe der 
bei ihm vorgenommenen Haussuchung.

188

131 6. 12. 1923 Schreiben des Stadtkommandanten von Greiz, Major 
v. Roques, an den Kreisdirektor in Greiz über dienst­
liche und persönliche Verhältnisse von Beamten.

189

132 7. 12. 1923 Note der sächsischen Regierung an die Reichsregie­
rung über die Festnahme zweier Landesbeamter auf 
Veranlassung von Militärbehörden unter dem Vorwurf 
unlauterer Waffenschiebung.
Bundesarchiv, Koblenz.

189

133 7. 12. 1923 Zusammenfassung der von Truppenamt vorgetrage­
nen Beurteilung der inneren Lage.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

191

134 7. 12. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, an das Wehrkreiskommando IV über die 
Teilnahme verbotener Parteien an den Kommunal­
wahlen in Sachsen.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

197
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135 11. 12. 1923 Privatdienstschreiben des Oberbefehlshabers der 
Seestreitkräfte, Vizeadmiral Zenker, an den Chef der 
Marineleitung, Admiral Behncke, über die Situation 
der Marine im militärischen Ausnahmezustand. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

197

136 12. 12. 1923 Verfügung des Befehlshabers im Wehrkreis II, Gene­
ralleutnant v. Tschischwitz, über das Verbot der 
Union der Hand- und Kopfarbeiter.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

202

137 12. 12. 1923 Bekanntmachung des Befehlshabers im Wehrkreis 
IV, Generalleutnant Müller, über die Nichtigkeit von 
Wahlvorschlägen der verbotenen Parteien.
Bundesarchiv, Koblenz.

203

138 14. 12. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über die Presseberichterstattung zur wirt­
schaftlichen Tätigkeit der Militärbefehlshaber.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

204

139 18. 12. 1923 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis III, Gene­
ralleutnant v. Horn, an das Reichswehrministerium 
über Auseinandersetzungen mit dem preußischen 
Ministerium des Innern.
Bundesarchiv, Koblenz.

205

140 18. 12. 1923 Bericht des württembergischen Bevollmächtigten zum 
Reichsrat, Ministerialrat Dr. Widmann, über die Ver­
handlung von Reichsratsausschüssen bezüglich des 
militärischen Ausnahmezustands.
Hauptstaatsarchiv, Stuttgart.

206

141 21. 12. 1923 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis II, General­
leutnant v. Tschischwitz, an das Reichswehrministe­
rium über Unzuträglichkeiten in der Zusammenarbeit 
mit Zivilbehörden im Ausnahmezustand.
Bundesarchiv, Koblenz.

210

142 22. 12. 1923 Schreiben des Chefs der Heeresleitung, General d. 
Inf. v. Seeckt, an Reichsinnenminister Jarres über 
einen Entwurf für eine Verordnung über Maßnahmen 
im Ausnahmezustand.
Bundesarchiv, Koblenz.

211

143 22. 12. 1923 Schreiben des Chefs der Heeresleitung, General d. 
Inf. v. Seeckt, an die Redaktion der Zeitschrift 
Reichswart mit dem Verbot ihres Erscheinens.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

213

144 22. 12. 1923 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis II, General­
leutnant v. Tschischwitz, zur Überwachung des

213

Reichsbundes für Siedlung und Pachtung.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

145 22. 12. 1923 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis VII, General­
leutnant v. Lossow, zur Verhinderung völkischer 
Flugblattpropaganda in Kasernen der Reichswehr.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

214
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146 24. 12. 1923 Schreiben des Chefs der Heeresleitung, General d. 
Inf. v. Seeckt, an Reichspräsident Ebert, Reichskanz­
ler Marx, Reichsinnenminister Jarres und den preußi­
schen Innenminister Severing über die Verantwor­
tung des thüringischen Staatsministeriums für das 
Bestehen der Proletarischen Hundertschaften.
Bundesarchiv, Koblenz.

215

147 24. 12. 1923 Schreiben des Chefs der Heeresleitung, General d. 
Inf. v. Seeckt, an das Auswärtige Amt und das 
Reichsministerium für die besetzten Gebiete über die 
Rechtskraft seiner Anordnungen im besetzten Gebiet. 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv I, München.

215

148 27. 12. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, an die Militärbefehlshaber, in die Ausein­
andersetzungen zwischen Ärzten und Krankenkassen 
nicht einzugreifen (Auszug).

216

149 28. 12. 1923 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, zur Presseberichterstattung über Wäh­
rungsfragen.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

217

150 29. 12. 1923 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, an das Reichswehrministerium 
über die innenpolitische Lage in Sachsen (Auszug).
Bundesarchiv, Koblenz.

218

151 29. 12. 1923 Verordnung des Militärbefehlshabers in Schlesien, 
Generalleutnant Ernst Hasse, über das Verbot des 
Bundes Oberland.
Bundesarchiv, Koblenz.

220

152 1. 1. 1924 Privatbrief des Oberstleutnants Erfurth an Oberst­
leutnant Joachim v. Stülpnagel über die politische 
Lage.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

223

153 3. 1. 1924 Verfügung des Chefs der Heeresleitung, General d. 
Inf. v. Seeckt, über das Verbot des Vertriebs auslän­
discher Presseorgane.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

224

154 3. 1. 1924 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis II, General­
leutnant v. Tschischwitz, der Presse das Verbot 
einzuschärfen, von Waffenfunden zu berichten.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

224

155 3. 1. 1924 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis VII, General­
leutnant v. Lossow, über den Verkehr mit General d. 
Inf. a. D. Ludendorff.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

225

156 4. 1. 1924 Note der sächsischen Regierung an die Reichsregie­
rung über das Vorgehen von Dienststellen und Trup­
pen der Reichswehr in Sachsen.
Bundesarchiv, Koblenz.

225

L
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157 4. 1. 1924 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. v. 
Seeckt, über Verbote von Presseorganen.
Bundesarchiv-Mihtärarchiv, Freiburg i. Br.

230

158 4. 1. 1924 Privatbrief des Oberstleutnants v. Falkenhausen an 
Oberstleutnant Joachim v. Stülpnagel über die politi­
sche Lage.
Bundesarchiv-Mihtärarchiv, Freiburg i. Br.

231

159 8. 1. 1924 Schreiben des Reichsministers für die besetzten Ge­
biete, Höfle, an den Chef der Heeresleitung, General 
d. Inf. v. Seeckt, über die Unwirksamkeit der Anord­
nungen des Inhabers der vollziehenden Gewalt im 
besetzten Gebiet.
Bayerisches Hauptstaatsarchiv I, München.

232

160 8. 1. 1924 Privatbrief des Oberstleutnants Joachim v. Stülpnagel 
an Oberstleutnant Erfurth über die politische Lage. 
Bundesarchiv-Mihtärarchiv, Freiburg i. Br.

235

161 9. 1. 1924 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über Maßnahmen der Militärbefehlshaber 
zur Herabsetzung der Handelspreise.

237

162 9. 1. 1924 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis VII, Gene­
ralleutnant v. Lossow, an das Reichswehrministerium 
über die Vorgänge in den Waffenschulen beim Hitler­
putsch.
Bundesarchiv-Mihtärarchiv, Freiburg i. Br.

239

163 12. 1. 1924 Privatbrief des Oberstleutnants Joachim v. Stülpnagel 
an Oberstleutnant v. Falkenhausen über die politische 
Lage.
Bundesarchiv-Mihtärarchiv, Freiburg i. Br.

243

164 14. 1. 1924 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, zur Beseitigung von witterungsbedingten 
Verkehrshindernissen durch Militär.
Bundesarchiv-Mihtärarchiv, Freiburg i. Br.

244

165 14. 1. 1924 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis II, General­
leutnant v. Tschischwitz, über die Genehmigung von 
Versammlungen.
Bundesarchiv-Mihtärarchiv, Freiburg i. Br.

244

166 14. 1. 1924 Schreiben des Mihtärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über Schutzhaft und Suspension 
von Lehrern.
Bundesarchiv, Koblenz.

245

167 15. 1. 1924 Verfügung des Befehlshabers im Wehrkreis II, Gene­
ralleutnant v. Tschischwitz, zur Überwachung der 
Arbeiter-Radfahrer-Vereinigung Solidarität durch Zi­
vilbehörden.
Bundesarchiv-Mihtärarchiv, Freiburg i. Br.

246
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168 16. 1. 1924 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Staatsministerium über Fühlungnahme vor Erlaß we­
sentlicher Verordnungen.
Bundesarchiv, Koblenz.

247

169 16. 1. 1924 Protokoll einer Kreisleitersitzung des Bundes „Bay­
ern und Reich“ über die neue Organisation der 
Wehrverbände zur Unterstützung von Reichswehr 
und Polizei.
Bayerisches Hauptstaatsarchiv IV, München.

247

170 17. 1. 1924 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis II, General­
leutnant v. Tschischwitz, über die Unterlassung von 
militärischen Eingriffen in die Zuständigkeit der Po­
lizei.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

253

171 18. 1. 1924 Schreiben des Chefs der Heeresleitung, General d. 
Inf. v. Seeckt, an die Redaktion der Wochenzeitung 
Der freie Arbeiter mit dem Verbot des Erscheinens. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

254

172 21. 1. 1924 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis II, Gene­
ralleutnant v. Tschischwitz, an den Polizeipräsiden­
ten in Kiel über die Genehmigung eines Flugblatts. 
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

254

173 22. 1. 1924 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über das Verbot verfassungsfeindlicher 
Flugblätter.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

255

174 22. 1. 1924 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis II, General­
leutnant v. Tschischwitz, über das Verbot einer 
Flugschrift.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

256

175 22. 1. 1924 Bekanntmachung des Militärbefehlshabers in Thürin­
gen, Generalleutnant Paul Hasse, über die Vollmach­
ten des Inhabers der vollziehenden Gewalt.
Bundesarchiv, Koblenz.

256

176 24. 1. 1924 Schreiben des Chefs der Heeresleitung, General d. 
Inf. v. Seeckt, an Reichskanzler Marx, Reichsinnen­
minister Jarres und Reichsjustizminister Emminger 
über eine Beschwerde des thüringischen Staatsmini­
steriums gegen eine Maßnahme des Militärbefehlsha­
bers.
Bundesarchiv, Koblenz.

257

177 24. 1. 1924 Verfügung des Befehlshabers im Wehrkreis II, Gene­
ralleutnant v. Tschischwitz, über das Verbot des 
Reichsbunds für Pachtung und Siedlung.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

258
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178 24. 1. 1924 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis II, General­
leutnant v. Tschischwitz, über die Verhinderung kom­
munistischer Demonstrationen.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

259

179 24. 1. 1924 Schreiben des Militärbefehlshabers in Thüringen, 
Generalleutnant Paul Hasse, an das thüringische 
Ministerium des Äußeren über die Vollmachten des 
Inhabers der vollziehenden Gewalt.
Bundesarchiv, Koblenz.

259

180 28. 1. 1924 Schreiben des Reichspräsidenten Ebert an Reichs­
wehrminister Geßler über irrige Auffassungen des 
Militärbefehlshabers in Thüringen, Generalleutnant 
Paul Hasse, hinsichtlich der ihm unter dem Ausnah­
mezustand gegebenen Vollmachten.
Bundesarchiv, Koblenz.

261

181 28. 1. 1924 Befehl des Reichspräsidenten Ebert an den Chef der 
Heeresleitung, General d. Inf. v. Seeckt, den Militär­
befehlshaber in Thüringen, Generalleutnant Paul 
Hasse, auf die Grenzen seiner Vollmachten hinzu­
weisen.
Bundesarchiv, Koblenz.

262

182 28. 1. 1924 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, zur Presseberichterstattung über Wohltä­
tigkeitsmaßnahmen der Reichswehr.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

263

183 29. 1. 1924 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, an das Reichswehrministerium 
über die sächsische Hilfspolizei.
Bundesarchiv, Koblenz.

264

184 Februar 1924 Vortrag des Oberstleutnants Joachim v. Stülpnagel 
vor Offizieren des Reichswehrministeriums über ei­
nen künftigen Krieg Deutschlands (Auszug).
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

266

185 4. 2. 1924 Denkschrift des Chefs der Heeresleitung, General d. 
Inf. v. Seeckt, über die Neuordnung des Aufbaus von 
Reich und Ländern.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

273

186 5. 2. 1924 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, an die Kommandeure des Reichsheeres 
über die Vorgänge in den Waffenschulen beim Hitler­
putsch.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

283

187 5. 2. 1924 Schreiben des Zeitungsverlegers Zimmermann an den 
Chef der Heeresleitung, General d. Inf. v. Seeckt, 
wegen eines Presseprojekts.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

285
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188 9. 2. 1924 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über das Verbot des Deutschen Herold 
e.V.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

287

189 11. 2. 1924 Schreiben des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, an die sächsische Regierung über 
Personalfragen der Polizei.
Bundesarchiv, Koblenz.

288

190 13. 2. 1924 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis VII, General­
leutnant v. Lossow, an die Kommandeure der 7. 
(Bayer.) Division über die Erklärung des Obersten 
Etzel.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

289

191 14. 2. 1924 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Gene­
ralleutnant Müller, an den Chef der Heeresleitung, 
General d. Inf. v. Seeckt, über die innenpolitische 
Lage in Sachsen.
Bundesarchiv, Koblenz.

291

192 16. 2. 1924 Privatbrief des Kommandeurs des Ausbildungs-Ba­
taillons des 19. Infanterie-Regiments, Oberstleutnant 
Hofmann, an seinen Regimentskommandeur, Oberst 
v. Dittelberger, über die Erklärung des Obersten 
Etzel.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

292

193 17. 2. 1924 Schreiben des Zeitungsverlegers Zimmermann an den 
Chef der Heeresleitung, General d. Inf. v. Seeckt, 
wegen eines Presseprojekts.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

296

194 18. 2. 1924 Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis II, General­
leutnant v. Tschischwitz, an den Chef der Heereslei­
tung, General d. Inf. v. Seeckt, über die Wirkungen 
des Ausnahmezustands.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

296

195 19. 2. 1924 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis VII, General­
leutnant v. Lossow, an die unterstellten Kommandeu­
re aus Anlaß seines Abschiedsgesuchs.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

299

196 20. 2. 1924 Verfügung des Befehlshabers im Wehrkreis II, Gene­
ralleutnant v. Tschischwitz, über das Verbot des 
Bundes schaffender Landwirte.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

301

197 21. 2. 1924 Schreiben des Chefs der Heeresleitung, General d. 
Inf. v. Seeckt, an den Befehlshaber im Wehrkreis II, 
Generalleutnant v. Tschischwitz, über die Aufhebung 
des Ausnahmezustands.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

301

198 22. 2. 1924 Befehl des Befehlshabers im Wehrkreis II, General­
leutnant v. Tschischwitz über das bevorstehende 
Ende des Ausnahmezustands.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

302
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199 27. 2. 1924 Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. 
v. Seeckt, über kommunistische Propaganda im Offi­
zierkorps.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

304

200 Ende Februar
1924

Anonyme Aufzeichnung über die Haltung der 7. 
(Bayer.) Division zur Verabschiedung von General­
leutnant v. Lossow.
Bundesarchiv, Koblenz.

306

201 März 1924 Denkschrift über militärische Propaganda unter der 
Bevölkerung.
Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg i. Br.

308

202 1. 3. 1924 Verlautbarung des Befehlshabers im Wehrkreis V, 
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Die Entstehung der Krise 
Dezember 1922 - September 1923





Die Entstehung der Krise Dezember 1922 1.

1.

Vortrag von Major Adam, Generalstabsoffizier im Wehrkreiskommando 
VII, vor Offizieren der 7. (Bayer.) Division über die Zusammenarbeit der 

Reichswehr mit den Wehrverbänden.

Dezember 19221. Ohne Ortsangabe. - BA. NL Epp Nr. 43. Masch. Reinschrift2.

In Grafenwöhr3 wurde seinerzeit behauptet, daß die militärischen Geheimorganisa­
tionen4 es satt hätten, sich von Zivilisten, von Forsträten und Sanitätsräten führen 
zu lassen, daß sie einen Fachmann als Führer wollen und daß der gegebene oberste 
Führer der Landeskommandant5 sei. Diese Behauptung, die dem Landeskomman­
danten in Denkschriften einiger Bataillonskommandeure übermittelt wurde, mag 
für einen Teil Bayerns zutreffen. Im ganzen aber und vor allem, was die Leitung 
der Organisation anlangt, ist diese Behauptung nicht richtig.
Man hat wohl eingesehen, daß man ohne enge Anlehnung an die Armee nicht 
weiter kommt, will aber politisch und auch militärisch selbständig bleiben und nur 
„vertrauensvoll“ mit der Armee und ihrer Führung Zusammenarbeiten.
Es wird gesagt: In Bayern gibt es drei Machtfaktoren: die Armee, die Landespoli­
zei6 und die Organisation (Bund Bayern und Reich)7. Die Führung dieser drei 
Machtfaktoren bildet gewissermaßen ein Triumvirat, jeder ist selbständig, jeder 

1 Das Datum ergibt sich aus Nr. 9.
2 Die Vorl. trägt am Kopf die hsl. Vermerke Epps: „Vortrag des Maj. Adam“ und „Wann war die 

Versammlung?“
3 Truppenübungsplatz in Bayern. Nach Vincenz Müller, Ich fand das wahre Vaterland. Ost-Berlin 

1963. S. 188 war die 7. (Bayer.) Division dort „Ende August 1922“ zusammengezogen worden. Bei 
dieser Gelegenheit haben laut Röhm S. 148 f. Besprechungen der in den Wehrverbänden tätigen 
Reichswehroffiziere Heiß, Hofmann und Röhm sowohl untereinander wie mit dem General v. Epp 
stattgefunden, der seinerseits den Landeskommandanten, General v. Möhl, informiert haben soll. 
Es soll dabei um Pläne gegangen sein, die Wehrorganisationen in Bayern dem Landeskommandan­
ten zu unterstellen.

4 Zu den paramilitärisch organisierten Wehrverbänden, die in Bayern unter der Bezeichnung 
Vaterländische Verbände Hefen, vgl. Kabinett Cuno Nr. 61, Nr. 81, Nr. 97, Nr. 117, Nr. 134, 
Nr. 155, Nr. 170, Nr. 188 und Nr. 226. Während diese Bünde und die entsprechenden Aktivitäten 
der Reichswehr in der Regel von den zivilen Behörden kritisch betrachtet wurden, erfreuten sie sich 
in Bayern weitgehender Duldung und Förderung durch die Landesregierung, vgl. Kabinett Cuno 
Nr. 56, Nr. 105, Nr. 113, Nr. 121, Nr. 126; vgl. auch Fenske passim, einen Überblick über die 
bayerischen Wehrverbände liefern Gordon S. 87-113 sowie Nüsser S. 215-294.

5 Bayerischer Landeskommandant war der Kommandeur der 7. (Bayer.) Division und Befehlshaber 
im Wehrkreis VII, bis Ende 1922 General d. Inf. v. Möhl, dann Generalleutnant v. Lossow. Zu den 
Bemühungen der Reichswehr, ihre militärische Stärke durch Bereithaltung von Freiwilligen und 
Waffen zu erhöhen, vgl. Nr. 6, Nr. 7, Nr. 10, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 169 und 
Nr. 201. Eine zusammenfassende Darstellung der unter dem Stichwort „Landesschutz“ betriebe­
nen illegalen Reichswehrverstärkungen bei Thilo Vogelsang, Reichswehr, Staat und NSDAP. 
Beiträge zur deutschen Geschichte 1930-1932 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte. 
Bd. 11). Stuttgart 1961. S. 31-41.

6 Zur bayerischen Landespolizei vgl. Gordon S. 114—130.
7 Zum Bund „Bayern und Reich“, der Nachfolgeorganisation der 1921 aufgelösten Einwohnerwehren 

in Bayern, vgl. Fenske S. 143-147 und S. 172-187, Gordon S. 88 und S. 105-111 und Nüsser 
passim.
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aber arbeitet mit den anderen in allen Angelegenheiten, wo der Gebrauch von 
Machtmitteln in Frage kommt und vorbereitet werden muß, aufs engste zusam­
men.
Mit dieser Lage, die dem militärischen Bedürfnis nur zum Teil entspricht, müssen 
wir uns wohl oder übel - schon mit Rücksicht auf die Entente - abfinden. Es wird 
sich zeigen, inwieweit das enge Zusammenarbeiten zustande kommt und welchen 
Einfluß wir auf die militärische Leitung8 der Organisation haben werden.
Im Allgemeinen bleibt äußerlich Alles beim Alten in dem Verhältnis zwischen 
Wehrmacht und Organisation. Nur ruht die militärische Führung der Organisation 
nicht mehr in den Händen des Sanitätsrats Pittingei9 und seines Beraters, des 
Oberstleutnants P. Schmitt10, sondern der militärische Führer ist General von 
Stetten11, sein Berater Oberstleutnant Breitner12.
Die Organisation hat die Aufgabe:
a) Die Machtmittel des Staates für innerpolitische Bedürfnisse zu vermehren 
(Notpolizei, und vielleicht noch Verstärkung der Reichswehr).
b) Das Heer im Falle kriegerischer Verwicklungen zu verstärken (Aufstellung 
neuer mobiler Verbände, Ergänzung unserer jetzigen Verbände) .13
Für beide Fälle, die scharf von einander zu trennen sind, ergibt sich eine Anzahl 
von Unterschieden.
1. Unterschiede in der Zahl, im Falle a) stehen mehr Menschen zur Verfügung wie 
im Falle b).
2. Unterschiede in der Art des Aufgebots. Im Falle b) Aufruf der Staatsregierung, 
vielleicht die Einberufung gewisser Jahrgänge zu militärischer Dienstleistung oder 
Einführung der Wehrpflicht.
Im Falle a) Aufruf der Staatsregierung zur Bildung einer Notpolizei, vielleicht bei 
örtlichen Notständen auch Zusammentreten von Notpolizeiverbänden ohne vorhe­
riges staatliches Aufgebot.
3. Unterschiede in der Art des Auftretens und der Formierung; in dem einen Fall 
mehr oder weniger lose örtliche Notpolizeiverbände in den meisten Orten, im 
andern Fall mobile, in den einzelnen Garnisonorten zusammengefaßte Verbände.
4. Vor allem auch Unterschiede in der Art der Bewaffnung.
Im Falle a) werden wir unsere zahlreichen versteckten Waffen nicht zeigen können 
oder nur zum kleinen Teil. Man wird in diesem Falle mehr mit Waffenbehelfen 
(Revolvern, Jagdgewehren usw.), also mehr mit „polizeiartigen“ Waffen, rechnen 
müssen.

8 Vorl. „Leistung“.
9 Sanitätsrat Dr. med. Otto Pittinger, Regensburg, Führer des Bundes „Bayern und Reich“.

10 Oberstleutnant a. D. Paul Schmitt, militärischer Berater des Führers von „Bayern und Reich“.
11 General d. Kav. a. D. Otto v. Stetten, nach Gordon S. 105 von „Anfang 1923“ bis Juli gleichen 

Jahres militärischer Führer von „Bayern und Reich“.
12 Oberstleutnant a. D. Friedrich Breitner, vgl. Fenske S. 214.
13 Vgl. hierzu die im wesentlichen identische Aufgabenbeschreibung in der bei Gordon S. 110 f. 

wiedergegebenen Denkschrift des Bundes „Bayern und Reich“.
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Sicher ist, daß im Falle b) der Fall a) zugleich wird mit eintreten müssen, damit die 
Durchführung der erforderlichen Maßnahmen im ganzen Lande gesichert ist. Es 
muß die Frage geprüft werden, inwieweit die Organisation in der Lage ist, das, was 
in beiden Fällen notwendig ist, aufzubringen.
Die hierfür erforderliche militärische Arbeit wird geleistet zum Teil ehrenamtlich, 
zum Teil gegen Bezahlung, die Anzahl der letzteren Organisationen kann 
naturgemäß nicht allzu groß sein. Ob überall die richtigen Persönlichkeiten 
vorhanden sind, die mit voller Hingabe und dem nötigen Verständnis der Sache 
dienen, ist nicht sicher. Der Einfluß der Bundesleitung auf die einzelnen Teile des 
Landes wird verschieden beurteilt; in manchen Gegenden ist er nicht allzu groß, 
wenigstens war er es bis jetzt nicht. Der Einfluß der einzelnen Kreisleiter dürfte 
je14 nach der Persönlichkeit verschieden sein.
Die Möglichkeit der Bundesleitung und der Kreisleitungen, rasch Ideen im Lande 
zu verbreiten und rasch Parolen in die Massen zu werfen, ist nicht sehr groß. Ihr 
Apparat muß vorsichtig und kann daher nur langsam arbeiten.
Viele Leute gehören der Organisation an, ohne es zu wissen. Das ist der Nachteil, 
der jetzt, wo der Bund „Bayern und Reich“ eingetragener Verein ist, nicht zu sein 
brauchte.
Andere Leute wissen, daß sie beim Bund „Bayern und Reich“ sind, haben aber 
keine Idee, um was es sich handelt, und sind noch völlig im Gedanken der alten 
Einwohnerwehr befangen. Wesentlich wird ferner die Tätigkeit des Bundes 
erschwert, zeitweise auch gestört, durch eine Anzahl „auch“ vaterländischer 
Verbände, die militärische Geheimorganisationen besitzen, deren Führer eine 
Rolle spielen wollen und in der Wahl ihrer Mittel zur Bekämpfung von „Bayern 
und Reich“ und zur Stärkung ihres eigenen Anhangs sehr skrupellos sind.
Alle diese Verhältnisse, die hier ungeschminkt geschildert sind, mögen nicht für 
das ganze Land zutreffen, aber doch für manche Bezirke. Niemandem soll 
hierwegen ein Vorwurf gemacht werden. Eine Bewegung, die auf Freiwilligkeit 
beruht, die ihre wirklichen Ziele verschleiern muß, die daher mit gewissen 
Vorsichtsmaßregeln arbeiten muß, die auch in der verhältnismäßig kurzen Zeit 
noch nicht straff organisiert und vor allem noch nicht gesiebt sein kann, muß mit 
solchen Schwierigkeiten zu kämpfen haben.
Unter diesen Umständen wird man sich fragen müssen, ob das, was man sich von 
der Organisation militärisch erwartet, Aussicht hat, Wirklichkeit zu werden.
Auf dem Papier steht schon sehr viel; die einzelnen Kreisleitungen können sich 
nicht genug tun in Aufstellung ganzer Divisionen und aller möglichen sonstigen 
Verbände. In Wirklichkeit sind wohl in vielen Teilen des Landes nicht mehr als 
schwache Stämme vorhanden. Stämme aufzustellen ist leicht. Es handelt sich aber 
darum, mobile Verbände rasch auf die Beine zu bringen und das hierfür 
erforderliche Menschenmaterial schon jetzt zu gewinnen.
Es ist klar, daß wir, die Armee, in jeder Beziehung das dringendste Interesse 
daran haben, daß aus der Organisation „Bayern und Reich“ etwas wird, was 
militärisch brauchbar wird. Wir müssen sicher sein, daß in der militärischen 

14 Vorl. „ja“.
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Organisation das, was wir für notwendig halten, und von dessen Durchführbarkeit 
wir uns überzeugt haben, auch wirklich durchgeführt wird.
Hiezu genügt das nur zugesagte „vertrauensvolle Zusammenarbeiten“ nicht. Wir 
müssen bestrebt sein, in allen militärischen Fragen den entscheidenden Einfluß zu 
bekommen. Wir müssen entschieden die Idee bekämpfen, die hie und da noch 
auftaucht, daß gegebenenfalls die militärischen Geheimorganisationen „die Sache 
machen werden“ und die Wehrmacht allenfalls mithelfen dürfe.
Die Dinge liegen umgekehrt: Wenn der Staat von Machtmitteln in größerem 
Umfang Gebrauch machen muß, so wird es die Armee sein, der die führende Rolle 
zufällt und um die als Kernpunkt sich alles sonstige militärisch Brauchbare schart.
Der Landeskommandant wird bestrebt sein, sich den notwendigen Einfluß bei der 
militärischen Leitung des Bundes zu sichern.
Die Träger des Zusammenarbeitens zwischen Armee und dem Bund im ganzen 
Land sind die Truppenbefehlshaber und die Standortältesten. Ebenso wie das 
Wehrkreiskommando gegenüber der Bundesleitung, so müssen sie sich den 
entscheidenden militärischen Einfluß auf die Organisationen ihres Bezirks ver­
schaffen. Dies dürfte nicht zu schwer sein. Eine örtliche Organisation wird sich 
von dem Truppenbefehlshaber, der für sie sinnfällig die staatliche Macht 
repräsentiert und der sich um sie annimmt, viel leichter führen und beeinflussen 
lassen wie etwa von einer Kreisleitung, mit der doch manchmal nur Beziehungen 
auf dem Papier bestehen und deren Autorität nicht unbestritten ist.
Wenn je in militärischer oder politischer Beziehung es zu einem Zwiespalt 
zwischen Wehrkreiskommando und Bundesleitung kommen sollte, auf wessen 
Parole würde im Lande wohl mehr gehört werden? Auf die Vertreter der Armee 
oder auf die Bundesleitung und ihre Organe, von denen übrigens ein Teil vielleicht 
manchmal nur mit Widerstreben mit uns, ja sogar gegen uns arbeitet?
Diese Worte sind nicht so gemeint, als ob wir irgendwie die Autorität der 
Bundesleitung unterhöhlen wollten, nein, wir werden vielmehr, solange das 
vertrauensvolle Zusammenarbeiten und der von uns erstrebte Einfluß besteht, sie 
gegenüber ihren Mitgliedern nach jeder Richtung stützen und ihr bei ihrem Kampf 
mit anderen militärischen Geheimorganisationen, die vorhin schon erwähnt 
wurden, unentwegt zur Seite stehn.
Um den Wehrgedanken im Volke lebendig zu halten, um das Band zwischen Heer 
und Volk fester zu knüpfen, um die militärischen Kräfte des Landes zu erfassen 
und sie einer geordneten Vorbereitung für eine Mobilmachung zuzuführen, 
müssen die Truppenbefehlshaber auf das ernsteste in enger Zusammenarbeit mit 
dem Bund „Bayern und Reich“ an folgende Aufgaben herantreten:
1. Aufsuchen der Verbindung mit den Führern der Organisation ihres Bezirks 
(Namen und zuständige Bezirke werden gesondert bekannt gegeben). Es handelt 
sich hier auch um gesellschaftliche und kameradschaftliche Beziehungen, deren 
Pflege mit Mitgliedern des Bundes nur von Vorteil sein kann.
2. Sie müssen sich unterrichten, was der Bund an Verbänden (Notpolizei und 
mobile Verbände) aufstellt und über welche Waffen er verfügt.
3. Nachprüfung, ob die Werbe- und Organisations-Arbeit zweckmäßig betrieben 
wird (zu warnen ist vor Zahlenwut!).
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4. Unterstützung bei Erhaltung der Waffen. Unterstützung bei Verschleiern und 
Verräumen von Waffenlagern.
5. Förderungen der vom Bund errichteten Sport-, Schieß- und sonstigen Vereini­
gungen.
6. Besprechungen für den Fall innerer Unruhen. (Es wird zur Zeit erwogen, ob es 
möglich ist, auch für die mobilen Verhältnisse Besprechungen vorzunehmen, etwa 
derart, daß der Truppenbefehlshaber mit den Führern der Verbände, die er mobil 
zu machen hat, zusammengebracht wird.)
7. Förderung in allen Ausbildungsfragen. Bestimmte Richtlinien lassen sich hier 
nicht geben, die örtlichen Verhältnisse sind zu verschieden. Eine Überspannung 
der Wünsche würde leicht zu einer Kompromittierung werden, wir müssen 
vorsichtig sein!
Es könnte sich um folgendes handeln:
Heranziehung von Führern und Unterführern zu theoretischen (Kriegsspiel, 
Geländeübungen) und praktischen (Truppen-)Übungen aller Art.
Heranziehung zu den Übungen auf dem Truppenübungsplatz15 (ähnlich, wie es 
heuer beim Infanterie-Regiment 20 war).
Abhaltung besonderer Übungen mit den Führern auf dem Plan und im Gelände, 
ähnlich wie es beim Kreis Oberbayern der Fall ist, durch geeignete Offiziere. 
(Keine großen Sachen machen, Gefecht der verstärkten Kompagnie und des 
verstärkten Bataillons!)
Wo es geht, Weiterbildung des Soldatenmaterials (vor allem körperliche Ausbil­
dung und Schießdienst, nicht Griffe klopfen, wie es auch vorkommen soll), 
vielleicht auch einmal Abhaltung eines M.G.-Kurses und hierzu sichere Unteroffi­
ziere und Offiziere zur Verfügung stellen.
Wir dürfen uns nicht verhehlen, daß, mögen die Verhältnisse in einem Standort 
noch so günstig für eine intensive Ausbildung sein, rein militärisch genommen 
nicht sehr viel zu erwarten ist und die Ergiebigkeit der Ausbildung gering sein 
wird. Aber viel ist schon gewonnen, wenn der Angehörige des Bundes das Gefühl 
hat, seine militärische Erinnerung aufgefrischt zu haben, und sich einbildet, daß er 
militärisch nun etwas kann. Etwas wird sicher erzielt werden: Die Wacherhaltung 
und Vorbereitung des Wehrgedankens, die Kameradschaft zu uns, die Engerknüp­
fung des Bandes zwischen Volk und Heer.
Wenn die Truppenbefehlshaber den16 Dingen, die hier über Zusammenarbeit 
gesagt sind, das nötige Augenmerk schenken, werden wir bald dazu kommen, daß 
die oberste militärische Stelle über die Wirkung und die Mittel des Bundes, über 
den Stand seiner Organisation und über den Geist der Mitglieder, überhaupt die 
Stimmung im Lande besser unterrichtet ist als die Bundesleitung, die es nämlich 
manchmal nicht ist.
Noch ein Wort über andere Verbände, die militärische Organisationen aufstellen 

15 Vgl. hierzu Nr. 18.
16 Vorl. „von“.
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(Oberland17, Treuoberland, Marinebrigade18, Reste von Freikorps usw.). Sie treten 
häufig an die Militärbefehlshaber heran, sie wollen sich unterstellen, militärische 
Förderung in Anspruch zu nehmen usw. Für die militärische Zentrale ist es 
gänzlich unmöglich, mit einer Vielzahl von Bünden zusammenzuarbeiten. Unser 
Vertrauensmann ist der General von Stetten, der militärische Leiter von „Bayern 
und Reich“, nur mit ihm arbeitet das Wehrkreiskommando und nur mit den 
militärischen Organen des Bundes arbeiten die Standortältesten zusammen.
Wir können natürlich unmöglich verlangen, daß diese Bünde sich auflösen und in 
„Bayern und Reich“ aufgehen; wir müssen aber unbedingt fordern, daß sie, falls 
sie mit der Armee zusammenarbeiten wollen, das, was sie militärisch leisten und 
aufstellen, in die Militärorganisation des Generals von Stetten einfügen und ihm in 
militärischen [Dingen] unbedingt gehorchen. Es würde also z. B. in irgend einer 
Gegend „Oberland“ einen geschlossenen Zug oder eine geschlossene Kompagnie 
in ein Bataillon des Bundes „Bayern und Reich“ einzugliedern haben; in großen 
Städten, wo „Oberland“ stark ist, käme z. B. auch die Eingliederung eines 
geschlossenen Bataillons in Frage.
Nach diesem Gesichtspunkte müssen sich die Standortältesten unbedingt richten; 
wer auch immer sich militärisch anbietet, muß auf die Militärorganisation von 
„Bayern und Reich“ verwiesen werden und darf erst nach der Eingliederung dort 
unterstützt werden; vorher ist eine Zusammenarbeit unbedingt abzulehnen.
Nur so, indem wir anderen Bünden die Stütze durch die Armee völlig versagen, 
werden wir die Einheitlichkeit der militärischen Organisation im Lande erreichen, 
die unbedingt notwendig ist und die nur durch ehrgeizige, selbstsüchtige Führer 
der verschiedenen Bünde gestört wird. So werden wir auch die Geldgeber dieser 
Bünde veranlassen, mit ihren Spenden an Organisationen, die keinerlei offizielle 
Anlehnung haben, vorsichtiger zu sein. („Reichsflagge“19 ist kein Sonderbund, 
sondern gehört korporativ dem Bund „Bayern und Reich“ an.)
Außerdem werden wir natürlich in allen Fragen, auch in der Frage der militäri­
schen Weiterbildung, aufs engste mit der Polizeiwehr zusammenarbeiten, die von 
ihrer obersten Stelle über die verschiedenen Bünde eine ähnliche Direktive erhält. 
Die Kameradschaft mit der Polizeiwehr muß aufs engste geknüpft werden. Sollte 
ein Polizeiwehroffizier noch vergrämt bei Seite stehen, weil er nicht in die Armee 
übernommen wurde, so können wir es uns erlauben, ihm mehrere Schritte 
entgegenzukommen. Geht beim ortsältesten Führer der Anschluß nicht, so ist er 
unterhalb von Gleichgestellten zu suchen.
In manchen Dingen der Zusammenarbeit mit dem Bund wird ein Standortältester 
nicht allein zurecht kommen, er wird dann die Hilfe des Wehrkreiskommandos in 
Anspruch nehmen. Rückhaltlos wird er beim Wehrkreiskommando aufdecken, 
falls eine nachgeordnete Stelle des Bundes Schwierigkeiten macht oder nicht 

17 Vgl. Hans Jürgen Kuron, Freikorps und Bund Oberland. Phil. Diss. Erlangen 1960. S. 131-184, 
Fenske S. 159-164.

18 Vgl. Gabriele Krüger, Die Brigade Ehrhardt (Hamburger Beiträge zur Zeitgeschichte Bd. 7). 
Hamburg 1971. S. 72-118, Fenske S. 148-159.

19 Wehrverband unter der Führung des Hauptmanns Heiß mit Schwerpunkt in Nürnberg. Gordon 
S. 96-98, Bürgerliche Parteien II S. 519 f. und Fenske S. 167 f.
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richtig arbeitet. So wird beim Wehrkreiskommando eine Menge von Anregungen 
zusammenfließen, die dann im Zusammenarbeiten mit der Bundesleitung Verwer­
tung findet.

2.

Privatbrief des Vertreters der Reichsregierung in München, Gesandter 
Haniel von Haimhausen, an den Staatssekretär in der Reichskanzlei, 
Hamm, über die politische Haltung des Befehlshabers im Wehrkreis VII, 

Generalleutnant v. Lossow.

29 . Januar 1923. Vertraulich. Persönlich. - BA. Rep. 92 Wever Nr. 5. Masch. Ausferti­
gung.

Sehr verehrter Herr Hamm!
Sie fragten mich heute telephonisch nach der Stellungnahme Herrn von Lossows. 
Ich habe gleich nachher eine längere Aussprache mit ihm gehabt. Seine 
Auffassung vom Nationalsozialismus ist die folgende: Es sei ebenso unrichtig, den 
Nationalsozialismus in Grund und Boden zu verdammen, wie ihm wahllos 
zuzustimmen oder ihn ignorieren zu wollen. Die ganze Bewegung sei so bedeutsam 
und so tragfähig, daß man sie eingehend studieren müsse. Gerade die besten und 
gebildetsten Elemente unserer heutigen hiesigen Jugend bekennten sich zum 
Nationalsozialismus. Das seien Tatsachen, über die man nicht hinweg komme, die 
man auch nicht durch Ausnahmeverordnungen von heute auf morgen aus der Welt 
schaffen könne. Es gelte vielmehr den Versuch zu machen, den Nationalsozialis­
mus von den unzweifelhaft vorhandenen Schlacken und Auswüchsen zu reinigen, 
um den ebenso unzweifelhaft gesunden und erfreulichen nationalen Kern heraus 
zu schälen und zu erhalten1. Dies sei aber nur durch enge Fühlungnahme gerade 
mit den Führern und den besten Elementen der Bewegung und durch aufklärende 
Arbeit unter diesen zu erreichen.
Herr Hitler habe ihm persönlich versichert, daß man ihn doch nicht für einen 
solchen Esel halten möchte, daß er in der jetzigen Zeit eine Aktion unternehmen 
würde. Die Regierung habe aber, wodurch wisse er nicht, plötzlich die Nerven 
verloren und ganz unnötigerweise den Ausnahmezustand erklärt2. Vorgefallen sei 
in diesen Tagen nichts und wäre es ebensowenig, wenn die Regierung nicht diese 
außerordentlichen Maßregeln getroffen hätte. Jedenfalls sei es weise gewesen, daß 
die Regierung nicht mit Gewalt vorgegangen sei, denn dasselbe, was er oben im 
allgemeinen von der hiesigen Jugend gesagt habe, gelte auch von Reichswehr und 

1 Zu diesem Satz hsl. Randvermerk des Ministerialrats in der Reichskanzlei Wever: „Ich glaube, daß 
man dies durch Einflußnahme auf gewisse Persönlichkeiten als Mittler tun muß, wenn anders nicht 
großes Unglück geschieht.“

2 Aus Sorge vor einem nationalsozialistischen Putschversuch anläßlich des bevorstehenden Parteita­
ges der NSDAP in München hatte die bayerische Staatsregierung am 26. Januar 1923 den 
Ausnahmezustand erklärt und die geplanten Massenveranstaltungen der NSDAP verboten, deren 
Durchführung Hitler gleichwohl erreichen konnte. Im Verlauf der durch diese Maßnahmen 
ausgelösten innerpolitischen Auseinandersetzungen war Hitler auch von General v. Lossow 
empfangen worden. Deuerlein S. 53 f., Gordon S. 170-173 sowie Schultheß 1923 S. 10 und S. 23 f.
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Schutzpolizei. Gerade die Tüchtigsten unter ihnen ständen dem Nationalsozialis­
mus in patriotischer Begeisterung innerlich nahe. Es würde eine höchst gefährli­
che Belastungsprobe für sie gewesen sein, von ihnen zu verlangen, daß sie mit der 
Waffe gegen ihre Gesinnungsgenossen vorgehen sollten.
Herr von Lossow betonte, daß er der ganzen Bewegung durchaus vorurteilsfrei 
gegenüberstände, daß er aber durch eingehende Beschäftigung mit ihr zu der 
obigen Ansicht gekommen sei. Abweichend von der Ansicht vieler, die Hitler nicht 
näher kennten, glaube er, daß Hitler die Bewegung fest in der Hand habe.
Vertraulich möchte ich bei der Gelegenheit noch bemerken, daß General 
Ludendorff3 einem Bekannten gegenüber am Sonnabend äußerte, er garantiere 
dafür, daß die Nationalsozialisten in diesen Tagen nichts unternehmen würden; 
eine Äußerung, die immerhin auf eine enge Fühlungnahme Ludendorffs mit den 
Nationalsozialisten schließen läßt.
Mit den angelegentlichsten Empfehlungen Ihr

treu ergebener 
 E. Haniel

3 General d. Inf. a. D. Ludendorff, seit Sommer 1920 in der Nähe von München ansässig und von den 
Vaterländischen Verbänden als hohe Autorität verehrt und umworben, vgl. Fenske S. 168.

3.

Schreiben des Reichswehrministers Geßler an Reichsinnenminister 
Oeser über die Exemtion der Militärverwaltung von der Zuständigkeit 

der Polizei.

29. Januar 1923. Berlin Nr. 690. 1. 23. T. 1. III. - BA-MA. F 4883 A-I-22. Bd. 2. Masch. 
Abschrift.

Die im Schreiben vom 11. Januar 19231 enthaltenen Ausführungen lassen außer 
Acht, daß die Militärverwaltung als Hoheitsverwaltung den Polizeibehörden nicht 
wie eine Privatperson untergeordnet ist, sondern ihr [!] gleichberechtigt gegen­
übersteht. Zu Eingriffen in andere Hoheitsrechte ist die Polizei nicht berechtigt. 
Solche Eingriffe sind vielmehr rechtswidrig. (Zu vergl. Entscheidung des preußi­
schen Oberverwaltungsgerichts Bd. 2 S. 399 ff.2 3 „Die Grenzen der Polizeigewalt“ 
von Schultzenstein in der Deutschen Juristenzeitung 1922 Seite 8323). Die 
Polizeiorgane sind mithin auch außerhalb eines Strafverfahrens nicht berechtigt, 

1 Nicht ermittelt.
2 Die Entscheidung des Preußischen Oberverwaltungsgerichts vom 5. Mai 1877 in einem Rechtsstreit 

über die Zulässigkeit von Polizeiverfügungen gegen Militärbehörden stellte fest, daß „die 
Polizeibehörden regelmäßig nicht die Befugnis [haben], anderen ihnen nicht unterstellten, sondern 
koordinierten Staatsbehörden die Normen der Ausübung von Akten der Staatshoheit durch 
einseitige, in polizeilichen Zwangsverfahren zu vollstreckende Anordnungen vorzuschreiben“. Das 
Gericht bezog sich dabei auf die wissenschaftliche Lehrmeinung: „Eingriffe der Polizei in andere 
Hoheitsrechte sind stets rechtswidrig.“ Jebens - v. Meyeren (Hrsg.), Entscheidungen des König- 
Uchen Oberverwaltungsgerichts. Bd. 2. Berlin 1877. S. 393-412.

3 Dieser Aufsatz ist am angegebenen Ort nicht veröffenthcht und bibliographisch nicht zu ermitteln.
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Kasernen und ähnliche militärische Dienstgehäude, die Landesverteidigungszwek- 
ken dienen, zu betreten. Die militärischen Behörden haben in ihrem Bereich für 
gesetzliche Ordnung selbständig zu sorgen und besitzen hierzu ebenfalls Organe 
mit polizeilichen Befugnissen (Wachen, Posten) gegen Zivilpersonen. Demnach 
erstreckt sich der Dienstbereich der Polizei der Länder nicht auf das räumlich 
abgeschlossene Gebiet der Militärverwaltung als einer Hoheitsverwaltung des 
Reichs und sie dürfen dort Diensthandlungen nur durch Vermittlung der Militärbe­
hörde vornehmen. Dieser Grundsatz hat in dem § 105 St. P. O.4 einen ausdrückli­
chen gesetzgeberischen Ausdruck gefunden. Er gilt aber als allgemein staatsrecht­
liche Norm nicht nur in diesem Sonderfalle, sondern hat darüber hinaus 
unbeschränkte Geltung.
Mit der Eisenbahn- und Postverwaltung kann die Militärverwaltung nicht auf eine 
Linie gestellt werden, da diese keine Hoheitsverwaltungen, sondern Betriebsver­
waltungen sind.
Gesetzgeberische Maßnahmen irgendwelcher Art halte ich hiernach für durchaus 
entbehrlich. Der von mir vertretene Standpunkt fußt auf der gegebenen Rechts­
lage und wird von mir gegen etwaige Übergriffe der Länder mit aller Bestimmtheit 
behauptet werden, da die Staatsnotwendigkeit eine Abweichung von diesem 
Standpunkt nicht zuläßt5.

gez. Dr. Geßler.

4 § 104 Abs. 4 der Strafprozeßordnung vom 1. Februar 1877 (RGBl. S. 253) bestimmte: „Durchsu­
chungen in militärischen Dienstgebäuden erfolgen auf Ersuchen der Militärbehörde, und auf 
Verlangen der Civilbehörde (Richter, Staatsanwaltschaft) unter deren Mitwirkung.“

5 Reichswehrminister Geßler hatte bereits durch Befehl Nr. 459.12.22 T. 1 III vom 17. Januar 1922 
(BA-MA. RH 37/v.795. Vervielf. Abschrift) den Militärbehörden die Beachtung der Rechtslage 
eingeschärft: „Es liegt nicht im Interesse der Reichswehr, wenn von Bestimmungen, die die 
staatsrechtliche Stellung der Reichswehr sicherstellen sollen, kein oder ungenügender Gebrauch 
gemacht wird.“ Vgl. auch Nr. 15.

4.

Befehl des Reichswehrministers Geßler über das Verbot verfassungs­
feindlicher Betätigungen in der Reichswehr.

31. Januar 1923. Berlin. Nr. 810. 1. 23. T. 1. III. - BA-MA. RH 37/v. 783. Vervielf. 
Ausfertigung.

Auf Grund des § 36 des Wehrgesetzes1 verbiete ich den Soldaten jede Betätigung 
einer Gesinnung, die auf die Änderung verfassungsmäßiger Zustände oder 
gesetzlicher Einrichtungen ausgeht. Zuwiderhandlungen werden als Ungehorsam 
gegen einen Befehl in Dienstsachen bestraft.

Dr. Geßler.

1 § 36 des Wehrgesetzes vom 23. März 1921 (RGBl. S. 329) verbot den militärischen Angehörigen der 
Reichswehr die politische Tätigkeit, die Zugehörigkeit zu politischen Vereinen und die Teilnahme 
an politischen Versammlungen und ließ ihr Recht, an Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen, 
ruhen. Der Bezug von Zeitungen konnte ihnen verboten werden, „sofern ihr Inhalt die militärische 
Zucht und Ordnung oder die Aufrechterhaltung der Verfassung“ gefährdete.
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5.

Schreiben von Frhr. Loeffelholz v. Colberg an Generalmajor v. Epp über 
Spannungen zwischen der Leitung des Bundes „Bayern und Reich“ und 
dem militärischen Führer dieser Organisation in Niederbayern, Oberst­

leutnant Hofmann.

4. Februar 1923. Passau. — BA. NL Epp Nr. 43. Masch. Ausfertigung.

Hochwohlgeborener, hochverehrtester Herr General!
Euer Hochwohlgeboren bitte ich gütigst verzeihen zu wollen, wenn ich mich in der 
nachstehenden Angelegenheit vertrauensvoll an Herrn General wende. Der Gang 
der letzten Ereignisse zwingt mich dazu.
Wir haben am letzten Donnerstag in Straubing ein ganz besonders schönes und 
weihevolles Fest vaterländischer Art bei der dortigen Ortsgruppe des Bundes 
„Bayern und Reich“ verlebt. Bezeichnend für die Feier war, daß aus einem Orte in 
der Nähe 123 Bauern gekommen waren, die noch spät nachts wieder den ziemlich 
weiten Weg haben zurücklaufen müssen. Dies in dieser sonst sehr indolenten und, 
weil sehr reich, allem Idealen abholden Gegend ist ein gewiß erfreuliches Zeichen, 
wie unsere Sache marschiert.
Als Abgesandter des Herrn Dr. Pittinger kam in dessen Vertretung Herr 
Oberstleutnant Hörl1 und sprach auch namens des Herrn Sanitätsrats zu der 
Versammlung.
Herr Hörl verlangte von Oberstleutnant Hofmann2, der zugegen war, eine 
schriftliche Erklärung im Auftrage von Herrn Dr. Pittinger, daß Niederbayern sich 
nicht getrennt habe vom Bunde „Bayern und Reich“3. Wir waren sehr erstaunt 
über diese Zumutung, da niemals bei uns von einer Trennung die Rede war. 
Unsere Wünsche richten sich seit geraumer Zeit nicht darauf, den Bund zu 
verlassen, sondern wir haben nur zu der Leitung kein Vertrauen mehr und wollen 
eine andere Leitung haben. Das kam vor vierzehn Tagen auf einer Versammlung 
der Stabsleiter von Niederbayern und der Oberpfalz ganz deutlich zum Ausdrucke. 
Die ewigen Stänkereien in München, die Kämpfe erst gegen Oberland, dann gegen 

1 Oberstleutnant a. D. Hörl, Mitglied der Bundesleitung von „Bayern und Reich“, dort zuständig für 
Propaganda. Nüsser S. 159 Anm. 24.

2 Oberstleutnant Hofmann war Bataillonskommandeur im Infanterie-Regiment 20.
3 Nach Röhm S. 167 erklärten der Verband „Reichsflagge“ unter den Hauptleuten Heiß und Röhm 

und der „Kampfverband Niederbayern“ des Oberstleutnants Hofmann Ende Januar 1923, also 
wenige Tage vor dem geschilderten Ereignis, ihre Trennung von „Bayern und Reich“ und bildeten 
bald darauf zusammen mit der NSDAP, „Oberland“ und den „Vaterländischen Vereinen 
München“ eine „Arbeitsgemeinschaft“; ebd. S. 171 die anläßlich der Gründung abgegebene 
Verlautbarung über Ziele und Aufbau dieser Organisation sowie ihre Treueerklärung vom 
5. Februar 1923 gegenüber „einer Staatsregierung, die entschlossen national ist und bleibt“. 
Gordon S. 90 hingegen vertritt die Auffassung, daß der Verband Hofmanns formell im Bund 
„Bayern und Reich“ verblieben sei, sich aber nichtsdestoweniger für „autonom“ erklärt habe. Der 
im folgenden erwähnte Oberstleutnant Willmer strebte offensichtlich eine Übergangslösung an. 
Fenske S. 186.
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Escherich, dann gegen Ehrhardt, jüngst mit Herrn Zeller4 und zu allem Überfluß 
nun auch der uns hier ganz gewaltig Abbruch tuende Austritt Hitlers aus den 
vaterländischen Verbänden5, bei dem keineswegs hier die Schuld Hitler zugescho­
ben wird, endlich noch das Ausscheiden der ,,Reichsflagge“ müssen doch auch 
dem einfältigsten unserer Leute fast zur Gewißheit machen, daß da oben bei der 
Leitung etwas nicht in Ordnung ist.
Wäre in München daraus längst die Konsequenz gezogen worden, dann hätte es 
niemals zu so thörichten Gerüchten und Ausstreuungen kommen können, wie es 
nun der Fall war und noch ist.
Oberstleutnant Hofmann hat nun Herrn Hörl in Straubing die mündliche Versiche­
rung gegeben, daß Niederbayern sich nicht vom Bunde „Bayern und Reich“ 
getrennt hat. Herrn Hörl hat dies nicht genügt, er forderte für Herrn Dr. Pittinger 
eine schriftliche Erklärung. Da Herr Oberstleutnant Hofmann die mündliche 
Versicherung als genügend betrachtet hat, gab Oberstleutnant Willmer6 namens 
der sämtlichen Stabsleiter eine dahin gehende schriftliche Erklärung ab, daß wir 
uns nicht vom Bunde „Bayern und Reich“ getrennt haben, daß wir aber alle auf 
unserer Forderung strikte bestehen bleiben, die wir bereits zweimal, vor vier 
Wochen in Landshut und vor vierzehn Tagen in Regensburg durch Herrn General 
von Schultes7 an die Leitung gegeben haben, daß unser Führer Oberstleutnant 
Hofmann uns unter allen Umständen erhalten bleibt, auch wenn er ab 1. 4. nach 
Ingolstadt versetzt wird8. Es ist als gar nicht diskutabel von unseren Unterführern 
bezeichnet worden, in der jetzigen Zeit einen Führerwechsel eintreten zu lassen, in 
der wir jeden Augenblick gerufen werden können. Und vor allem lassen wir auch 
aus persönlichen Gründen und aus tiefster Anhänglichkeit zu unserem gebebten 
und allseitig verehrten Führer, der der Vater und Schöpfer unserer ganzen Macht, 
wie sie Niederbayern heute ohne jeden Zweifel darstellt, niemals von diesem. Das 
ist nicht etwa nur der Wille der Organe unseres Bundes „Bayern und Reich“, also 
der Stabsleiter, sondern auch der weitesten Kreise der Bevölkerung, bei der sich 
unser Führer einer wahrhaft begeisterten Bebebtheit und Liebe erfreut und aus 
der er alles herausholen kann. Ich weiß schon lange, daß man sich über diese 
tatsächbchen Verhältnisse, wie sie in Niederbayern herrschen, in München bei der 
Leitung ein ganz falsches Bild macht.
Ich meine: man sobte es dankbar begrüßen, daß in der heutigen Zeit noch ein 
solches treues, wahrhaft patriarchabsches Verhältnis des unbedingten Vertrauens 
zum Führer herrscht, man sobte das eher pflegen und hegen und anerkennen, statt 
es mit unwissender und ungeschickter Hand zu zerreißen. Dem gegenüber spielen 

4 Alfred Zeller, Eisenhändler, Führer der „Vaterländischen Vereine München“.
5 Hitler war aus der gegen die französische Ruhrbesetzung gebildeten politischen Einheitsfront 

ausgeschieden, weil er an seiner Parole „Nieder mit den Novemberverbrechern“ festhalten und 
nicht wie die übrigen Vaterländischen Verbände eine Kooperation mit den Sozialdemokraten 
tolerieren wollte. Georg Franz-Willing, Krisenjahr der Hitlerbewegung. Preußisch Oldenburg 1975. 
S. 17 f.

6 Oberstleutnant Willmer, neben Hofmann Führer der Organisation Niederbayern in „Bayern und 
Reich“.

7 Franz Ritter Edler v. Schultes, Generalleutnant a. D.
8 Oberstleutnant Hofmann war zum Kommandanten der Festung Ingolstadt ernannt worden.
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doch alle anderen Gründe territorialer Art und Unbequemlichkeiten wegen des 
exponiert liegenden Kreisleitersitzes in Ingolstadt keine Rolle.
Wir haben im übrigen auf unsere beiden an die Leitung gerichteten dringenden 
Bitten, unseren Führer uns auch im Falle seiner Versetzung nach Ingolstadt zu 
belassen, bis jetzt keine Antwort erhalten, so daß sich auch weiterhin ein 
ziemlicher Grad von Unruhe im Kreise bemerkbar macht.
Nun kommt aber das ganz Unerhörte, daß Oberstleutnant Hörl mit unserer loyalen 
Zusicherung in der Tasche am nächsten Morgen den Versuch gemacht hat, einen 
unserer besten Stabsleiter von seinem Führer abspenstig zu machen, indem er ihm 
unseren hochverehrten Führer, über dessen geistige und moralische Qualitäten 
wir uns wohl im klaren sind, als einen „verrückten Psychopathen“ hingestellt hat, 
der an „Größenwahnsinn“ leide und den in München kein Mensch mehr ernst 
nehme. Da es sich in Oberstleutnant Hörl um einen Abgesandten der Leitung 
handelte, wie ich noch einmal ausdrücklich betonen möchte, so ist wohl die 
Annahme nicht unberechtigt, daß das, was der Herr Hörl geäußert hat, wohl die 
Ansicht der Münchner Leitung ist. Und da sagen wir ganz offen und ehrlich, daß 
wir uns einer solchen Leitung nicht mehr länger unterstellen. Ich werde mich 
hüten, meinen Stabsleitern von diesen Worten des Herrn Hörl Kunde zu geben. 
Würde ich es tun, so weiß ich, was geschehen würde. Sie würden dann ohne 
weiteres ihre weitere Gefolgschaft von einer sofortigen Trennung vom Bund 
„Bayern und Reich“ abhängig machen, wenn nicht ganz unzweideutig erklärt 
wird, daß die Leitung Herrn Hörl auch dienstlich wegen seines niederträchtigen 
und eines deutschen Offiziers unwürdigen Verhaltens zur Verantwortung ziehen 
wird, so wie es Herr Oberstleutnant Hofmann auch persönlich noch tun wird.
Herr Oberstleutnant Hofmann hat nun heute den in der Anlage befindlichen Brief 
an Herrn Dr. Pittinger9 geschrieben.
Es geht nun diese Hetze gegen unseren Führer seit Monaten so weiter: die 
unsinnigsten und unerhörtesten Gerüchte sind über ihn im Umlauf. Man geht nicht 
fehl, wenn man annimmt, daß sie alle die ausgesprochene Absicht verfolgen, ihn 
zu diskreditieren. Wie kann man von einem Manne, dessen erste Aufgabe es war, 
und der sich unablässig bemüht hat - seit ich da bin, es sind jetzt fast ein und ein 
halbes Jahr, weiß ich dies tagtäglich -, alle unsere vaterländischen Schöpfungen 
hier restlos unter das Kommando der Reichswehr zu stellen und für deren Zwecke 
zur Verfügung zu halten, diesen Wahnsinn verbreiten und glauben, daß er den 
Landeskommandanten stürzen wolle! Er, dessen ganze Sorge bei Tag und Nacht 
es immer war, daß auch nur der Landeskommandant ganz allein die ganze Macht 
in die Hand bekommen solle und der ein absoluter Gegner auch der militärischen 
Leitung des Bundes „Bayern und Reich“ ist, sondern der Ansicht ist, daß 

9 In diesem Brief (Masch. Durchschrift am Fundort obiger Nr.) nimmt Hofmann für sich in Anspruch, 
danach gestrebt zu haben, daß den Wehrverbänden gegenüber „der Landeskommandant die Zügel 
in die Hand“ bekomme (Randbemerkung Epps: „stimmt“), er ausschließlich für die Reichswehr 
gearbeitet (Randbemerkung Epps: „stimmt“) und keinerlei politische Ziele verfolgt habe. Ohne in 
diesem Zusammenhang seine Trennung von „Bayern und Reich“ zu vollziehen, stellt Hofmann 
jedoch fest, daß „die Leitung“ sich nunmehr „um den letzten Kredit in Niederbayern gebracht“ 
und er es „satt“ habe, für seine aufopferungsvolle Tätigkeit sich „obendrein auch noch von den 
eigenen Leuten beleidigen und als Halbnarren erklären zu lassen“.
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lediglich der Herr Landeskommandant alle diese Verbände - sie mögen heißen wie 
sie wollen - zu einem einheitlichen Ganzen in seiner Hand zusammenschweißt und 
sie dann so verwendet, wie er es haben will! Daß dies die einzige Absicht von 
Oberstleutnant Hofmann war und heute noch genauso ist, des bin ich vor Gott und 
allem, was mir lieb und heilig ist, Zeuge.
Wir haben allen Anlaß, mit der Münchner Leitung unzufrieden zu sein, weil sie 
nicht im Stande war, die Finanzen auf einen Stand zu bringen, der eine 
reibungslose Arbeit gewährleistet hätte. Seit Monaten haben wir immer wieder 
darauf hingewiesen, daß wir unsere besten und tüchtigsten Mitarbeiter verlieren, 
wenn wir sie nicht der Geldentwertung entsprechend bezahlen. Es geschah nichts 
oder wenigstens nichts Ordentliches. Die Folgen kamen: ich habe drei meiner 
rührigsten und tüchtigsten Herren verloren, weil sie mit 6000 und 9000 Mark nicht 
leben konnten. Heute noch ist die Bezahlung von 18000 Mark und 500 Mark 
Tagegeld bei Reisen ein wahrer Hohn! Wir haben lange gewarnt und gebeten. Nun 
hat Herr Oberstleutnant Hofmann die Finanzierung unseres Kreises selbst in die 
Hand genommen, und ich bin fortan im Stande, meine Stabsleiter mit etwa 100000 
Mark im Monat zu bezahlen, abgesehen davon, daß ich ihnen anständige 
Reisebeihilfen geben kann. Dies war bei dem ungeheuren Vertrauen, das unser 
Führer im ganzen Kreise besitzt, für ihn eine ganz einfache Sache. Wir haben nur 
anzuklopfen brauchen, und man hat uns bereitwilligst zur Verfügung gestellt, was 
wir brauchen. Da hat die Leitung wieder eingegriffen und uns das Geldsammeln 
verboten. Natürlich ohne jeden Erfolg, denn wenn wir arbeiten sollen, müssen wir 
auch die [bei] der heutigen Geldentwertung nötigen Mittel haben. Die Leitung hat, 
wie in vielem, auch hierin versagt, folglich sind wir zur Selbsthilfe geschritten und 
mit vollem Erfolg.
Ich bitte Euer Hochwohlgeboren, diese Mitteilungen alle machen zu dürfen, weil 
ich großen Wert darauf lege, daß Herr General auch einmal von unserer Seite 
hören, wie die Dinge eigentlich liegen.
Ebenso wie Herr Oberstleutnant Hofmann es persönlich satt hat, für alle seine 
aufopferungsvolle Arbeit im Dienste des Vaterlandes sich statt eines Dankes, wie 
er ihm gebühren würde, sich noch weiterhin von den eigenen Leuten beschimpfen 
zu lassen, ebenso wenig dulden wir, seine Gehilfen und Unterführer, die in allen 
Dingen und unter allen Verhältnissen, wie sie auch kommen mögen, in völliger 
Geschlossenheit hinter ihm stehen und alles das billigen und mitmachen, was er 
uns vorschlägt und heißt, daß unser Führer in derselben unerhörten Weise 
weiterhin beschimpft und beleidigt wird und daß man den Versuch mit allen 
Mitteln macht, ihn uns als Führer zu nehmen.
Wir sind Freiwilligenverbände, und dies Verhältnis bedingt, daß man uns nicht 
einen Führer aufdrängt, sondern daß man uns den Mann läßt, der unser vollstes, 
rückhaltloses Vertrauen besitzt und in dessen Hand allein die niederbayerischen 
Verbände das sein werden, was sie - so Gott es will - dereinst sein sollen: eine 
kampfbereite, scharfe Truppe im Kampfe gegen den inneren und den äußeren 
Feind!
Wenn Herr General die große Güte hätten10, in diesem Sinne, wie ich es hier 

10 Vorl. fügt ein: „sich“.
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geschildert habe, für uns Niederbayern einzutreten, wären nicht nur ich, als dem 
Führer ganz besonders nahe stehend, zu großem Danke verpflichtet, sondern ich 
weiß, daß ich im Namen vieler Tausender von Niederbayern spreche, wenn ich 
sage, daß auch das ganze niederbayerische Volk den Mann weiterhin als seinen 
Führer haben will, der in schwerer politisch bewegter Zeit in Niederbayern seine 
Zelte aufschlug und in ganz kurzer Zeitspanne die Seele der ganzen vaterländi­
schen Bewegung in dem sonst so idealarmen Lande geworden ist. Wollen wir das 
doch nie vergessen.
Schon der Umstand, daß er dienstlich aus Niederbayern weg muß, um seine neue 
Stellung in Ingolstadt anzutreten, weckt überall, wo ich hinkomme, tiefstes 
Bedauern und teilweise volles Unverständnis.
Ihm nun auch noch die Möglichkeit zu nehmen, weiterhin, wenn auch nicht mehr 
vom Kreise selbst aus, die Geschicke der vaterländischen Verbände zu leiten, 
wäre nach seiner Auffassung in der Zeit, wie wir sie jetzt haben, ein wahres 
Verbrechen an unserer ganzen großen und heiligen Sache11!
In alter Dankbarkeit und treuer Verehrung bin ich

Euer Hochwohlgeboren 
gehorsamster 
Loeffelholz.

II Aufgrund dieser Vorfälle sah sich General v. Epp veranlaßt zu einer längeren Aufzeichnung 
„Eindrücke von der Besprechung bei B[ayem und] R[eich] am 18. II. 1923 und damit zusammen­
hängende Gedanken“ (Masch. Reinschrift am gleichen Fundort wie obige Nr.), in der es u. a. heißt: 
„Wir (die höheren Reichswehroffiziere) appellieren an den Vaterlandssinn, an die Zusammenar­
beit, an Einordnung und Selbstlosigkeit der Selbstschutzverbände. Die uns angehörigen Offiziere 
aber geben darin absolut kein Beispiel. Sie eröffnen einen die Organisation schwer schädigenden 
Kampf und üben, gestützt auf ihre Unabhängigkeit gegenüber dem Bund und ihre Stellung in der 
Reichswehr, die geringste Vereinsdisziplin [. . .] In dem Verhältnis Reichswehrdienststellen 
(Wehrkreiskommando) - Selbstschutz - Reichswehroffiziere, die zum Selbstschutz im nahen 
Verhältnis stehen, müßte man verlangen, daß die Reichswehroffiziere die von amtswegen freiwillig 
und wohlüberlegt eingenommene Front halten. Sie müssen sie einhalten gegen abgelehnte 
Organisationen und dürften wenigstens nicht aus der Front fallen gegen eine befreundete oder 
gewissermaßen angegliederte Organisation. Wenn dem einzelnen Reichswehroffizier an diesem 
Verhältnis etwas nicht recht ist, so kann er seine Beteiligung unterlassen. [. . .] Psychologisch bei 
H[eiß] suche ich den Grund für die Abspaltung darin, daß er mit der politischen Richtung, oder 
vielmehr richtiger, mit dem Tempo des Bundes deshalb unzufrieden ist, weil er immer stärker der 
Hitler-Richtung zustrebt, vielleicht schon ganz in ihrem Schlepptau ist. Das sind Meinungsverschie­
denheiten auf politischem Gebiete. Solche Meinungsverschiedenheiten dürften bei einer als 
Wehrorganisation gedachten Organisation nicht in den Vordergrund kommen. Ich halte es für 
verfehlt, wenn diese beiden Aufgaben extrem herausgearbeitet miteinander vermischt werden. Eine 
derart ausgesprochen politische Tätigkeit eines Offiziers der Reichswehr ist weder glücklich noch 
unseren Zielen nützlich. Das Gewicht der Tätigkeit von H[eiß] lag auch schon früher ausgesprochen 
auf dem Gebiet des Waffenschutzes und der Wehrorganisation, nicht auf dem des inneren 
politischen Kampfes. Vermutlich deswegen ist es bisher zu Reibungen mit dem Bund nicht 
gekommen, oder sie waren nur derart, daß sie mir nicht zu Ohren kamen. H[eiß] hatte so ziemlich 
ganz freie Hand. Als ich, von der bevorstehenden Spaltung in Kenntnis gesetzt, mit ihm darüber 
sprach, war er der Leitung des Bundes gegenüber durchaus nicht feindselig und zum Austritt 
gestimmt. Hierzu wurde er von anderer Seite bestimmt. [. . .] R[öhm] hätte sowohl aus der 
Übernahme des Amtes als Waffenverwalter wie als Offizier bei einem Wehrkreisstab natürlicher 
Weise seine Front so haben müssen wie diese Dienststellen. So lange diese nicht mit der Tätigkeit 
der Leitung des Bundes unzufrieden waren, konnten sie R[öhm] auch recht sein. Hier liegt aber 
auch ein Moment des Zwistes auf politischem Gebiete. Auch hier zogen die nationalsozialistischen
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Gedanken mehr und mehr an, Aktivismus und die Meinung, das Vaterland, wenn nötig, auf eigene 
Rechnung und über die anderen hinweg retten zu müssen. Für ein Stabsorgan, das als Berater, 
Vollzieher oder Bewahrer aufgetragener Gedanken verpflichtet ist, ergibt sich daraus ein 
schwieriger Standpunkt. Aus der Tätigkeit der Waffendeckung, der Waffentransporte, der 
Gegenspionage und dem Abwehrkampfe gegen die landesverräterischen Parteien und Elemente 
entwickelte sich immer mehr ein Verhandeln mit allen den ausgemachten Plänen der R.W.- 
Führung widerstrebenden Elementen. Die Waffenarbeit trat mehr in den Hintergrund. Vornehin 
trat die Ausführung politischer Gedankengänge mit Hilfe eines im eigenen Gedankenkreise mehr 
und mehr an Bedeutung gewinnenden Kampfvereins, für dessen Gründung eine zeitliche 
Notwendigkeit insofern nicht mehr vorhanden scheint, als diese Aufgabe von anderen Seiten 
hinreichend aufgegriffen ist. Ich sehe hier ein Abirren vom Gedanken, an dem festzuhalten sowohl 
aus der dienstlichen Stellung heraus wie vom Gesichtspunkte konsequenter und geschlossener 
Machtkonstruktion festgehalten [!] werden müßte. [. . .] Hereingespielt in alle diese Fragen [hat] 
auch eine persönliche Abneigung zwischen Ho[fmann] und Oberstleutnant Sch[ad]. Ho[fmann] war 
der Bundesleitung unbequem. Seine bevorstehende Versetzung nach [[ngolstadt] wollte sie 
anscheinend dazu ausnützen, Ho[fmann] aus dem von ihm geschaffenen Bezirke herauszuheben 
und durch einen gefügigeren Kreisleiter zu ersetzen. Das war deswegen ungeschickt, weil 
Hoffmann] nicht vom Bund in seinen Wirkungskreis eingesetzt worden war, sondern selbst der 
Schöpfer der Kreisorganisation ist, freiwillig in die Reihen vom Bund Bfayem] u[nd] Rfeich] 
eingetreten ist, seinen Anhang hat kraft seiner eigenen Person und Tätigkeit, nicht kraft seiner 
Ernennung von der Bundesleitung aus. Die Mißhelligkeiten wurden weiter verschärft durch - wie es 
scheint - allerdings ganz private Äußerungen eines Organs der Leitung. Alles zusammengenom­
men, hegen die Mißhelligkeiten hier auf fachlichen Meinungsverschiedenheiten, an der Beseitigung 
verhindert durch persönliche Abneigungen. Soll ein sicheres Urteil gewonnen werden, so müßte 
hier in der gleichen Weise verfahren werden wie in den vorausgegangenen Fällen Hfeiß] und 
R[öhm], Ho[fmann] war bisher immer einer ruhigen Besprechung und Beratung zugänglich. Ich 
halte seine zuletzt gewählte Stellungnahme für einen Temperamentsausbruch, der gefördert wurde 
durch die Einflüsse anderer mißvergnügter Nobili. Es wird notwendig sein, Obacht zu geben, daß 
die Dienststellen nicht in die Streitenden [!] hineingezogen und an ihrer Arbeit gehindert werden.“ 
Vgl. auch Nr. 9.

6.

Befehl des Reichswehrministers Geßler über die militärische Zusam­
menarbeit der Reichswehr mit privaten Organisationen.

22. Februar 1923. Berlin. Nr. 406/23. T. 1. III pers. - BA-MA. N 42/39. Masch. Abschrift .1

1. Die Unterstützung privater Bestrebungen zu militärischer Ausbildung, sowie das 
Überlassen von Schießständen ist untersagt.
2. Die Überlassung von Waffen an Verbände oder Private zur Ausbildung oder 
(auch nur) zur Aufbewahrung ist verboten.
3. Organisationen irgend welcher Art dürfen an militärischen Arbeiten oder an der 
Durchführung angeordneter Maßnahmen nicht beteiligt werden. Vereine usw., die 

1 Das Stück trägt hsl. Vermerke ohne Paraphen und Datum: „Diese Verfügung wurde vor längerer 
Zeit an Minister Stresemann gegeben. Sie soll nicht an die I.M.K.K. gegeben werden“; von anderer 
Hand: „1. Besprechung an Unterlagen. 2. Darf nicht als Verf[ügung] in dieser Form erscheinen.“

17



7. 27.2.1923 Kapitel I

unter irgend einem Vorwand Verbände mit militärischen oder polizeilichen 
Befugnissen auf stellen, können sich daher in keiner Weise auf die Reichswehr 
berufen und unterliegen der Auflösung2.

gez. Dr. Geßler3.

2 Vgl. die gegenteilige Praxis der Reichswehr, die in Nr. 8., Nr. 9., Nr. 10 und Nr. 18 sichtbar wird, 
sowie den neuerlichen Befehl des Reichswehrministers Geßler in Nr. 30.

3 Die vorgesehene Beglaubigung der Abschrift durch einen Major fehlt.

7.

Bericht des stellvertretenden bayerischen Bevollmächtigten zum 
Reichsrat, Ministerialrat Sperr, an das bayerische Staatsministerium des 
Äußern über eine Erklärung des Reichswehrministers Geßler zur 
Zusammenarbeit der Reichswehr mit Zeitfreiwilligen- und Selbstschutz­

formationen.

27 . Februar 1923. Berlin. Nr. 874. Vertraulich. - BHStA II. Bay. Gesandtschaft Berlin 
1100. Masch. Abschrift.

Der Herr Reichswehrminister nahm heute Mittag Rücksprache mit mir, um mir 
Folgendes mitzuteilen:
Die Führer der Vereinigten Sozialdemokratie1 versuchten gestern in der Frage der 
Verbindung der Reichswehr mit Zeitfreiwilligen- und Selbstschutzformationen 
eine sehr weitgehende Erklärung seitens des Reichswehrministeriums zu errei­
chen, die dieser ablehnte. Heute findet 12 Uhr Mittags eine Fraktionssitzung der 
Vereinigten Sozialdemokratischen Partei statt. Der Minister rechnet damit, daß 
die gestrige Rücksprache die Fraktion nicht befriedigen, sondern daß es heute im 
Reichstag zu neuen Angriffen und schließlich zu einer Ablehnung des Etats des 
Reichswehrministeriums seitens der Sozialdemokratie kommen werde. Das Ganze 
sei gerade jetzt außenpolitisch außerordentlich unerwünscht. Der Minister hält es 
für das Beste, wenn die bürgerlichen Parteien und auch die Presse sich möglichst 
zurückhalten.
Er erklärte mir, er werde im Falle von Angriffen im Laufe der Debatte Folgendes 
erklären:
„Die Reichswehr kann und wird die ihr gesetzlich zustehenden Aufgaben - Schutz 
der Verfassung, Schutz der Grenzen, Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung - 
nur mit den verfassungsmäßig dazu berufenen Behörden lösen. Danach ist ein 
Zusammenwirken der Reichswehr mit Zeitfreiwilligen- und Selbstschutzformatio­

1 Der auf dem Parteitag in Halle am 16. Oktober 1920 in der Minderheit verbliebene Teil der USPD, 
der die Vereinigung mit den Kommunisten ablehnte, hatte sich 1922 wieder mit der SPD 
zusammengeschlossen. Geschäftsführende Vorsitzende der Reichstagsfraktion waren Rudolf 
Breitscheid, Wilhelm Dittmann, Hermann Müller und Otto Wels.
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nen ausgeschlossen1 2. Gerade meine Besprechungen mit dem Preußischen Minister 
des Innern3 hatten den Zweck, diesen Standpunkt klarzulegen und das einwand­
freie Zusammenarbeiten zwischen den beteiligten Behörden zur Erreichung dieses 
Zieles sicherzustellen. In diesem Sinne sind meine Organe klar angewiesen. Ich 
werde gegen Zuwiderhandelnde mit allen mir gesetzlich zu Gebote stehenden 
Mitteln vorgehen.“
Die Fassung ist sehr vorsichtig; weiter werde er unter keinen Umständen gehen. 
Der Minister befürchtet jedoch, es möchte die Fassung in Bayern Anlaß zu 
falschen Auffassungen und zu Presseerörterungen geben. Er legt besonderen Wert 
darauf, daß dies vermieden und daß die bayerische Regierung möglichst in diesem 
Sinne auf die bayerische Presse einwirke, damit über den ganzen Vorfall so rasch 
wie möglich Gras wachse. Irgend welchen Grund zu Besorgnissen seitens Bayerns 
sei nicht vorhanden; der Minister legte in diesem Zusammenhang besonderen 
Wert auf die Wendung: „Die Reichswehr wird die ihr gesetzlich zustehenden 
Aufgaben . . . nur mit den verfassungsmäßig dazu berufenen Behörden lösen.“ 
Der Minister erläuterte dazu, daß die Reichswehr im Bedarfsfälle an die 
Landesbehörden herantrete. Wen diese ihrerseits heranziehen, bleibe ihnen 
überlassen.

gez. Sperr 
------------ Ministerialrat.

2 Vgl. Nr. 6.
3 Carl Severing (SPD). Die Vereinbarung zwischen dem Reichswehrministerium und dem preußi­

schen Minister des Innern über den Landesschutz vom 30. Januar 1923 jetzt auch im Kabinett Cuno 
Nr. 61. Zum Erfolg dieser Übereinkunft vgl. ebd. Nr. 117.

8.

Aufzeichnung des Infanterieführers VII, Generalmajor v. Epp, über die 
Gründe für die Spannungen unter den bayerischen Wehrverbänden.

22. März 1923. München. Überschrift: Der Werdegang der jetzigen Spaltung in den 
vaterländischen Wehrorganen und der sonstigen Spannungen. - BA. NL Epp Nr. 43. 
Masch. Reinschrift.

Ausgangspunkt ist der zwischen Pittinger und Röhm1 ausgebrochene Zwist in der 
Waffenfrage2 und über die3 von Röhm, man kann wohl sagen4 usurpierte 
F eldzeugmeisterei5.

1 In der Vorl. ist der Name Pittinger stets mit „Pi.“, Hitler oft mit „Hi.“ wiedergegeben. Die 
Schreibweise „Röm“ wurde von Epp hsl. korrigiert, nicht aber die auch auftretende Form 
„Hittier“.

2 Hsl. nachgetragen: „in der Waffenfrage“.
3 „über die“ anstelle von ursprüngl. „übrigens“.
4 Hsl. nachgetragen: „man kann wohl sagen“.
5 Die in der Vorl. regelmäßig (s. u.) verwendete Abkürzung „F.Z.“ ist hier hsl. aufgelöst in 

„F. Zeugmeisterei“.
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Ursachen dieses Zwistes: Die Unmöglichkeit für Pittinger, das Geld für die sich 
immer mehr steigernden Ausgaben der F. Z. aufzubringen, die eigenmächtige 
Steigerung der Ausgaben der F. Z. durch Röhm durch Vermehrung des Personals 
und Erhöhung der Entschädigungen, die immer stärker werdende eigene politische 
Betätigung Röhm’s und die Verwendung wesentlicher Teile der F. Z. nicht mehr 
im Dienste der betreffenden Sache, sondern im Dienste eigener politischer 
Wirksamkeit, die sich immer stärker an Hitler anschloß. Röhm wurde nach und 
nach der geistige Knappe Hitlers, demgegenüber Pittinger auf eigenen Beinen 
bleiben will.
Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, verkaufte Röhm eigenmächtig Kraftwagen 
und andere Gegenstände, die in Verwaltung der F. Z. waren. Diese Gegenstände 
rührten zwar nicht aus dem Eigentumsgebiete der Organisation] Pittinger, 
sondern aus früheren6 Heeresbeständen; da aber das Institut der F. Z. von 
Pittinger aus finanziert war, bestand immerhin ein gewisses Recht für Pittinger zu 
wissen, was in der Geldgebarung vorging. Ob an die nationalsozialistische Partei 
ein regelrechter Verkauf stattgefunden hat oder eine Verschiebung, weiß ich 
nicht.
Die Verkäufe blieben nicht geheim, drangen als Gerüchte auch zur Organisation] 
Pittinger und wurden in einer Sitzung beim Wehrkreiskommandanten von General 
von Stetten mit dem erkennbaren Unterton des Unmutes zur Sprache gebracht. 
Ich bin damals dafür eingetreten, daß hier Unregelmäßigkeiten nicht vorliegen. 
Zweifel in die Richtigkeit dieser Auffassung und in die Aufrichtigkeit der ganzen 
Haltung Röhm’s blieben bei Pittinger und seiner Leitung anscheinend bestehen 
und wurden anscheinend durch Major Adam, der als Verbindungsoffizier des 
Wehrkreiskommandanten mit der Pittinger-Orgfanisation]7 auf gestellt [ist], an den 
Chef des Stabes8 mehrfach übermittelt. Das war im Rahmen seiner Aufgabe. Nicht 
im Sinne der von der Organisation gedachten und gewünschten Einrichtung war 
dieses Referat dem Chef gegenüber, sondern es war gedacht dem Befehlshaber 
gegenüber, und das wäre auch unbedingt das Richtige gewesen.
Der Chef des Stabes gab diese Vermutungen und Zweifel Adams ohne Nennung 
der Quelle als überbrachte Gerüchte und auch9 eigene Vermutungen an Röhm 
weiter, einzelne Male in Form der Zuredestellung und des Vorwurfes. Aus dieser 
Anonymität heraus, einem zunächst gegen Major Adam sich entwickelnden 
Mißtrauen Röhm’s, entstand meiner Beurteilung nach10 nach und nach die 
bestimmte Vorstellung Röhm’s einer von Pittinger gegen ihn beim Wehrkreiskom­
mando geführten Intrigue. Dies hat er mir wiederholt als seine feste, auf ganz 
bestimmte Anhaltspunkte gestützte Überzeugung ausgesprochen. (Er hat mir 
wiederholt in Aussicht gestellt, alle seine Anklagen ausführlich darlegen zu wollen, 

6 Hsl. nachgetragen: „früheren“.
7 „der Pi.Org.“ nachträglich anstelle des ursprüngl. „Pi“.
8 Chef des Stabes des Wehrkreiskommandos VII war Oberstleutnant Frhr. v. Berchem. Röhm 

S. 158 f. erklärt, daß das Wehrkreiskommando von seinen Aktivitäten als Leiter der Feldzeugmei­
sterei nicht vollständig unterrichtet gewesen und von ihm als „eine Art feindlicher Behörde“ 
betrachtet worden sei.

9 Hsl. nachgetragen: „auch“.
10 Hsl. nachgetragen: „meiner Beurteilung nach“.
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wenn er alles beisammen hat. Er hat es aber in Wochen nicht getan.) In diese 
Einstellung hinein kam vermutlich11 die verhetzende, auf Lügen sich stützende 
Tätigkeit des Dr. R[oth]12, der wieder nach einer politischen Rolle trachtete. 
(Vergleiche Protokoll13.)
Wäre Röhm nun offen und vertrauensvoll vorgegangen, hätte die ganze folgende 
Entwicklung hintangehalten werden können. So aber nahm er den Kampf gegen 
den vermeintlichen unfaßbaren Feind mit einer Gegenintrigue auf. Die Gelegen­
heit dazu bot sich ihm in dem sich auftuenden Minenkrieg des Dr. Roth und des 
Eisenhändlers Zeller14 gegen Pittinger. Die gemeinsame Feindschaft führte 
zunächst Röhm und den von Roth an die Hand genommenen Zellerverband 
zusammen; Zeller hatte seinerseits, um seinen Macht- und Einflußbereich zu 
vergrößern, die nach Anlehnung und Subventionierung ausschauenden Ehrhardt­
leute15 und, wie ich glaube, auch die mit Spaltung und Pleite kämpfenden 
Oberländer an sich gezogen. Röhm führte seinerseits die Reichsflagge und den 
Kreis Niederbayern16 zu. Zeller hatte schon früher, um einen zugkräftigen 
Vorspann zu haben, engere Verbindung mit Hitler aufgenommen, und so war nun 
in München eine Machtgruppe geschaffen - sie nannte sich Arbeitsgemeinschaft17 
-, die glaubte, die anderen vaterländischen Verbände über den Haufen werfen und 
die Organisation] Pittinger ohne weiteres (Dr. Tafel glaubte in einigen Stunden) 
sprengen zu können.
Ich spreche diesem Machtbund keine Dauer zu. Eine Macht für sich ist Hitler. Er 
wird sich nie zum Vorspann der Anderen machen lassen, sondern sie alle sind 
seine Anhängsel und segeln unter seinem Wind: Köpfe, die immer stänkern, unreif 
jedem Klatsch unterliegen, in deren Verbänden der Zank nie ausgeht und die es 
zum Grundsätze erhoben haben: Der Zweck heiligt die Mittel. Und jeder von 
diesen verwilderten Jünglingen repräsentiert das Vaterland, für das jedes Mittel 
heilig ist.
So werden die Kreise vieler, ernst arbeitender Männer im Grunde durch die 
Feindschaft weniger18 Männer gestört und ganz neue politische Gruppierungen 
geschaffen, eine Feindschaft, die letzten Endes nur durch den Mangel an 
Offenheit und Ehrlichkeit19 entstanden ist, genährt durch Einflüsse von außen, die 
wieder eigene Ziele verfolgen und ebenso versteckt und unehrlich arbeiten.

11 Hsl. nachgetragen: „vermutlich“.
12 Christian Roth, 1920/21 bayerischer Staatsminister der Justiz, politischer Führer der Anfang 

Februar 1923 gegründeten Arbeitsgemeinschaft der Vaterländischen Verbände. (Vgl. Nr. 5 Anm. 
3.)

13 Nicht ermittelt.
14 „des Eisenhändlers Zeller“ anstelle des ursprüngl. „eines anderen Ehrgeizlings in Dr. Tafel“. Dr. 

Paul Tafel, Mitbegründer des Bayerischen Ordnungsblocks, war als Schriftsteller und Redakteur 
für die Vaterländischen Verbände tätig. Fenske passim.

15 Gemeint ist die Organisation Consul des Korvettenkapitäns a. D. Ehrhardt, die auch für die 
Ermordung der Reichsminister Rathenau und Erzberger verantwortlich war. Vgl. Nr. 1 Anm. 18.

16 Gemeint ist auch der „Organisation Niederbayern“ oder „Unterland“ genannte Verband unter der 
Führung von Oberstleutnant Hofmann in Ingolstadt. Vgl. Röhm S. 174 und Nr. 5.

17 Vgl. Nr. 5 Anm. 3.
18 „weniger“ anstelle des ursprüngl. „zweier“.
19 Hsl. nachgetragen: „und Ehrlichkeit“.
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9.

Aufzeichnung des Infanterieführers VII, Generalmajor v. Epp, über die 
Lage der Reichswehr in Bayern nach der Unterstellung von drei durch 

Reichswehroffiziere geführten Wehrverbänden unter Hitler.

26. März 1923. München. Überschrift: Die Lage von Wehrkreiskommando und Reichs­
wehrbefehlsstellen in Bayern den Kampf Organisationen gegenüber. - BA. NL Epp Nr. 43. 
Eigenh. Reinschrift.

Das Wehrkreiskommando hatte im Dezember 1922 durch Vortrag des Majors 
Adam1 sich darauf festgelegt und die Unterbefehlshaber verpflichtet, eine enge 
Arbeit mit Bund Bayern und Reich2 aufzunehmen und daß die militärische 
Organisation, mit der allein sie zusammenzuarbeiten haben und auf die outsider- 
Verbände zu verweisen seien, die militärische Leitung vom Bund Bayern und 
Reich sei.
Dem Herrn Zeller wurde das von mir vor Weihnachten gesagt; dem Bund Oberland 
wurde es von mir und Major Adam im Auftrag des Wehrkreiskommandos gesagt.
Hauptmann Röhm wußte von dem Plane des Wehrkreiskommandos schon lange, 
er hat selbst zu den Förderern gehört. Weder Oberstleutnant Hofmann noch 
Hauptmann Heiß erhoben in oder richtiger gelegentlich seines Vortrags Einwände. 
Sie erhoben sie auch später nicht.
Vier Wochen später eröffnen die drei Reichswehroffiziere den Kampf gegen 
Bayern und Reich und bringen eine schwere Erschütterung in die gesamten 
vaterländischen Verhältnisse in Bayern, ohne daß einem Vorgesetzten Gehör 
geschenkt oder einer unterrichtet worden wäre.
Sie haben eine neue Gruppierung herbeigeführt unter Zuhilfenahme von Verbän­
den, die bisher von Seite der Reichswehr ausdrücklich abgelehnt worden waren3.
Sie haben die Reichswehr in die Rolle der Charakterlosigkeit und Unverlässigkeit 
gedrängt, das Ansehen der oberen Reichswehrstellen geschädigt.
Immer bestanden von den dreien politische Verbindungen mit General Ludendorff. 
Nach einer Äußerung, die General Ludendorff in <Kasten>4 getan haben soll, 
haben sich die Reichsflagge und der Kreis Niederbayern (Hofmann) seinem 
Befehle unterstellt. Nach einer - angeblichen - Erklärung Ludendorffs in Berlin 
hätten sich ihm die gesamten Selbstschutzverbände Bayerns unterstellt. Oberland 
war es von je.
Wem werden die genannten Offiziere im Confliktsfalle der Pflichten gehorchen? 
In einem kundiger Seits verfaßten Artikel im Völkischen Beobachter5 erkennen die 

1 Nr. 1.
2 Vorl. stets „B. u. R.“
3 Vgl. Nr. 5 Anm. 3.
4 Vielleicht Forsthaus Kasten bei München.
5 Nicht ermittelt. Der Völkische Beobachter Nr. 51 vom 27. März 1923 brachte jedoch einen Bericht 

über eine Parade Vaterländischer Verbände am 25. März vor Hitler, „der heute auch ihr 
anerkannter Führer geworden ist“.
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genannten Verbände Hitler6 als ihren oberen Leiter an. Das liegt in der gleichen 
Linie, insofern als L[udendorff] und Hitler vielfach in Beziehungen gebracht 
werden.
Die Frage ist zu wiederholen: wem gehorchen die Offiziere und die Organisatio­
nen, die sie unter Deckung durch ihre dienstliche Stellung und unter deren 
Ausnützung geschaffen haben oder leiten?
Die Offiziere haben folgende närrische Lage schaffen helfen: in Norddeutschland 
wird General Ludendorff amtlicherseits abgelehnt, bei den Selbstschutzverbänden 
hat er nur geringen, durch nichts noch erprobten Anhang; im Lande eine starke 
Ablehnung.
In Bayern besteht unter seiner Schutzherrschaft eine vermeintlich großdeutsche 
Richtung gegen die seiner Führung sich nicht anvertrauenden Bayern und wird ein 
sich mehr und mehr verschärfender Gegensatz zum übrigen Bayern, welcher 
Richtung auch, geschaffen.
Die drei Reichswehroffiziere konnten - von ihnen geglaubte - militärische 
Interessen besser wahren, wenn sie sich ihres Einflusses aus dem militärischen 
Verhältnis heraus bedienten, als wenn sie, zu politischen Parteiführern werdend, 
sich in die Reihen zweifelhafter Elemente stellten und selbst im politischen Kampf 
und Treiben Teilnahmen zu treiben[!].
Dem Ansehen der Reichswehr haben sie in den Augen vieler Schaden zugefügt. 
Das Ansehen des Offiziers früherer Schätzung in den Augen von Standesgenossen 
heruntergesetzt.

6 Vorl. stets „Hittier“.

10.

Schreiben des Oberstleutnants v. Bonin aus der Heeres-Organisations- 
Abteilung des Truppenamtes an Major v. Schleicher1 über militärische 

Propaganda.

11. April 1923. Berlin. Nr. 342/23 I. - BA-MA. RW 6/v. 37. Masch. Abschrift.

Unter Bezug auf die am 9. 3. 23 zwischen Ihnen einerseits sowie Major Preu2 und 
mir andererseits stattgehabte Unterredung möchte ich nochmals Folgendes 
betonen.
Eine wesentliche Erweiterung und Beschleunigung unserer Arbeiten auf dem 
Gebiet des Landesschutzes3 ist unter den gegenwärtigen Verhältnissen ausge­

1 Major v. Schleicher, Leiter der mit militärpolitischen Fragen befaßten Sektion T 1 III des 
Truppenamtes.

2 Der Genannte ist in der Rangliste des Deutschen Reichsheeres (Stand vom 1. zVpril 1923) nicht 
verzeichnet. Es dürfte sich demnach um einen verabschiedeten Offizier handeln.

3 Vgl. Nr. 6 Anm. 2 und Nr. 7.
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schlossen. Gegenwärtig bedeutet jeder Versuch, diese Arbeiten zu beschleunigen 
oder ihren Umfang zu erweitern, eine schwere Gefährdung der Geheimhaltung. 
Voraussetzungen für eine wirksame Fortführung der Arbeiten, insbesondere für 
Beschleunigung und Erweiterung sind:
1. Die Landesregierungen müssen sich bereit erklären, sich und ihre unterstellten 
Behörden rückhaltlos und endgültig in den Dienst des Landesschutzes zu stellen. 
Sie müssen gewillt sein, alle Maßnahmen auf diesem Gebiet nachdrücklich zu 
unterstützen, sofern sich diese Maßnahmen mit der Forderung der Geheimhaltung 
gegenüber dem Auslande vereinigen lassen.
2. Die bestehenden strafgesetzlichen Bestimmungen und die erlassenen Verord­
nungen gegen Landesverrat müssen rücksichtslos angewendet werden. Schnelle 
Aburteilung aller wegen Landesverrats verhafteten Personen muß erfolgen. Die 
Urteile müssen so bekannt gegeben werden, daß sie von jedermann gelesen 
[werden] . Landesverrat muß als ein besonders ehrloses [Verbrechen]  öffentlich 
gebrandmarkt werden.

4 5

3. Das Volk muß geistig und seelisch auf den Landesschutz eingestellt werden. 
Hierzu ist eine planmäßige Propaganda, die nach Weisungen der Reichsregierung 
zu erfolgen hat, nötig. In dieser Propaganda müssen folgende Gesichtspunkte 
immer wieder anklingen:
a) Kriegerische Auseinandersetzungen werden Deutschland nicht erspart bleiben. 
Wirtschafts- und Finanzkriege werden Deutschland nicht aus seiner gegenwärti­
gen Lage befreien. Nur durch den Krieg mit der Waffe können Freiheit, nationale 
Selbständigkeit gewonnen und wirtschaftlicher und kultureller Wiederaufstieg 
vorbereitet werden.
b) Kriege werden heute nicht von Heeren und Flotten, sondern von ganzen Völkern 
geführt. Schon an den Kriegsvorbereitungen muß sich das ganze Volk beteiligen.
c) Der Krieg beschränkt sich heute räumlich nicht auf engbegrenzte Kriegsschau­
plätze. Der Ausbau der Luftstreitkräfte und die Vervollkommnung ihrer techni­
schen Mittel hat zur Folge, daß das ganze Gebiet eines kriegführenden Staates 
durch feindliche Einwirkung gefährdet und somit Kriegsschauplatz ist.
d) Im heutigen Krieg sind Organisation und Material Faktoren von ausschlagge­
bender Bedeutung.
Eine Wehrmacht, die nicht über neuzeitliche Bewaffnung und Ausrüstung verfügt, 
ist ohnmächtig gegenüber einem Feinde, der über alle Mittel der Kriegstechnik 
verfügt.
e) Ein Volk kann sich für einen Krieg nur dann rüsten, kann einen Krieg nur dann 
führen, wenn es in sich einig und bereit ist, seiner Regierung zu folgen und ihr 
während des Krieges Treue zu halten.
f) Ein Volk, das in sich einig und entschlossen ist, seine nationale Selbständigkeit 
wiederzugewinnen, kann sich zum Kriege mit Erfolg auch dann rüsten, wenn es 
außenpolitisch gefesselt ist.

4 Vorl. an dieser Stelle zerstört.
5 Vgl. Anm. 4.
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g) Ein Staat kann einen Krieg nur aus eigener militärischer und wirtschaftlicher 
Kraft vorbereiten und durchführen.
Hilfe verbündeter oder neutraler Staaten ist eine wertvolle Unterstützung. Doch 
bleibt diese Hilfe stets ein unsicherer, von unberechenbaren Zufällen abhängiger 
Faktor.
Es ist unmöglich, daß sich ein Staat kriegswirtschaftlich und kriegstechnisch 
ausschließlich oder überwiegend auf das Ausland stützt. Dies gilt besonders dann, 
wenn die in Betracht kommenden Auslandsstaaten nicht an den kriegführenden 
oder zum Kriege rüstenden Staat angrenzen.
Auf die Ausführung der Propaganda einzugehen, ist nicht erforderlich. Bemerkt 
sei nur, daß wir stets ausgehen müssen von der Geschichte anderer Völker und 
Staaten. Das Verhalten der Feindstaaten während des großen Krieges 1914/18 
liefert unerschöpfliches Material.
Rein militärisch halte ich es auf dem Gebiet der Propaganda für notwendig, daß 
wir vom Ministerium aus diejenigen militärischen Fachzeitschriften, die einen 
verhältnismäßig großen Leserkreis haben, mit inoffiziellen Geldmitteln und 
geistiger Mitarbeit fördern. Ich denke dabei z. B. an das Bundesblatt des 
deutschen Offizierbundes6 und an das deutsche Offizierblatt (Verlag Stalling)7. 
Diese Blätter werden von vielen Tausenden ehemaliger aktiver und [. . .]8 Blättern 
können wir - wiederum vom Auslande ausgehend - die Gedanken propagieren, die 
wir in die Massen leiten wollen. Voraussetzung für das Gelingen dieser Absicht ist, 
daß es uns durch Geldzuwendung gelingt, den Bezugspreis der in Betracht 
kommenden Blätter so niedrig zu halten, daß sie hohe Abonnentenzahlen 
erreichen.
Auch die Versorgung der militärischen Beilagen großer Tageszeitungen mit 
Material, in denen Fragen des Krieges in unserem Sinne behandelt werden, muß 
weiterhin planmäßig erfolgen. Erwünscht wäre es, diese Zeitungen auch indirekt 
mit Geld zu unterstützen.

v. B.

6 Der Deutsche Offizierbund (DOB) gab eine Zeitschrift mit gleichnamigem Titel heraus.
7 Deutsches Offizierblatt. Unabhängige nationale Zeitschrift für alle Förderer deutscher Erstarkung.
8 Eine Zeile ist in der Vorl. ausgefallen.
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11.

Meldung des Befehlshabers im Wehrkreis IV, Generalleutnant Müller, 
an das Gruppenkonunando 1 über die politische Lage in Sachsen.

12. April 1923. Dresden. Ic Nr. 1187/23 pers. - BA-MA. N 42/24. Masch. Ausfertigung.

1. In anliegendem Zeitungsausschnitt (Anlage l)  wird die Programmrede des 
Sächsischen Ministerpräsidenten im Landtag  übersandt. Aus ihr geht hervor, daß 
die Politik der Regierung sich nahezu restlos an die Wünsche der Kommunisti­
schen Partei   gebunden hat. Sie enthält außerdem ein Werturteil der Reichswehr, 
das eine Erwiderung durch den Herrn Reichswehrminister erheischen dürfte.

1
2

34

2. Die kommunistischen Organisationen in Sachsen fühlen sich unter dem Schutze 
der Regierung so stark, daß sie beginnen, durch öffentliches Auftreten als 
Kampforganisationen* ihren Willen durchzusetzen. Anlagen 2, 3 und 4  werden als 
Beispiele hierfür mitgesandt.

5

1 Die Anlage liegt der Vorl. nicht bei.
2 Nach dem Protokoll der 29. Sitzung des sächsischen Landtags vom 10. April 1923 (Landtagsbeilage 

zur Sächsischen Staatszeitung Nr. 41/1923) erklärte Ministerpräsident Zeigner bei der Vorstellung 
seiner Regierung u. a.: „In diesem Kampfe [um die Festigung und Behauptung der Republik] hat 
die Arbeiterschaft leider immer wieder sehen müssen, daß das Reich gegenüber dem Treiben dieser 
Kreise nicht jene Festigkeit gezeigt hat, die nötig gewesen wäre (Sehr richtig! links). Uber ganz 
Deutschland haben sich zahlreiche Organisationen verbreitet, die, verborgen oder offen, gegen die 
Republik, gegen die Arbeiterschaft hetzen (Sehr richtig! bei den Kommunisten). Mit Bitterkeit 
haben wir feststellen müssen, daß die Reichswehr sich nicht freigehalten hat von engen 
Beziehungen zu diesen reaktionären, faszistischen Organisationen (Sehr richtig! links). Sie, die der 
Republik dienen, sie schützen sollte, die gedacht ist als ein Machtinstrument der Republik, hat sich 
mehr und mehr zu einer Bedrohung der Republik entwickelt (Sehr richtig! bei den Kommunisten). 
[. . .] In dieser Situation kann es zunächst einmal der Arbeiterschaft nicht verdacht werden, wenn 
sie, zum Schutze ihrer Versammlungen (Aha! bei der Deutschen Volkspartei), ihrer Einrichtungen, 
ihrer Führer Abwehrmaßnahmen gegen Übergriffe putschistischer Elemente beschlossen hat (Sehr 
wahr! links. - Abg. Dr. Schneider: Versammlungen sprengt! - Lebhafte Gegenrufe links). Aber 
nicht nur der Arbeiterschaft und ihren Einrichtungen droht Gefahr, die Republik selbst ist bedroht, 
sie kämpft um ihre Existenz. Solange diese Situation besteht, kann die sächsische Regierung es den 
Arbeiterparteien nicht verbieten, nein, sie muß es dankbar begrüßen, wenn sich die Arbeiter den 
Organen der Republik zur Verfügung stellen, um im Bedarfsfälle, unter der Leitung staatlicher 
Polizei, mit ihrem Leben alle gewalttätigen und ungesetzlichen Angriffe gegen die Republik 
abzuwehren (Bravo! links).“ Zur Lage in Sachsen vgl. Fabian S. 131-184.

3 Die Regierung des sächsischen Ministerpräsidenten Zeigner war durch ein Koalitionsabkommen mit 
der KPD möglich geworden. Fabian S. 132 f.

4 SPD und KPD hatten bei der Koalitionsvereinbarung beschlossen, „gegen den drohenden 
Faschismus proletarische Abwehrorganisationen zu bilden“. Fabian S. 133. Eine Aufzeichnung des 
Staatssekretärs in der Reichskanzlei, Hamm, vom 15. April 1923 (Kabinett Cuno Nr. 121) hielt 
diese Organisationen zwar für eine „politische Belastung“, aber ein Einschreiten gegen sie 
„aufgrund der gegenwärtigen Gesetze nicht möglich, da sie nicht militärische Vereinigungen 
darstellen und sie nach ihren Zusammenhängen nicht als verbotene Vereinigungen im Sinne des 
§ 129 StGB, noch weniger als verbotene Vereinigungen im Sinne des § 7 Ziffer 4 des Schutzgesetzes 
gelten können“. Er regte daher den Erlaß einer entsprechenden Verordnung an. Vgl. auch Kabinett 
Cuno Nr. 130, Nr. 175 und Nr. 186.

5 Diese Anlagen sind einer masch. Abschrift obiger Nr. in BA. R 43 1/2307 beigefügt. Es handelt sich 
um Berichte über „vaterländische“ Versammlungen zur Lage an der Ruhr, die von paramilitärisch 
organisierten Kommunisten planmäßig gesprengt wurden.
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Nach Mitteilung von Augenzeugen sind diese Kampfverbände mit Holzkeulen 
nahezu gleichmäßig bewaffnet6.
3. Bei der politischen Zügellosigkeit der Kommunistischen Partei und unter ihren 
jetzigen Führern, die mehr Kampfführer des Proletariats als zielbewußte gebildete 
Politiker sind, wird die Regierung auf die Dauer ihre jetzige Gefolgschaft hinter 
der kommunistischen Parteileitung nicht durchführen können. Es ist aber fraglich, 
ob die bürgerliche Hälfte des sächsischen Volkes die Kraft auf bringen wird, von 
sich aus eine Regierungsumbildung durchzusetzen . Mit der Notwendigkeit des 
Eingreifens der Reichsregierung  wird gerechnet werden müssen.

7
8

4. Um Weitergabe des Berichtes an das Reichswehrministerium wird gebeten.
Der Divisions-Kommandeur 

Müller.

6 In seiner in Anm. 2 erwähnten Rede hatte Ministerpräsident Zeigner erklärt, der „sächsische 
proletarische Ordnungsdienst“ sei „nicht bewaffnet“. In der gleichen Landtagssitzung verlangte 
jedoch der Abg. Böttcher (KPD) die Bewaffnung dieser Organisationen. Kabinett Cuno Nr. 121 
Anm. 3.

7 Den 50 Stimmen der Koalition standen im sächsischen Landtag 46 oppositionelle gegenüber. Fabian 
S. 126.

8 Die in Anm. 4 erwähnte Aufzeichnung des Staatssekretärs Hamm hielt es lediglich für „unerläßlich, 
die Zuständigkeit zum Verbote [von Parteien und Verbänden] bei Weigerung der obersten 
Landesbehörde auch der Reichsregierung zu übertragen, da sonst die gegensätzliche politische 
Entwicklung in den einzelnen Ländern gesetzlich geschützt würde“.

12.

Meldung des Wehrkreiskommandos IV an das Reichswehrministerium 
über die sächsische Polizei.

16. April 1923. Dresden. Ic Nr. 76 op. pers. - BA-MA. N 42/24. Masch. Ausfertigung.

1. Ein sachlich urteilender Polizeioffizier, ehemaliger Generalstabsoffizier, berich­
tet über die Zustände in der sächsischen Polizei:
Durch die Macht und die verhetzende Tätigkeit der Regierungskommissare und 
Beamtenausschüsse haben die Polizei-Offiziere ihren Einfluß verloren. Disziplin 
ist nicht mehr vorhanden, ein wirkungsvoller Einsatz von Polizeikräften gegen 
Putschversuche von links, auch von kommunistischer Seite, kommt so gut wie 
nicht mehr in Frage; Verwendung gegen Putschversuche von rechts ist möglich.
Die Verwaltung von Waffen und Munition sowie der Betrieb und die Kontrolle der 
eingesetzten Funkstellen der Polizei sind den Offizieren entzogen und unteren 
Beamten bzw. Regierungskommissaren übertragen worden.
Der Polizeipräsident Thomas und Oberregierungsrat Wacker in Dresden sind 
willfährige Werkzeuge des Ministerpräsidenten. Alle Beamten, die nicht der 
sozialistischen Partei angehören, sollen von den einflußreicheren Posten des 
Polizeipräsidiums entfernt werden und sind es zum größten Teil schon.
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Nach glaubwürdigen Nachrichten ist im Polizeipräsidium Dresden eine besondere 
geheime Abteilung M 3 gebildet, die sich mit Aufstellung der Arbeiterwehren 
beschäftigt. Mit dieser Abteilung soll in enger Verbindung stehen der ehemalige 
Feldwebel Büttner, Vorstand des RdB1. Da Büttner als alter Unteroffizier doch 
zahlreiche Beziehungen zu noch aktiven Unteroffizieren haben dürfte, verdient 
dieser Umstand besondere Beachtung. Büttner wird voraussichtlich berufen sein, 
die Führer für die Arbeiterwehren zu verschaffen.
Aus alledem geht hervor, daß Unruhen größeren Umfanges durch die Polizei nicht 
unterdrückt werden können.
2. Mit der Neubildung der sächsischen Regierung ist die Verbindungsstelle der 
Staatskanzlei mit dem Wehrkreis-Kommando IV (Heeresreferat bisher: Oberregie­
rungsrat Major a. D. v. Loeben) durch den sozialistischen, bisherigen politischen 
Staatsanwalt Günther besetzt worden.
Damit ist in der sächsischen Regierung die letzte Stelle, die eine Brücke zur 
Reichswehr dargestellt hat und mit der von gegenseitigem Vertrauen getragene 
Aussprachen möglich waren, verschwunden.
Ein Zusammenarbeiten auf irgend einem Gebiet ist künftig ausgeschlossen. Die 
Bearbeitung der Fragen der Landesverteidigung muß daher ohne Mitwirkung der 
sächsischen Regierungsstellen geschehen, so gut es geht.

Frhr. Seutter2.

1 Nicht aufzulösende Abkürzung, möglicherweise Schreibfehler für: R. F. B. = Republikanischer 
Führerbund.

2 Oberst Frhr. Seutter v. Lötzen, Chef des Stabes des Wehrkreiskommandos IV.

13.

Schreiben der mit der Propagandatätigkeit im Ruhrgebiet beauftragten 
Abteilung des Reichswehrministeriums an die Heeres-Transport-Abtei­
lung über Maßnahmen gegen deutsche Eisenbahner in belgischen und 

französischen Diensten.

26. April 1923. Berlin. - BA-MA. II H 583. Masch. Abschrift.

In den Lagenberichten des Reichsverkehrsministeriums und in den Zeitungen 
(s. z. B. Pressebericht der Presseabteilung der Reichsregierung, Nr. 113 vom 25. 4. 
1923, Besonderer Teil, 2. Abschnitt1) werden deutsche Eisenbahner erwähnt, die 
in französische Dienste getreten sind. - Im Lagenbericht für die Zeit vom 17. bis 
23. 4. 232 wird gesagt, daß in Recklinghausen am Abtransport der Koksbestände 
etwa 200 Mann arbeiten, die meist aus Mitteldeutschland stammen sollen. - 
Könnte von dort aus nicht beim Reichsverkehrsministerium angeregt werden, 
nicht nur die Personalien (wann und wo geboren, wo zuletzt wohnhaft, wo zuletzt 

1 Nicht ermittelt.
2 Nicht ermittelt.
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beschäftigt, wo jetzt bei Franzosen beschäftigt?) der in französische Dienste 
getretenen Eisenbahner, sondern auch festzustellen, ob und welche Beziehungen 
sie nach dem unbesetzten Gebiet haben.
Gegen die Verräter müßte ein Steckbrief oder ein Haftbefehl erlassen werden. Sie 
müßten in contumaciam verurteilt werden. Ihr Vermögen (Barvermögen, Haus) 
müßte beschlagnahmt werden. Die getroffenen Maßnahmen im ganzen Lande 
bekanntgeben, besonders aber in der Heimat der Verräter und in solchen 
Gegenden, wo Neigung besteht, den französischen Lockungen zu folgen.
Sollte ein Eisenbahner seine Familie im unbesetzten Gebiet zurückgelassen haben, 
müßte gegen die Familie ganz rigoros vorgegangen werden, z. B. Androhung, die 
Wohnung zu räumen, falls der in französischen Diensten stehende Angehörige 
nicht innerhalb einer kurz bemessenen Frist zurückkehrt. Eine solche Maßnahme 
braucht nur einmal durchgeführt und verbreitet zu werden, um den im unbesetzten 
Gebiet dienenden schwankenden Elementen ein für allemal die Lust zu nehmen, 
ihre Dienste den Feinden anzubieten3.

gez. Unterschrift.

3 Das Reichsverkehrsministerium reichte die ihm zugestellte Vorl. mit Vermerk E. IV. 42 Nr. 4661 
geheim vom 15. Mai 1923 zurück und bemerkte, „daß die Reichsbahndirektionen angewiesen sind, 
die Personalien der deutschen Eisenbahner, die in französische Dienste getreten sind, nach hier zu 
melden. Das geeignet Erscheinende wird alsdann von hier veranlaßt“.

14.

Anonyme Aufzeichnung über Mißstände in der sächsischen Polizei1.

Nach 7. Mai 19232. Ohne Ortsangabe. - BA. NL Geßler Nr. 57. Masch. Durchschrift.

1. In der Polizeiverwaltung wird eine völlig einseitig radikalsozialistisch orien­
tierte Beamtenpolitik getrieben. Macht und Einfluß der Regierungskommissare, 
Spitzen und Beamtenausschüsse und des Vorsitzenden des Verbandes sächsi­
scher Polizeibeamten nehmen immer mehr zu. Das Streben geht klar dahin, 
Führer- und höhere Beamtenstellen durch untere sozialistische Beamten zu 
besetzen. In erster Linie sorgen die Vorsitzenden der Beamtenausschüsse dafür, 
daß sie in diese Stellen kommen. Anstatt zu sparen, werden durch die Beförderun­
gen immer mehr Stellen geschaffen, um die Genossen unterzubringen.
In letzter Zeit sind Oberkommissar Kmetsch zum Polizeimajor, die bisherigen 
Wachtmeister oder Oberkommissare Reitzel, Schneidenbach und Schmidt IX 
(dieser vorbestraft), radikale Sozialisten, zu Polizei-Hauptleuten befördert worden. 
Diese Neubeförderung stand vor wenigen Tagen auf der Tagesordnung einer 
Versammlung des Beamtenausschusses. Es kam zu einer außerordentlich erregten 
Aussprache über diese „Uberspringerei“, wobei harte und scharfe Worte gegen 

1 Wie aus den Ziffern 4 und 6 hervorgeht, ist dieses Schreiben wahrscheinlich im Wehrkreiskomman­
do IV entstanden. Vgl. auch Nr. 12.

2 Die Datierung ergibt sich aus Ziffer 6.
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den gesamten Vorstand des Ausschusses fielen. Ein dementsprechender Beschluß 
an die Behörde wurde gefaßt. Ob und in welcher Richtung sich diese Bewegung 
weiter entwickeln wird, läßt sich zur Zeit noch nicht sagen.
2. Die Verwaltung von Waffen und Munition, sowie der Betrieb und die Kontrolle 
der eingesetzten Funkstellen der Polizei sind den Offizieren entzogen und unteren 
Beamten bzw. Regierungskommissaren übertragen worden.
3. Bei den letzten Unruhen in Dresden sind drei Verhaftete, nach denen die Polizei 
schon seit langer Zeit wegen verschiedener schwerer Vergehen fahndet, durch den 
Polizeipräsidenten nach persönlicher Fürsprache eines bekannten Kommunisten, 
ohne Wissen des betreffenden Ressortbearbeiters, wieder freigelassen worden.
4. Im Polizeipräsidium Dresden ist eine besondere Abteilung unter dem Regie­
rungskommissar Haufe mit 30 Beamten, deren Namen der Division bekannt sind, 
gebildet worden mit dem Auftrag, die Reichswehr zu überwachen. Den Beamten 
wurde eingeschärft, ihren Offizieren hiervon nichts zu sagen. Es wurde beobach­
tet, daß derartige Beamte in Zivil auf Rädern sich längere Zeit an Kaserneneingän­
gen aufhielten. Bei diesen Beobachtungen soll es sich in erster Linie darum 
handeln, Umlagerungen von Waffen pp. festzustehen. Nach Aussage der Gewährs­
männer soll auch damit zu rechnen sein, daß Beamte, in Reichswehruniform 
gekleidet, versuchen werden, diesen Überwachungsdienst auch innerhalb der 
Kasernen durchzuführen.
5. Die im Polizeipräsidium Dresden gebildete Abteilung zur Überwachung der 
Reichswehr ist unterdessen an Personal vermindert worden. Die öffentliche 
Überwachung der Reichswehr durch besondere Patrouillen auf Rädern ist in 
letzter Zeit nicht mehr beobachtet worden.
6. Am Sonntag, 6. Mai, ist telefonisch von Dresden den Regierungskommissaren 
der Landespolizei mitgeteilt worden, daß ein Kurier im Auto unterwegs sei und daß 
sich die Kommissare bereitzuhalten hätten, direkte Befehle aus Dresden entgegen­
zunehmen. Die Kommissare suchten sich daraufhin nur besonders „zuverlässige“ 
Leute unter einer Hundertschaft aus, denen ausdrücklich verboten wurde, selbst 
ihren direkten Vorgesetzten von ihrer Aufgabe und Tätigkeit Mitteilung zu 
machen.
Wie sich dann ergab, bestand die Aufgabe dieser Schutzpolizisten darin, das 
Nachkommando des z. Zt. auf dem Truppenübungsplatz weilenden Reichswehr- 
Regiments No. 11 zu überwachen resp. zu bespitzeln.
Dem Nachrichtenoffizier des Reichswehr-Regiments No. 11 gelang am folgenden 
Tage folgende Feststellung: Es war beobachtet worden, daß sich mehrere Leute in 
der Nähe des Kasernentores in auffallender Weise stundenlang bewegten. Als der 
Wachthabende jene aufforderte, sich zu entfernen, äußerte ein Unvorsichtiger, 
„man sei dienstlich hier“. Es soll dann von dem Wachthabenden an den 
Betreffenden die Aufforderung ergangen sein, mit zum Wachtlokal zu kommen 
und sich dort auszuweisen. Daraufhin habe jener seinen Ausweis gezogen, der ihn 
als Beamten der Landespolizei Leipzig legitimierte.
Der Vorfall, der verbürgt ist, beweist, daß Minister Liebmann3 Organe des

3 Hermann Liebmann (SPD, früher USPD), sächsischer Innenminister.
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Reiches, als solches ist die Reichswehr anzusprechen, durch „ergebene“ Beamte 
bespitzeln läßt.
7. Die Beobachtung, daß die Reichswehr von Seiten der sächsischen Regierung 
durch Polizeiorgane überwacht wird, ist auch in Leipzig und Bautzen gemacht 
worden.
8. Der Polizeioberst Schützinger  hat seiner vorgesetzten Dienststelle eine 
Denkschrift über Aufstellung von acht Polizeiregimentern in Sachsen aus proleta­
rischen Hundertschaften (Sozialisten und Kommunisten) vorgelegt. Sie ist aus 
Thüringen in die Hände des Gewährsmannes mit Gutachten von Müller-Branden­
burg  gelangt und deckt sich mit den Nachrichten aus Sachsen.

4

5
Wie verlautet, soll Schützinger die Aufstellung solcher Hundertschaften im ganzen 
Reiche betreiben und zu diesem Zwecke auch inkognito in Bayern gewesen sein. 
Vorläufiger Auszug folgt anbei.

Auszug aus der Denkschrift des 
Polizeioberst Schützinger

„Angesichts der zumindest zweifelhaften Rolle, welche die Wehrmacht der 
Republik im Falle eines Rechtsputsches spielen wird, erscheint ein Zusammenwir­
ken der beiden im Zentrum des Reichs gelegenen Arbeiterländer Sachsen und 
Thüringen geboten.“
„Zunächst muß Klarheit darüber bestehen, daß die sogenannten proletarischen 
Hundertschaften zwar hohen moralischen Wert besitzen und ein geeignetes 
Sammelbecken für die Anwärter der Hilfspolizei darstellen, daß sie jedoch als 
unbewaffnete Verbände ohne den Befehlsapparat einer modernen Feldarmee 
keinen Gefechtswert besitzen.“

Organisations-Plan.
Dresden: 1000 Mann grüne Polizei, 3000 Mann Hilfspolizei, zusammen drei 
Regimenter zu je 1200 Mann. Von diesen Regimentern werden eines im Wacht- 
dienst, zwei mobil verwendet.
Leipzig: Zwei Regimenter, Chemnitz, Zwickau, Plauen, Bautzen je ein Regiment 
zur Abgabe an den Kommandeur der Lapo. Die Landgendarmerie stellt in jeder 
Kreishauptmannschaft ein Bataillon, also fünf Bataillone.

Sonderformationen.
Aufmarsch-Plan.

1. Versammlung in der Gegend Zwickau-Plauen-Markneukirchen.
Aufmarsch in der Linie Frankenwald-Fichtelgebirge. Front nach Südwesten, 
sieben sächsische Regimenter; anschließend sechs (?) thüringische Regimenter im 
Thüringer Wald. Das achte sächsische Regiment in Nordostsachsen gegen das 
reaktionäre Nordostdeutschland.
2. Schutz von Dresden.
Brückenkopfstellung Friedrich-August-Brücke-Zirkus Sarrasani-Albertbrücke.

4 Dr. Hermann Schützinger, ehemaliger bayerischer Offizier, sächsischer Polizeioberst.
5 Hermann Müller-Brandenburg, Polizeioberst, Kommandeur der thüringischen Landespolizei.

31



14. Nach 7.5.1923 Kapitel I

Rückhalte: Südende Friedrich-August-Brücke (Schloß). Südende Albertbrücke 
(Jägerkaserne). Absperrung der inneren Altstadt. Feldwache im Schlachthof.
9. Seit dem 1. 10. 1922 sind in den verschiedenen Groß-Städten Sachsens sieben 
sogenannte Nachrichtenstellen eingerichtet worden, welche den Zweck haben, die 
Rechts- und Linksorganisationen zu bespitzeln. Außerdem ist beim Polizeipräsi­
dium Dresden eine Zentrale für Nachrichtenwesen eingerichtet, bei der alle 
innenpolitischen Nachrichten einlaufen. Zu dieser Stelle gehören eine Menge 
Beamte und sämtliche Regierungskommissare Sachsens. Letztere haben sich in 
die Gehaltsgruppen 8-10 hineingedrängt, ohne daß einer von ihnen im Besitze 
eines Befähigungszeugnisses für mittlere oder höhere Beamtenlaufbahn ist. Als 
Steuerzahler muß man sich fragen, ob eine derartige Einrichtung bei der traurigen 
Finanzlage des Reiches und der Länder unbedingt notwendig ist.
Über die Tätigkeit des Regierungskommissars Haufe ein Beispiel:
Er entsendet Beamte nach München, um die bayerischen innenpolitischen 
Verhältnisse auszukundschaften auf Kosten der Steuerzahler. Bei dem letzten 
Wahlkampf in Sachsen erschien in der Dresdener Volkszeitung No. 252 vom 
27. 10. 1922 ein Artikel mit der Überschrift: Deutschnationales Verschwörertum 
und sein Dresdener Selbstschutz6. In diesem Artikel wurde die Dresdener Polizei 
scharf gemacht gegen die Leute, die mit Waffen in einer Versammlung gewesen 
sein sollen. Am 2. 11. 1922 wurde von der Staatsanwaltschaft Herrn Haufe diese 
Angelegenheit zur Erörterung gegeben, mit dem Ersuchen, diejenigen Versamm­
lungsbesucher, welche Waffen geführt haben sollen, zu ermitteln. Haufe gab die 
Akten an den Staatsanwalt mit dem Bemerken zurück, daß die betreffenden 
Personen nicht zu ermitteln seien. Tatsache ist aber, daß Haufe selbst in jener 
Versammlung gewesen ist und den Artikel selbst in die Zeitung gebracht hat. Er 
hat also als Abteilungsleiter beim Polizeipräsidium gegen seine eigene Behörde 
scharf gemacht.
In Bezug auf Geldausgaben scheint Haufe unbeschränkte Freiheit zu haben, wie ja 
auch die Entsendung von Beamten nach München zeigt. Es erscheint sehr 
zweifelhaft, ob diese Dienstreisen notwendig sind und auch ordnungsmäßig 
verrechnet werden.

6 Die Dresdner Volkszeitung Nr. 252 vom 27. Oktober 1922 veröffentlichte an herausgehobener Stelle 
einen ungezeichneten fett gedruckten Artikel: „Deutschnationales Verschwörertum und sein 
Dresdner Saalschutz.“ Darin wurde behauptet, daß der bei Versammlungen der DNVP in Dresden 
auftretende Rednerschutz Personen umfasse, „die nach dem Rathenau-Mord wegen Verdachts der 
Begünstigung der Teilnehmerschaft sistiert werden mußten“, und teilweise bewaffnet sei. „Es wird 
sich notwendig machen, daß die Polizei in künftigen Fällen diesen aus Verschwörern und dunklen 
Elementen bestehenden deutschnationalen Saalschutz entsprechend untersucht, wenn Katastro­
phen und Zusammenstöße vermieden werden sollen.“
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15.

Befehl des Chefs der Heeresleitung, General d. Inf. v. Seeckt, über die 
Sicherung militärischer Diensträume gegen Übergriffe der Polizei.

18. Mai 1923. Berlin. Nr. 553.5.23. T. 1. III. - BA-MA. F 3203 Alla 155 Bd. 3. Vervielf. 
Abschrift.

Eine hohe Polizeistelle hat von einer Dienststelle des Heeres die Öffnung des 
eisernen Dienstschrankes gefordert und als diese verweigert wurde, durch Beamte 
unter Anwendung von Gewalt dem verantwortlichen Offizier in seinem Dienstraum 
den Schlüssel entreißen lassen und sich der im Schrank liegenden geheimen 
Dienstakten bemächtigt1.
Nach § 98 und § 105 der Str.P.O.2 dürfen Beschlagnahmungen und Durchsuchun­
gen in militärischen Diensträumen lediglich durch Militärbehörden vorgenommen 
werden. Zivilbehörden sind in keinem Falle zur Vornahme derartiger Amtshand­
lungen in militärischen Diensträumen befugt. Die Strafprozeßordnung ist ein 
deutsches Reichsgesetz. Der verantwortliche Polizeibeamte hat sich demnach 
eines schweren Gesetzbruches schuldig gemacht. Die Erledigung des Falles 
schwebt noch. Um aber in Zukunft die Beachtung der Gesetze auf alle Fälle sicher 
zu stellen, befehle ich folgendes:
Alle Dienststellen des Heeres sind dafür verantwortlich, daß ihre Diensträume und 
Geschäftsstellen so gesichert werden, daß sie einem gesetzwidrigem Zugriff entzogen 
sind. Zur Abwehr solchen Zugriffs ist nötigenfalls von der Waffe Gebrauch zu 
machen3.

gez. v. Seeckt.

1 Preußische Polizei war wenige Tage zuvor in geschilderter Weise gegen den Verbindungsoffizier in 
Hamburg, Oberstleutnant v. Brederlow, vorgegangen. Rabenau S. 329. Der Vorfall führte zu 
Auseinandersetzungen des Reichswehrministeriums mit dem preußischen Innenministerium und 
dem Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, vgl. Kabinett Cuno Nr. 170, Nr. 188, Nr. 201. Im 
Reichswehrministerium wurde in diesem Zusammenhang der Gedanke erörtert, zur Konsolidierung 
der inneren Lage die Möglichkeiten des Art. 48 der Reichsverfassung auszunutzen. Carsten S. 178, 
Meier-Welcker S. 365 f., Rabenau S. 329. Vgl. auch Nr. 141.

2 § 98 der Strafprozeßordnung regelte das Verfahren der Beschlagnahme in militärischen Dienstge­
bäuden entsprechend den nach § 105 geltenden Regeln für deren Durchsuchung. Vgl. Nr. 3 
Anm. 4.

3 Severing II S. 118 behauptet, auf eine entsprechende Ankündigung des Majors v. Schleicher 
erwidert zu haben: „Ihr Herr Minister wird keinen Befehl zum Schießen geben - so gut kenne ich 
ihn. Aber sollte es einmal einer Ihrer Herren wagen, mit der Waffe in der Hand sich einer 
Durchsuchung zu widersetzen, die auf der Grundlage des gleichen Rechts für alle erfolgt, dann 
werde ich in Zukunft die Kriminalbeamten durch Schutzpolizeibeamte begleiten lassen, die im Falle 
des Widerstandes von der Waffe Gebrauch machen werden. Sagen Sie das Ihrem Herrn Minister 
und allen, die es angeht.“ Die rechtliche Problematik des Konflikts ist allerdings in Severings 
Darstellung verwischt.
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16.

Bericht von Kriminalkommissar Weitzel über die Tätigkeit der Organi­
sation Hauenstein im besetzten Gebiet.

25. Mai 1923. Elberfeld. - BA. R 43 1/213. Vervielf. Abschrift.

Die Organisation Hauenstein1 im Ruhrgebiet ist nach Hauensteins eigenen 
Angaben und nach den bisherigen Feststellungen entstanden auf eine Anregung 
hin des Oberingenieurs Haller von den Kruppwerken in Essen. Dieser Haller, der 
mir als Konstrukteur der Kruppschen Ferngeschütze bezeichnet wurde und der 
gegenwärtig als Vertrauensmann der Arbeiterschaft, insbesondere mit Hilfe der 
christlichen Gewerkschaften, für etwaige Notwendigkeiten aktiven Widerstand 
gegen den Ruhreinfall organisieren soll, wandte sich am 10. Januar d. Js. durch 
eine Mittelsperson an den in Berlin sich aufhaltenden Hauenstein mit der Bitte, 
ihn, Haller, tunlichst umgehend in Essen aufzusuchen. Hauenstein entsprach 
dieser Bitte sofort, obwohl er, wie er selbst angibt, Haller bis dahin nicht kannte 
und auch heute noch nicht wissen will, wie Haller damals auf Hauenstein 
gekommen ist. Am 12. Januar d. Js. fand im Hauptverwaltungsgebäude von Krupp 
in Essen die erste Besprechung zwischen Haller und Hauenstein statt. Hierbei 
entwickelte Haller den Plan, zur Stärkung des passiven Widerstandes gegen die 
Maßnahmen der Franzosen im neubesetzten Gebiet eine Organisation zu schaffen, 
die
1. Beobachtung des französischen Militärs und seiner Bewegungen,
2. Überwachung des französischen Spionagedienstes,
3. Störungen der französischen Versuche, beschlagnahmte Kohlen abzufahren, 
durch Sprengungen der in Frage kommenden Bahnlinie im Einverständnis mit den 
zuständigen Stellen
zur Aufgabe hatte.
Die Leitung dieser Organisation, deren Etat anfangs mit monatlich vier Millionen 
Mark, nach etwa sechs Wochen - von Anfang März ab - auf eine Million Mark per 
Dekade festgesetzt wurde, sollte Hauenstein übernehmen. Hauenstein erklärte 
sich hierzu bereit unter der Bedingung, daß ihm das Einverständnis der Behörden 
mit der Existenz und Tätigkeit einer solchen Organisation besonders nachgewie­
sen würde. Zu diesem Zwecke fuhr Haller mit Hauenstein an einem der nächsten 
Tage (nach der ersten Unterredung) zur Handelskammer in Essen, wo eine 
Besprechung mit den leitenden Herren der Handelskammer - deren Namen 
Hauenstein nicht mehr angeben kann, die er aber aufzusuchen und näher zu 
bezeichnen bereit ist - stattfand. Hierbei bestätigten die Vertreter der Handels­
kammer, daß das Aufziehen der geplanten Organisation durchaus im Interesse der 
deutschen Wirtschaft im besetzten Gebiet läge und daß die Handelskammer bereit 
wäre, vor jeder beabsichtigten Aktion gutachtlich dahingehend Stellung zu 

1 Zur Tätigkeit Hauensteins, der sich oft des Decknamens Heinz bediente, vgl. Friedrich Glom- 
bowski, Organisation Heinz. Das Schicksal der Kameraden Schlageters. Nach den Akten 
bearbeitet. Berlin 1934. Dieses Buch kann allerdings trotz der Autorisation durch Hauenstein nicht 
als zulängliche Darstellung betrachtet werden.
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nehmen, ob der betreffende Sabotageakt für zweckmäßig gehalten oder besser zu 
unterlassen wäre.
Im Anschluß an diese Besprechung in der Handelskammer fand auf Betreiben von 
Haller eine zweite Besprechung in der Eisenbahnbetriebsleitung West in Elberfeld 
statt, bei welcher Haller den Hauenstein mit den Oberregierungsräten Heiges und 
Kleinmann bekanntmachte. Wie Hauenstein versichert, bestätigten die genannten 
Herren, daß die Schaffung der geplanten Organisation im Interesse der Regierung 
läge und daß der Herr Oberregierungsrat Heiges insofern der Sache bereits 
vorgearbeitet habe, als er einen Trupp von 20 Eisenbahnern aus Württemberg in 
Elberfeld zusammengezogen habe, die für derartige Zwecke bereitstünden. Es 
fehlten hierunter Fachleute für Sprengungen.
Hauenstein erklärt, bei Gelegenheit dieser Besprechung folgende vier Sprengungs­
aufträge von den genannten Vertretern der Eisenbahnbetriebsleitung West erhal­
ten zu haben:

1. Sprengung der Strecke München-Gladbach - Aachen,
2. Sprengung der Strecke Jülich - Aachen,
3. Sprengung der Strecke Düren - Aachen,
4. Sprengung der Strecke Call - Euskirchen.

Von diesen Aufträgen wurden die unter 1 und 3 genannten durch Kommandos, die 
zur einen Hälfte aus Leuten des Herrn Oberregierungsrats Heiges, zur anderen 
Hälfte aus von Hauenstein gestellten Sprengfachleuten bestanden, ausgeführt. 
Zum Beweise für die Richtigkeit seiner diesbezüglichen Angaben über das aktive 
Zusammenwirken mit dem von Oberregierungsrat Heiges gestellten Personal gibt 
Hauenstein eine Reihe von Zeichnungen und Erkundungsmeldungen, unterschrie­
ben von jenen Heiges-Leuten, zu den Akten.
Heinz hatte nach Übernahme des Auftrages zur Schaffung der Organisation eine 
Reihe von Leuten in Oberschlesien sitzen, die er für seine neue Aufgabe nach dem 
Ruhrgebiet herüberzuziehen sich bemühte. Zu diesem Zwecke wurden ihm von 
Oberregierungsrat Heiges und Kleinmann Freifahrtscheine ausgestellt, von denen 
Hauenstein einige Exemplare gleichfalls zu den Akten gibt. Bei diesem Heranho­
len von Leuten geschah es, daß ein Trupp von fünf Mann unter Führung eines 
gewissen Sadowsky in Breslau durch die dortige Landeskriminalpolizei festgehal­
ten wurde. Auf bezügliche Anfrage sandte Oberregierungsrat Kleinmann ein 
Telegramm an die Kriminalpolizei Breslau mit dem Ersuchen, die Leute als für 
seine Zwecke bestimmt sofort freizulassen. Die diesbezüglichen Vorgänge sind in 
Elberfeld von Kriminalbetriebsassistent Jäger bearbeitet worden.
Ebenso erhielt Hauenstein auf Veranlassung des Oberregierungsrats Heiges Pässe 
für seine Leute nach deren Angaben ausgestellt, und zwar, wie Hauenstein 
behauptet, sowohl von der Polizeibehörde Essen wie auch von der Polizeibehörde 
Elberfeld. Hauenstein gibt im einzelnen über diese Paßbeschaffung an, daß sein 
„Feldwebel“ Fred Krause, bisher in Elberfeld aufhältig, jetzt unbekannt verzogen, 
diese Paßangelegenheiten selbständig im Einvernehmen mit Oberregierungsrat 
Heiges erledigte.
Weitere Pässe erhielt Hauenstein vom Polizeipräsidium Bottrop, ohne jedoch hier 
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nähere Einzelheiten über die Art und Weise der Beschaffung angeben zu können, 
die hier Schlageter2 vermittelte.
Das nach und nach durch Heranziehen von Vertrauensleuten aus Oberschlesien 
von Hauenstein auf die Stärke von etwa 30 Mann gebrachte Kommando „Heinz“ 
gliederte sich damals nach Schilderung Hauensteins wie folgt:
Sitz der Oberleitung: Elberfeld, und zwar in den verschiedensten Hotels, wo 
Hauenstein unter seinem richtigen Namen, während der letzten vier Wochen unter 
dem Namen Heinz Hochberg, wohnte. Bei Hauenstein-Hochberg als Kurier und 
für sonstige Sonderaufträge: Koelbel und Jürgens. Letzterer gleichzeitig Vermitt­
ler der Beziehungen Hauensteins zur Kameradschaft Schill in Elberfeld.
1. Gruppe: Schlageter, Leo mit anfangs 10, später 7 Mann. Sitz und Tätigkeitsbe­
reich: Essen.
2. Gruppe: Hannakel mit 10 Mann, später 4 Mann. Sitz und Tätigkeitsbereich: 
zuerst Duisburg, später Düsseldorf bis Werden.
3. Gruppe: Sadowsky mit anfänglich 8, später 3 Mann. Sitz und Tätigkeitsbereich: 
Bochum, später auch Recklinghausen, Langenberg und Velbert.
Weitere Einzelheiten und kurze Übersicht über die Tätigkeit der Organisation 
Heinz siehe am Schluß des Berichts.
Hauenstein erklärte weiter, daß ihm die Ausführung von Sabotageakten usw. 
lediglich im Einverständnis mit Organen des Reichsverkehrsministeriums und der 
Handelskammer Essen nicht genügend behördlich sanktioniert erschien und daß 
er deshalb Ende Januar 1923 aus eigener Initiative nach Berlin fuhr, um dortselbst 
mit dem Reichswehrministerium Fühlung zu nehmen. Er sprach zunächst bei den 
ihm persönlich bekannten Hauptleuten Winzer3 und Friderici4 vor, die ihn, 
nachdem sie erfahren hatten, worum es sich handelte, an den Chef der 
Operationsabteilung, Oberstleutnant von Stülpnagel5, wiesen. Als Zeugen für die 
Tatsache seines Vorsprechens im Reichswehrministerium, und insbesondere 
seiner Rücksprache mit Oberstleutnant von Stülpnagel, gibt Hauenstein den 
Leutnant von der Osten6 an, der damals im Reichswehrministerium tätig war und 
jetzt aktiver Reichswehroffizier bei der Artillerie in Halberstadt ist. Nach 
Darstellung des Hauenstein erklärte Oberstleutnant von Stülpnagel, daß das 
Reichswehrministerium lebhaftestes Interesse an der Tätigkeit der Organisation 
Hauenstein habe, daß das Ministerium als solches aber nach den Bestimmungen 
des Friedensvertrages mit diesen Dingen sich nicht unmittelbar befassen dürfte. 
Aus diesem Grunde sei von der Reichsregierung ein gewisser Herr Jahnke7 zur 
Durchführung aller Sabotageakte und zur Zusammenfassung aller bisher für diese 
Aufgaben entstandenen Gruppen beauftragt. Oberstleutnant von Stülpnagel 

2 Albert Leo Schlageter, ehemaliger Offizier und Freikorpskämpfer, wurde wegen der Sprengung 
einer Eisenbahnbrücke von einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt und am 26. Mai 
1923 in Düsseldorf erschossen.

3 Hauptmann Winzer, in der Heeresabteilung des Reichswehrministeriums.
4 Hauptmann Friderici, in der Heeresabteilung des Reichswehrministeriums.
5 Oberstleutnant Joachim v. Stülpnagel, Leiter der Heeresabteilung des Reichswehrministeriums.
6 Leutnant von der Osten, im 4. Artillerie-Regiment.
7 Zur Tätigkeit Jahnkes vgl. Carsten S. 175.
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vermittelte im Anschluß an diese Unterredung Hauenstein die persönliche 
Bekanntschaft mit Jahnke, indem er diesen unter einer Hauenstein nicht mehr 
erinnerlichen Nummer in Berlin anrief und einen Treffpunkt in einer Weinstube 
am Potsdamer Platz in Berlin verabredete. Jahnke, den Oberstleutnant von 
Stülpnagel Hauenstein gegenüber als ,, Reichs beauftragter für sämtliche Sabotage­
akte“ bezeichnet hatte, empfing Hauenstein im Anschluß an die Besprechung mit 
von Stülpnagel in der besagten Weinstube und ließ sich den Aufbau und das 
bisherige Arbeiten der Gruppe Hauenstein genau erläutern. Er erklärte sein 
Einverständnis mit dieser bisherigen Tätigkeit, empfahl jedoch Hauenstein, da 
seine Gruppe nur einen kleinen Teil des vom Reich eingesetzten Sabotageappara­
tes bilden könnte, daß Heinz weiterhin seine Aufträge von seinen bisherigen 
Auftraggebern Haller und Graf Beissel entgegennehmen sollte. Er, Jahnke, würde 
mit diesen Stellen Fühlung nehmen.
In Essen wurde nach Rückkehr des Hauenstein aus Berlin die Arbeit energisch 
aufgenommen, und zwar insbesondere die Überwachung und Verfolgung des 
französischen Spitzeldienstes, welche hier Schlageter im engsten Einvernehmen 
mit der Essener Polizeibehörde durchführte. Hierher gehört auch die Erschießung 
des in französischen Diensten stehenden Kommunisten Synder, welcher auf 
Anordnung der französischen Besatzungsbehörde von der Essener Polizei freige­
lassen werden mußte, vor dem Polizeigebäude aber im Einverständnis mit der 
Essener Polizei von der Gruppe Schlageter (die nach Angabe von Hauenstein für 
diese Aktion einige Kriminalmarken zur Verfügung gestellt erhalten hatte) wieder 
festgenommen und etwa 100 Meter vom Gebäude der Polizeiverwaltung entfernt 
erschossen wurde.
Mehrere Wochen, etwa von Anfang Februar bis Ende März, weilte in dienstlichem 
Auftrage der aktive Leutnant von der Osten von der Abteilung für Kriegsgreuel des 
Reichswehrministeriums bei Hauenstein. Von der Osten hatte Auftrag, im 
Ruhrgebiet Greuelbilder aufzunehmen, und hatte sich für die Dauer seines 
Auftrages der Kolonne Hauenstein angeschlossen.

Zu erwähnen ist das in diese Zeit fallende Ausrüsten der Kolonne Hauenstein mit 
Sprengmaterial und Waffen. Sprengstoff erhielt Hauenstein nach seiner Angabe 
durch Vermittlung von Haller in den verschiedensten Werken des Industriebe­
zirks, ebenso die üblichen Zündmaschinen für elektrische Fernzündung und die 
hierzu notwendigen Kabel. Die bei Hauenstein bei seiner Festnahme durch die 
Elberfelder Polizei vorgefundenen Glasröhrchen mit Säure gehören zu einer 
Zündvorrichtung für Sprengungen, die erst in der letzten Zeit des Krieges 
militärischerseits in Anwendung gebracht wurde und von der Hauenstein einige 
Zündröhren von der Sabotageabteilung des Admiralstabes in Berlin für seine 
Tätigkeit in Oberschlesien etwa 1920 erhalten haben will. Die Säuren enthalten 
Lösungen verschiedener Stärkegrade. Die Konstruktion einer solchen Säurezün­
dung ist ungefähr die: In einem verschlossenen Metallzylinder, der an seinem 
einen Ende eine Sprengkapsel mit Knallquecksilber enthält, ruht der durch eine 
Spiralfeder gespannte Schlagbolzen, der wiederum durch einen Eisendraht in 
seiner gespannten Lage fixiert wird. Die unmittelbare Umgebung dieses Eisen­
drahtes ist als zylindrisches Gefäß ausgebildet, das bei Ingebrauchnahme der 
Zündvorrichtung mit Säure gefüllt wird, welche die Bestimmung hat, den 
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Eisendraht zu zerfressen. Je nachdem man nun einen stärkeren oder schwächeren 
Säuregehalt dieser Lösung zusetzt, vermag man die Dauer dieser zum Zerstören 
des eisernen Haltedrahtes notwendigen Zeit zu bestimmen, und zwar mit einer 
Genauigkeit bis auf 15 Minuten. Die Einstellungsmöglichkeiten dieser Säurezün­
dung liegen von etwa 30 Minuten bis 360 Stunden. In dem Augenblick der erfolgten 
Zerstörung des eisernen Haltedrahtes durch die Säureeinwirkung wird der 
gespannte Schlagbolzen frei, schlägt auf die Zündkapsel und bringt den Zündappa­
rat zur Detonation.
An Waffen besaß Hauenstein außer kleinen Handfeuerwaffen nach seiner Angabe 
fünf Maschinenpistolen, von denen er zwei von Haller, eine von einem gewissen 
Lorenzen (früher in Essen als Leiter eines Sondertrupps für Haller tätig, jetzt 
geflüchtet und unbekannten Aufenthalts) erhalten haben will. Zwei weitere 
Maschinenpistolen hat Schlageter von der Essener Polizei erhalten. Alle Waffen 
stammen angeblich aus Beständen der Schutzpolizei Essen, welche diese bei 
ihrem Abmarsch aus Essen bei Krupp zurückgelassen hat.
Die stärker werdende Gegenwirkung von französischer Seite veranlaßte die 
bisherige Leitung in Essen, ihren Sitz nach Hamm zu verlegen, und zwar Ende 
Februar dieses Jahres. Hauenstein erhielt zu dieser Zeit von Haller im Kruppka­
sino in Essen einen gewissen Herrn Kastorf vorgestellt, der in Hamm nunmehr die 
Leitung und Fortsetzung der bisher von Haller ausgeübten Tätigkeit übernehmen 
sollte. Kastorf wurde als Hauptmann a. D. vorgestellt; seine Privatwohnung soll in 
Berlin, Havelstraße 8 (?) sein. Ihren Sitz schlug die Leitung Kastorf in Hamm im 
Büro der westfälischen Drahtindustrie auf; Telefonanschluß Hamm 1444. Kastorf 
persönlich nahm Wohnung im Hotel Dinkelmann in Hamm, ebenso wie seine 
beiden Gehilfen, die aktiven Oberleutnants Wichert8 und Speidel9 der Reichswehr. 
Von Kastorf erhielt Hauenstein nunmehr seine weiteren Aufträge. Unter anderem 
übersandte er Hauenstein eine handschriftlich hergestellte Liste französischer 
Agenten, die von der Meldestelle des Oberpräsidiums Münster stammte. Die 
betreffenden Agenten sollten nach Elberfeld gelockt und dortselbst der Polizei 
übergeben werden. Hauenstein erklärte, Kastorf darauf hingewiesen zu haben, 
daß vor Inangriffnahme dieser Aufgabe eine Benachrichtigung der Elberfelder 
Polizei von dem geplanten Unternehmen veranlaßt werden müßte. Kastorf hat 
daraufhin durch Schlageter Hauenstein mitteilen lassen, daß er sich wegen der 
Benachrichtigung mit Oberstleutnant von Falkenhausen10, dem Chef des Stabes 
beim Wehrkreiskommando Münster, in Verbindung gesetzt und daß dieser ihm 
zugesagt habe, das Weitere über das Oberpräsidium Münster zu veranlassen. 
Hauenstein hat eine weitere Benachrichtigung in dieser Angelegenheit nicht 
erhalten und daher auch eine direkte Verbindungnahme mit der Elberfelder 
Polizei noch nicht durchgeführt.
Das Unternehmen am 10. dieses Monats von Elberfeld aus, angeblich gegen 
französische Posten, sollte nach Darstellung Hauensteins lediglich eine Vorübung 
für einen Versuch sein, Schlageter und seine Genossen aus der Gefangenschaft 

8 Vgl. Nr. 10 Anm. 2.
9 Oberleutnant Helmuth Speidel, im 18. Reiter-Regiment.

10 Oberstleutnant v. Falkenhausen, Chef des Stabes des Wehrkreiskommandos VI.
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der Franzosen zu befreien. Nach Angabe Hauensteins sind die bei diesem 
Unternehmen tätig gewesenen Leute von der Kameradschaft Schill in Elberfeld 
nicht Angehörige der eigentlichen Organisation Hauenstein. Vielmehr habe der 
Kaufmann Jürgens in Elberfeld dem Hauenstein die Bekanntschaft dieser jungen 
Leute nur für seinen Zweck zur Verfügung gestellt. Hauenstein erklärte mir im 
Gefängnis in Cassel, daß diese Leute für solche Aufgaben zu ungeübt und zu 
ängstlich gewesen wären und daß er unter allen Umständen von ihrer Verwendung 
abgesehen haben würde. Zu seiner Organisation gehörten von diesen Leuten 
lediglich Jürgens und Kölbel. Der letztere habe insbesondere den Kurierverkehr zu 
Kastorf versehen, die Aufträge und dekadenweisen Geldzahlungen entgegenge­
nommen und Tätigkeitsberichte und Ermittelungsergebnisse dorthin über­
bracht.
Wie oben bereits bemerkt, umfaßte die Organisation Hauenstein anfangs etwa 
30 Mann; sie wurde Anfang März auf etwa 15 Mann verringert und hatte nach der 
Festnahme von Schlageter nur noch einen Bestand von fünf Mann. Während ihr 
ursprünglich Haller den Abschnitt Essen-Duisburg zugewiesen hatte, arbeitete sie 
nach der Festnahme des Schlageter nur im Abschnitt zwischen Wupper und Ruhr, 
östlich begrenzt durch Langenberg. Gegenwärtig ist nach Angabe Hauensteins die 
Organisation durch Entlassung nahezu aufgelöst; Angehörige seien nur noch ein 
gewisser Fred Krause und ein gewisser Federer, der seit 1915 Bursche von 
Schlageter gewesen sei. Beide sollen, wie Hauenstein angibt, seit dem Eingreifen 
der Elberfelder Polizei flüchtig sein.
Uber die Tätigkeit im einzelnen berichtet Hauenstein, daß insgesamt etwa 
18 Sprengungen, darunter die im Hernekanal, vorgenommen und etwa acht 
französische Spitzel beseitigt worden seien. Des weiteren sei ein Einbruchsunter­
nehmen im Hotel zur Post in Essen erfolgreich durchgeführt worden, bei dem den 
in diesem Hotel tätigen französischen Kriminalkommissaren einige Akten abge­
nommen worden wären, die Kastorf erhalten hätte.
Die Befreiung des Herrn Krupp von Bohlen11 sei gleichfalls vorbereitet gewesen. 
Der oben erwähnte Gruppenführer Hannakel habe mit Krupp gesprochen, dieser 
aber habe abgelehnt, sich an dem Unternehmen zu beteiligen. Die gleichfalls 
befragten Direktoren hätten ihr Verhalten bei dem Unternehmen von der Haltung 
des Herrn Krupp von Bohlen abhängig gemacht.
Fertig vorbereitet sei die Sprengung des D-Zuges Essen-Paris, der nachmittags 
Düsseldorf verlasse und mit dem gewöhnlich prominente französische Persönlich­
keiten nach Paris zurückzukehren pflegten. Würde etwa das Todesurteil an 
Schlageter vollstreckt, so wäre diese Sprengung die unverzüglich darauf folgende 
Antwort.
Bezüglich der Zahlungen bemerkte Hauenstein, daß sie bis Anfang März von 
Haller oder seinem Vertreter Graf von Beissel, seit Anfang März von Kastorf 
geleistet worden seien.
Zusammenfassend sei hingewiesen auf den Schluß der persönlichen Niederschrift 
Hauenstein, wo er sagt:

11 Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Leiter der Kruppwerke.
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„Auf Grund des vorstehend geschilderten Zusammenarbeitens mit allen behörd­
lichen Stellen und meiner Erkundigungen in Berlin mußte ich voll und ganz 
annehmen, im Einverständnis und im Interesse aller in Betracht kommenden 
Regierungsstellen zu handeln und mich vollkommen berechtigt zu meinem Tun zu 
fühlen.
Ich habe jede innerpolitische Tätigkeit innerhalb oder durch meine Gruppe 
abgelehnt und strengstens verboten. Die mir durch den französischen Staatsanwalt 
Barthelet nachgesagte Verbindung mit der deutsch-völkischen Freiheitspartei12 
hat nicht bestanden. Im Gegenteil stehe ich zu diesen Herren in einem sehr 
gespannten Verhältnis, das sich sogar zu einem ehrengerichtlichen Verfahren 
zwischen mir und Roßbach13 zugespitzt hat. Ich habe sogar berechtigten Grund zu 
der Annahme, daß der Verrat an meinem Trupp Schlageter auf Veranlassung von 
Roßbach geschehen ist, da Schneider und Götze sogenannte B (Bund)-Leute von 
Roßbach sind (B-Leute sind von Roßbach ausgesuchte und vereidigte Leute, die er 
für besondere Aufgaben verwendet). Aus Oberschlesien erhielt ich Ende Februar 
dieses Jahres eine Warnung vor Götze, der Auftrag von Roßbach habe, meine 
Abteilung auseinanderzubringen . . .“

gez. Weitzel.
Kriminalkommissar.

Vermerk. Lorenzen soll dem Vernehmen nach in Hamm bei Kastorf tätig sein.
gez. Weitzel14.

12 Deutsch-Völkische Freiheitspartei, im Dezember 1922 gegründete Vereinigung mit extrem nationa­
listischer, antiparlamentarischer, antimarxistischer wie antikapitalistischer Ideologie, die eine 
„völkische Diktatur“ anstrebte und 1923 enge Verbindung zur NSDAP aufnahm. Bürgerliche 
Parteien I S. 765-770.

13 Oberleutnant a. D. Gerhard Roßbach, Organisator militärischer und paramilitärischer Geheim­
bünde, zeitweilig in der Deutsch-Völkischen Freiheitspartei führend tätig. Er war vom 17. März bis 
13. Oktober 1923 in Untersuchungshaft, aus der er an den Reichskanzler Cuno appellierte. Kabinett 
Cuno Nr. 190. Zu seinen Aktivitäten vgl. ebd. Nr. 105, Nr. 108 und Nr. 172 sowie Gerhard 
Roßbach, Mein Weg durch die Zeit. Weilburg 1950.

14 Der preußische Innenminister Severing übersandte diesen Bericht am 8. Juni 1923 an den 
Staatssekretär in der Reichskanzlei, Hamm, und erklärte: „Ich habe Grund zu der Annahme, daß 
die Angaben des Hauenstein über die Beziehungen seiner Organisation zu Behörden zutreffen. Ist 
dies aber der Fall, so müssen die Betroffenen ihre Festnahme durch die Polizei als bitteres Unrecht 
empfinden, wie diese Maßnahme auch in der Presse unliebsames Aufsehen erregt hat. Die 
Verantwortung für diese unerwünschten Folgen muß ich jedoch denjenigen Stellen überlassen, die 
derartige Organisationen schaffen und ihnen Aufträge erteilen, ohne mit mir und den Polizeibehör­
den dieserhalb in Verbindung getreten zu sein. Diesen Zustand halte ich aus unbedingt 
maßgebenden politischen Gesichtspunkten für völlig unerträglich und bin nicht in der Lage, mich 
mit ihm abzufinden.“ Kabinett Cuno Nr. 184.
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17.

Aufzeichnung von Beschwerden der Reichswehr über die sächsische 
Regierung.

Nach 28. Mai 19231. Ohne Ortsangabe. Überschrift: Sachsen. - BA-MA. N 42/24. Masch. 
Reinschrift.

I. Grenzschutzfragen.
1. Sächsische Regierung hat Zusammenarbeiten der Zivilbehörden mit der Reichs­
wehr in Sachen Grenzschutz verboten.
(vgl. Ani. 1 und 22)
2. Für das Verhalten der Bevölkerung bei tschechischem Einmarsch hat die 
sächsische Regierung als Richtlinien gegeben:
a) bei Bandeneinfall ist Widerstand zu leisten, auf Unterstützung durch Reichs­
wehr wird gerechnet,
b) bei Einmarsch regulärer Truppen ist kein Widerstand zu leisten, 
(vgl. 1 und 6)
3. Öffentliche Angriffe gegen die Reichswehr wegen Maßnahmen, die von der 
Reichsregierung zum Schutze der Grenzen angeordnet sind, müssen als Landes­
verrat betrachtet werden.
(vgl. 3)
II. Beschwerden.
1. Überwachung der Reichswehr durch sächsische Polizeiorgane.
a) Im Polizei-Präsidium Dresden besondere Abteilung unter Regierungskommissar 
Haufe mit 30 Beamten zur Überwachung der Reichswehr.
b) Beamte in Zivil auf Rädern halten sich längere Zeit an Kaserneneingängen auf, 
um Beobachtungen über Umlagerungen von Waffen zu machen.
c) Beamte in Reichswehr-Uniform sollen versuchen, diesen Überwachungsdienst 
auch innerhalb der Kasernen durchzuführen.
(vgl. Ani. 4)
d) Minister Liebmann erteilte Auftrag, das Nachkommando des z. Zt. auf dem 
Truppenübungsplatz befindlichen Infanterieregiments 11 in Leipzig zu überwa­
chen, resp. zu bespitzeln.
(vgl. Ani. 5)
e) Die Beobachtung, daß die Reichswehr durch Polizeiorgane überwacht wird, ist 
auch in Leipzig und Bautzen gemacht worden.
(vgl. Ani. 6)
f) In der Besprechung beim Minister-Präsidenten Dr. Zeigner am 3. 5. erteilte 
dieser Anweisung, die Verbindung der Reichswehr mit Geheimorganisationen 

1 Die Datierung ergibt sich aus Ziffer III.
2 Die hier und im folgenden genannten Anlagen wurden nicht ermittelt.

41



17. Nach 28. 5.1923 Kapitel I

nicht zu stören, aber vertraulich über das, was darüber bekannt werde, zu 
berichten.
(vgl. Ani. 1)
2. In Waffenfragen - Rückgabe beschlagnahmter Waffen an Reichswehr - wird 
absichtliche Verschleppungspolitik durch sächsische Regierung getrieben.
(vgl. Ani. 6)
Fall Küchenmeister
(vgl. Ani. 7)
3. Hetze der sozialistischen Presse gegen Reichswehr.
a) Gegen Oberstleutnant Cummerow, I./I. R. II3
(vgl. Ani. 3, Blatt 5)
b) Programmrede des sächsischen Ministerpräsidenten „Reichswehr hat sich zu 
einer Bedrohung der Republik entwickelt“ .4
(vgl. Ani. 8)
c) Notwendigkeit zur Errichtung proletarischer Abwehrorganisationen wegen 
Unzuverlässigkeit der Reichswehr. (Dresdener Nachrichten Nr. 99 , Neue Sparta­
kusbriefe ).

5
6

(vgl. Ani. 9)
Dresdener Neueste Nachrichten Nr. 99, Leipziger Volkszeitung Nr. 1007.
III. Besondere Ereignisse 28. 5. 1923:
1. Polizeiorgane haben Truppenfahrzeuge angehalten, um sie auf Waffen zu 
durchsuchen. Eine Berechtigung zu solcher Maßnahme wurde nicht zuerkannt.
2. Reichswehrsoldaten sind gelegentlich der Unruhen am 28. 5.  entwaffnet 
worden.

8

3. Truppe ist angewiesen, daß Soldaten sich außerhalb der Kaserne nicht mehr 
allein, sondern zu mehreren zu bewegen und hierbei die Schußwaffe mitzuführen 
haben, von ihr ist in solchen Fällen rücksichtslos Gebrauch zu machen.
4. Den Polizeiorganen ist verboten worden, die Reichswehr über die derzeitige 
Lage zu orientieren. Orientierung hat nur durch Oberregierungsrat Günther zu 
erfolgen.

3 Dem Oberstleutnant Cummerow, Kommandeur des I. Bataillons des 11. Infanterie-Regiments in 
Freiberg (Sachsen), wurde von der sächsischen Regierung Begünstigung der Nationalsozialisten 
vorgeworfen. Vgl. Nr. 29 Anm. 11.

4 Vgl. Nr. 11 Anm. 2.
5 Nicht ermittelt.
6 Nicht ermittelt.
7 Die Leipziger Volkszeitung Nr. 100 vom 30. April 1923 enthielt einen Bericht über die Generalver­

sammlung der VSPD Groß-Leipzigs vom 29. April, bei der die Errichtung eines „sozialistischen 
Ordnungsdienstes“ unter Ausschluß von Kommunisten beschlossen wurde. In diesem Zusammen­
hang hatte der Vorsitzende des Kreisvereins, der Innenminister Liebmann, gegen die in der 
Diskussion vertretene „Auffassung über die Zuverlässigkeit von Teilen der Reichswehr“ Stellung 
genommen. Nach dem Bericht hatte ein Redner bemerkt: „Nicht alle Teile der Reichswehr 
unterstützen die Faszisten.“

8 Gegen Ende des Monats Mai war es in Dresden und Bautzen zu Unruhen von „Kommunisten und 
Erwerbslosen“ gekommen. Schultheß 1923 S. 106.
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18.

Befehl des Infanterieführers VII, Generalmajor v. Epp, über die militä­
rische Ausbildung von Zivilisten.

1. Juni 1923. München. Nr. 74 geh. Überschrift: Richtlinien für die Ausbildung. - BA-MA. 
RH 37/v. 631. Vervielf. Ausfertigung.

Für Zwecke der besonderen Ausbildung stehen mir für meinen Befehlsbereich ab 
Mai zunächst für den Zeitraum bis einschließlich September laufende Mittel zur 
Verfügung. Wenn diese Mittel auch nicht so bemessen sind, daß sich damit große 
Pläne verwirklichen lassen, so bedeuten sie doch eine wertvolle Erweiterung 
unserer Ausbildungstätigkeit dann, wenn sie für die wichtigsten und vordringlich­
sten Aufgaben der Ausbildung und dem Beginn einer planmäßigen, vom Staate zu 
fördernden Wiederherstellung der Wehrfähigkeit unseres Volkes zusammengehal­
ten werden.
Ich gebe in Folgendem einige Richtlinien für die Ausbildung, die ich zu beachten 
bitte:
I. Ausbildung der Freiwilligen in der Truppe
Ich verstehe darunter eine sich auf einen längeren Zeitraum erstreckende, 
möglichst zusammenhängende und ausschließlich von der Truppe geleitete Aus­
bildung. Die Freiwilligen sind entweder in der Front eingeteilt oder in besonderen 
Ausbildungskörpern vereinigt. Sie üben in Uniform und erscheinen nach Außen 
als Soldaten des Reichsheeres.
Für diese Übungen sind in erster Linie solche Führer und Unterführer zu 
gewinnen, die zur Verstärkung unserer aktiven Stämme bestimmt und möglichst 
hierfür schon verpflichtet sind. Diese Führerausbildung in Gang zu bringen und 
lebendig zu erhalten, ist unsere nächstliegende Aufgabe. Das Bauwerk, das wir 
aufrichten wollen, möchte ich am liebsten mit dem Gitterwerk einer Brücke 
vergleichen, bei dem die zum Bau verwendeten Teile des Berufsheeres wohl die 
stärksten und auf Tragfähigkeit am meisten beanspruchten Gurtungen und Stäbe 
darstellen, die aber ergänzt werden müssen durch eine Reihe anderer Stäbe und 
Verstrebungen, die nicht so dauernd beansprucht sind, aber unentbehrlich für das 
System der Lastverteilung sind. Solche Stäbe sind das Führerpersonal des 
Freiwilligenstandes. Unter ihm verdient wiederum unser nächstes Interesse der 
jüngere Offizier (bis einschließlich Kompagniechef) und der ältere, zum Zugführer 
sich eignende [. . J1 Unteroffizier. Diese Dienstgrade müssen in praktischer 
Schulung - am besten auf Truppenübungsplätzen - in die moderne Fechtweise 
eingeführt, in ihrem waffentechnischen Können aufgefrischt werden. Ihre Ausbil­
dung muß ernst betrieben, der Dienstbetrieb straff gestaltet werden. Sie müssen 
wissen, welche Aufgabe in der Wiederaufrichtung eines Volksheeres ihnen 
zugedacht ist und müssen Weiterverbreiter dieses Gedankens sein oder werden. 
Andererseits muß die wirtschaftliche Entschädigung dieses Einberufenen beson­
ders gut geregelt sein. Reise- und Verpflegekosten sind mindestens zu gewähren.

1 Vorl. wiederholt: „ältere“.
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Es ist aber auch anzustreben, sie auf freien Mannschaftsstellen unterzubringen, 
damit ihnen auch das Mannschaftsgehalt gewährt werden kann. Sind diese 
Dienstgrade gleichzeitig auch solche Persönlichkeiten, die bei Wehrverbänden 
eine Ausbildungstätigkeit bereits ausüben oder hierfür in Aussicht genommen 
sind, so werden auch die Verbände bereit sein, die Kosten ganz oder teilweise zu 
tragen. Auf eine entsprechende Einwirkung auf diese Verbände in diesem Sinne 
dürfen die Truppenkommandeure nicht verzichten, wie auch von hier aus auf die 
Verbandsleitungen entsprechend eingewirkt werden wird.
Wir müssen solche Übungen fördern auch aus der moralischen Verantwortung 
heraus, die uns mit der Aufstellung der mob. Rang-Listen für den entstehenden 
Führerkörper und damit für einen grundlegenden Faktor der Leistungsfähigkeit 
des zu bildenden Heeres erwächst.
Die Einberufung älterer, sich in Bataillonskommandeurstellungen usw. befind­
lichen Offiziere zu Übungen ist selbstverständlich auch erwünscht; die Kosten 
müssen aber im Verhältnis zur Zahl der übenden Unterführer stehen und dürfen 
unsere besonderen Mittel nicht etwa nach Maßgabe chargenmäßiger Gebühren 
belasten.
Jüngere Unteroffiziere und gediente Mannschaften zur Ausbildung in der Truppe 
einzuziehen, empfiehlt sich dann, wenn es sich um Spezialisten (M.G.-, M. W.- und 
Nachrichtenleute) handelt oder um solche, die als Hilfslehrer in Ausbildungsbe­
trieben von Organisationen tätig sind oder tätig sein können und wollen.
Sind für die wirtschaftliche Abfindung der in der Truppe Übenden weder 
besondere Mittel der Truppe noch Mittel der Verbände verfügbar, so hat die 
Truppe vielleicht noch die Möglichkeit, durch Beurlaubung von Mannschaften, die 
freiwillig auf ihre Gebührnisse bei einer längeren Beurlaubung (Bauernsöhne für 
die Erntearbeiten) verzichten, etatsmäßige Geldmittel flüssig zu machen.
Für die Ausbildung, die bei der Truppe stattfindet, muß als Grundsatz gelten, daß 
die Ausgebildeten in ein festes Verhältnis zum ausbildenden Truppenteil treten, 
dessen Beurlaubtenstand sie förmlich im Sinne der früheren Wehrordnung bilden. 
Den Übenden müssen Dienstzeugnisse und Beurteilungen ausgestellt, ihnen 
bekanntgegeben und mit den Stammrollen bei der Truppe aufbewahrt werden. 
Wegen Gefahr des Verrates können sie nicht ausgehändigt werden. Die Anmelde­
pflicht bei Aufenthaltswechsel muß den Freiwilligen zur Pflicht gemacht werden, 
so daß mit der Zeit ein in listlicher Kontrolle stehender Beurlaubtenstand entsteht.
II. Ausbildung von Freiwilligen unter Mitwirkung der Truppe
Hier handelt es sich um die Ausbildung stärkerer Teile unserer wehrfähigen 
Jugend unter Mitwirkung verhältnismäßig schwacher Teile des Berufsheeres als 
Abrichter. Die Ausbildung muß wohl in der Regel ohne militärische Einkleidung 
stattfinden.
Die Schwierigkeiten und Reibungen im Gange dieser Ausbildung sind hier größer. 
Der militärische Nutzen der Ausbildung ist naturgemäß gering. Der Wert der 
Ausbildung liegt auf anderen Gebieten: der Wehrgedanke wird im Volke aufrecht 
erhalten, der Einfluß des Heeres auf die körperliche und geistige Erziehung 
unserer Jugend wird gesichert, eine Vorschule (Einzelausbildung) für spätere 
Übungen in der Truppe wird geleistet.
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Auf zwei Wegen kann die Armee hier ihre Mitarbeit leisten:
1. Entsendung von Truppenkommandos (bis zur Stärke einer Kompagnie auf das 
Land)
Die Entsendung soll vorzugsweise in solche Gegenden erfolgen, die von den 
Standorten weiter entfernt sind. Da der Aufenthalt der Truppe immer nur ein 
verhältnismäßig kurzer sein wird, wird er nur dort Früchte tragen, wo durch 
Ermunterungsarbeit der Truppe, von Vertrauensleuten der Organisationen, Kir­
che und Behörde vorgearbeitet wurde. Es ist im allgemeinen nicht so leicht, die 
Landjugend für die Ausbildung in den Abendstunden nach getaner schwerer 
Tagesarbeit oder an Sonntagen, die der Bauernbursch genießend auszufüllen 
pflegt, zu interessieren. Es ist dort noch weniger leicht, wo das Wohnen in 
Einzelhöfen das Weitertragen von Gedanken und Zusammenziehen zur Ausbil­
dung oder zu Übungen erschwert. Dafür ist aber dort in der älteren Bauernschaft 
das Verständnis für den Wert soldatischer Zucht heute reger als früher und 
Unterstützung dort zu gewinnen. Die Ausbildung wird sich bei diesen Kommandos 
oft auf die Schießausbildung der gedienten Soldaten beschränken müssen, wobei 
dem scharfen Schießbetrieb einige theoretische Ausbildungsstunden im Waffen­
gebrauch vorangehen müssen. Nichtgediente Jugend schaut zu oder wird zu Sport- 
und Geländeübungen zusammengefaßt.
Vaterländische Abende unter Heranziehung der Musik bilden einen wirkungsvol­
len Abschluß solcher Aufenthalte und geben ihnen die nachhaltige Wirkung. Auf 
die Notwendigkeit eines sauberen und einwandfreien Auftretens der Truppe als 
„Beispiel“ brauche ich nicht besonders hinzuweisen. Der Zugang zum Heere 
hängt entscheidend von unserem Ansehen ab.
Besondere Kosten entstehen durch solche Kommandos meist nicht, da die 
Gemeinden in der Regel bereit sind, die Unterkunft und Verpflegung der Truppe 
zu übernehmen. Auf Zahlung von Abwesenheits- und Verpflegungszuschüssen 
muß die Truppe verzichten.
2. Mitwirkung bei der Ausbildungstätigkeit der Organisationen
Die mehr oder weniger lebende Anteilnahme dieser Verbände am innerpolitischen 
Leben führt vielfach zu Spannungen und Gegensätzen der Verbände untereinan­
der, manchmal auch zur Reichswehr selbst. Die Ausbildungstätigkeit sollte davon 
unberührt bleiben. Von zeitweisen oder örtlichen gruppenweisen Spannungen zum 
Reichsheer dürfen wir uns nicht verstimmen lassen. Die Truppe bietet ihre 
hilfreiche Hand für die Ausbildung allen Organisationen, soferne diese mit der 
Truppe und Dienststellen loyal an unseren Vorbereitungen mitarbeiten und 
soferne Disziplin und Ordnung in diesen Verbänden einen Nutzen unserer Arbeit 
gewährleisten. Unser gleichmäßiges Entgegenkommen kann sogar eine wertvolle 
Brücke zwischen den Verbänden werden.
Die Ausbildungsarbeit kann selbstverständlich nur eine Roharbeit sein. Der 
Wechsel der auszubildenden Jugend ist stellenweise zu stark (Universitätsstädte), 
das Material verschieden. Die berufliche Inanspruchnahme der Auszubildenden 
läßt in der Regel nur die Abendausbildung zu. Die wertvolle Geländeausbildung 
fehlt oft völlig.
In der Gestellung von Abrichterpersonal dürfen wir nicht zu freigiebig sein. Wir 
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